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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Finanzen 

Siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnungen 

(Siebte Verbrauchsteueränderungsverordnung – 7. VStÄndV) 

A. Problem und Ziel 

Die Verbrauchsteuerverordnungen konkretisieren bereichsspezifisch die Verbrauchsteuer-
gesetze. Durch das 7. Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen wurden mit Aus-
nahme des Biersteuergesetzes alle Verbrauchsteuergesetze geändert. Anlass war im We-
sentlichen die Umsetzung der Richtlinie 2020/262 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur 
Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems (Neufassung) (ABl. L 58 vom 27. 
Februar 2020, S. 4-42) – im Weiteren Systemrichtlinie – sowie der Richtlinie (EU) 
2020/1151 des Rates vom 29. Juli 2020 zur Änderung der Richtlinie 92/83/EWG zur Har-
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (Abl. 
L 256 vom 5. August 2020, S 1-9) - im Weiteren Alkoholstrukturrichtlinie - in nationales 
Recht. 

Darüber hinaus wurden in den Verbrauchsteuergesetzen unter anderem folgende Änderun-
gen vorgenommen, für die ein rechtlicher oder praktischer Handlungsbedarf bestand und 
die Erleichterungen für die Wirtschaft bringen sollen: 

Bei geringfügigen Verfahrensabweichungen im Rahmen des Steueraussetzungsverfahrens 
wurde bei weiteren Verbrauchsteuerarten die Möglichkeit geschaffen, eine entstandene 
Steuer zu erstatten bzw. zu erlassen. 

Des Weiteren wurde ein Steuerbefreiungstatbestand für wissenschaftliche Versuche und 
Untersuchungen auch außerhalb des Steuerlagers aus dem Tabaksteuerrecht auf die übri-
gen Genussmittelsteuern übertragen. 

Im Energiesteuergesetz wurde die Fiktion aufgenommen, dass keine Energiesteuer ent-
steht, wenn nachgewiesen wird, dass ein Energieerzeugnis in einen anderen Mitgliedstaat 
verbracht wurde, und so die Wirtschaft entlastet. Um die missbräuchliche Verwendung von 
steuerfreien Energieerzeugnissen als Kraftstoff oder Heizstoff zu verhindern, wurde zusätz-
lich eine Regelung zur Steuerentstehung für den Fall eingefügt, dass der Verbleib der Ener-
gieerzeugnisse nicht nachgewiesen werden kann. Die bisher in der Energiesteuerverord-
nung verortete Steuerentlastung für NATO-Streitkräfte wurden aus rechtssystematischen 
Gründen als Anspruchsnorm in das Energiesteuergesetz überführt. Parallel wird die Steu-
erentlastung für NATO-Streitkräfte auch in das Stromsteuergesetz aufgenommen. 

Als Folge dieser Gesetzesänderungen sowie in Umsetzung der verbrauchsteuerrechtlichen 
Richtlinien der Europäischen Union müssen durch den Verordnungsentwurf die Ver-
brauchsteuerverordnungen geändert werden. Neben diesen europarechtlich implizierten 
Anpassungen wurden in allen Verbrauchsteuerverordnungen vereinzelt Änderungen vor-
genommen, die aus Gründen der Steueraufsicht oder zur Entlastung der Wirtschaft erfor-
derlich sind. 
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B. Lösung; Nutzen 

Die Tabaksteuerverordnung, die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerverordnung, 
die Kaffeesteuerverordnung, die Energiesteuerverordnung, die Alkoholsteuerverordnung 
sowie die Stromsteuerverordnung werden geändert. 

Die Umstellung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren im steuerrechtlich freien 
Verkehr von einem papiergebundenen Verfahren zu einem elektronischen Verfahren dient 
dem Bürokratieabbau und erfolgt auch unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. 

Zudem dient das Vorhaben dem Bürokratieabbau. Bei der Beantragung von verbrauchsteu-
errechtlichen Erlaubnissen im Bereich der Genussmittelbesteuerung werden regelmäßige 
Vorlagepflichten gestrichen und auf diese Weise die Wirtschaft entlastet. Erleichterung wer-
den auch bei der Genussmittelbesteuerung auch durch die Streichung der sogenannten 
Entlastungsabschnitte geschaffen. Bislang ist im Grundsatz vorgesehen, dass Wirtschafts-
unternehmen Entlastungsanmeldungen zur Beantragung von Steuerentlastungen nach der 
Beförderung der verbrauchsteuerpflichtigen Waren in einen anderen Mitgliedstaat nur ka-
lendervierteljährlich abgeben können. Künftig können Entlastungsanmeldungen ohne bü-
rokratische Hemmnisse monatlich abgegeben werden. 

Zur Entlastung der Wirtschaft entfällt die zwingende Rechtsfolge im Anwendungsbereich 
der Genussmittelsteuern, dass verbrauchsteuerrechtliche Erlaubnissen erlöschen, sofern 
die Verlegung eines Betriebssitzes nicht fristgemäß angezeigt wird. 

Weiterhin wird durch eine Änderung der Alkoholsteuerverordnung bewirkt, dass für Stoff-
besitzer die grundsätzliche Möglichkeit eröffnet wird, die alkoholsteuerrechtliche Stoffbe-
sitzeigenschaft wiederzuerlangen, auch wenn diese nach einem Verlust wegen eines Ge-
setzesverstoßes verloren gegangen ist. 

Durch eine Überarbeitung der Vorgaben zu Mindestgrößen von landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit angeschlossener Abfindungsbrennerei wird der Übergang solcher Unternehmen 
spürbar erleichtert. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch die Verordnung die nachstehend aufgeführten 
Haushaltsausgaben: 

Jahr Einmalige Personal- und 
Sachausgaben in Euro 

 

in 1 000 Euro 

Laufende Personal- und Sach-
ausgaben in Euro 

 

in 1 000 Euro 

2021  136 

2022 1.294 2.083 

2023 2.314 5.074 

2024  7.714 
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2025  7.714 

Durch die Umsetzung der Systemrichtlinie, und hier insbesondere durch die Einführung der 
neuen Rechtsfiguren des zertifizierten Empfängers und Versenders für den grenzüber-
schreitenden Handel mit Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs innerhalb der Europäi-
schen Union, ergeben sich neue dauerhafte Aufgaben sowie einmalige Aufwände. Die neue 
Aufgabe fällt nach risikoorientierten Parametern bei einer Vielzahl von Hauptzollämtern an. 

Den Mehrausgaben im Einzelplan 08 ab dem Jahr 2023 stehen voraussichtliche höhere 
Mehreinnahmen aus der Erhebung von Erstattungsgebühren und der Vereinnahmung von 
Verwarnungsgebühren und Bußgeldern im Bundeshaushalt gegenüber. Die Mehrbedarfe 
sollen finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 eingespart werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Verordnungsentwurf wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und 
Bürger aus. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 898.000 
Euro.  

748.000 Euro entstehen dabei durch die Beantragung der Erlaubnisse als zertifizierte Emp-
fänger und Versender von Wein (Dauererlaubnis), durch die neue Anmeldepflicht für Her-
steller von Schaumwein und Kaffee außerhalb des Steuerlagers sowie für die erforderliche 
Registrierung bei der Teilnahme an dem elektronischen Beförderungssystem EMCS im 
Jahr 2023. 

Daneben entstehen durch die Begrenzung der Packungsgrößen für Wasserpfeifentabak in 
geschätzt 30 Betrieben Kosten für die Umrüstung von Herstellungsanlagen in Höhe von 
insgesamt 150.000 Euro im Jahr 2022. 

Zudem entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 6,55 Mio. Euro. 

Rund 1 Mio. Euro entstehen dabei ab dem Jahr 2023 durch die Beantragung der Erlaub-
nisse als zertifizierte Empfänger und Versender von Wein im Einzelfall sowie für die in die-
sen Fällen erforderliche Registrierung bei Teilnahme an dem elektronischen Beförderungs-
system EMCS. Weitere rund 50.000 Euro entfallen auf die Aufzeichnungspflichten bei der 
Herstellung von Schaumwein und Kaffee außerhalb des Steuerlagers und rund 92.000 Euro 
auf die zu erwartende Anzahl an Entlastungsanmeldungen, die nun auch monatlich abge-
geben werden können. 

Durch die Begrenzung der Verpackungsgrößen von Wasserpfeifentabak ergeben sich jähr-
liche Mehrkosten für die Wirtschaft in Höhe von geschätzt 5,4 Mio. Euro ab dem Jahr 2022, 
da bei gleichbleibenden Absatz zusätzliche Verpackungen ausgegeben werden müssen. 

Aufgrund von Vereinfachungen durch die Digitalisierung sowie verschiedener Maßnahmen 
des Bürokratieabbaus entsteht ein jährlicher Minderaufwand von rund 113.000 Euro. 

Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen nicht. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Zollverwaltung entsteht einmaliger Personalaufwand in Höhe von 2,31 Mio. Euro 
sowie jährlicher Personalaufwand in Höhe von 3,67 Mio. Euro. 

Ferner entstehen einmaliger Sachaufwand in Höhe von 137.000 Euro und jährlicher Sach-
aufwand in Höhe von 1,48 Mio. Euro. 

F. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, können eintreten, sofern Hersteller von Wasserpfeifentabak die gestiegenen Ver-
packungskosten an die Endverbraucher weitergeben. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 

Siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnungen 

(Siebte Verbrauchsteueränderungsverordnung – 7. VStÄndV)1) 

Vom ... 

Auf Grund 

- des § 1 Absatz 9, des § 2 Absatz 5 und Absatz 6, des § 3 Absatz 8, des § 5 Absatz 2, 
des § 6 Absatz 4, des § 7 Absatz 4, des § 8 Absatz 4, des § 9 Absatz 3, des § 10 Absatz 3, 
des § 11 Absatz 5, des § 12 Absatz 6, des § 13 Absatz 4 jeweils in Verbindung mit § 11 
Absatz 5 und mit § 12 Absatz 6, des § 14 Absatz 7, des § 15 Absatz 7, des § 16 Absatz 2, 
des § 17 Absatz 4, des § 18 Absatz 3, des § 21 Absatz 5, des § 22 Absatz 4, des § 23 Ab-
satz 4, des § 24 Absatz 2, des § 26 Absatz 4, des § 28 Absatz 2, des § 30 Absatz 4, des 
§ 31 Absatz 4, des § 32 Absatz 5 und des § 33 Absatz 4 und des § 35 des Tabaksteuerge-
setzes, von denen § 35 durch Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa des 
Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, 

- des § 1 Absatz 4, des § 2 Absatz 4, des § 4 Absatz 2, des § 5 Absatz 3, des § 6 Ab-
satz 4, des § 7 Absatz 4, des § 8 Absatz 3, des § 9 Absatz 3, des § 10 Absatz 5, des § 11 
Absatz 6, des § 12 Absatz 4 in Verbindung mit § 10 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 6, des 
§ 13 Absatz 7, des § 14 Absatz 6, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 5, des § 19 Absatz 3, 
des § 20 Absatz 6, des § 21 Absatz 8, des § 22 Absatz 4, des § 23 Absatz 3, des § 23a 
Absatz 4, des § 24 Absatz 2, des § 25 Absatz 4, des § 28, des § 29 Absatz 3 jeweils in 
Verbindung mit § 1 Absatz 4, mit § 4 Absatz 2, mit § 5 Absatz 3, mit § 6 Absatz 4, mit § 7 
Absatz 4, mit § 8 Absatz 3, mit § 9 Absatz 3, mit § 10 Absatz 5, mit § 11 Absatz 6, mit § 12 
Absatz 4 in Verbindung mit § 10 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 6, mit § 13 Absatz 7, mit § 14 
Absatz 6, mit § 15 Absatz 3, mit § 18 Absatz 5, mit § 19 Absatz 3, mit § 20 Absatz 6, mit 
§ 21 Absatz 8, mit § 22 Absatz 4, mit § 23 Absatz 3, mit § 23a Absatz 4, mit § 24 Absatz 2, 
mit § 25 Absatz 4 und mit § 28, des § 32 Absatz 2 jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 2, 
mit § 5 Absatz 3, mit § 6 Absatz 4, mit § 7 Absatz 4, mit § 8 Absatz 3, mit § 9 Absatz 3, mit 
§ 11 Absatz 6, mit § 12 Absatz 4 in Verbindung mit § 11 Absatz 6, mit § 13 Absatz 7 und 
mit § 21 Absatz 8, des § 33 Absatz 3 und des § 36 des Schaumwein- und Zwischenerzeug-
nissteuergesetzes, von denen § 28 durch Artikel 2 Nummer 27 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, 

- des § 1 Absatz 7, des § 2 Absatz 3, des § 3 jeweils in Verbindung mit § 15 Absatz 5, 
mit § 16 Absatz 3, mit § 17 Absatz 8, mit § 18 Absatz 7 und mit § 19 Absatz 4, des § 5 
Absatz 2, des § 6 Absatz 3, des § 7 Absatz 4, des § 8 Absatz 3, des § 9 Absatz 5, des § 10 
Absatz 3, des § 11 Absatz 6, des § 12 Absatz 3, des § 15 Absatz 5, des § 16 Absatz 3, des 
§ 17 Absatz 8, des § 18 Absatz 7, des § 19 Absatz 4, des § 20 Absatz 2, des § 21 Absatz 4 
und des § 23 des Kaffeesteuergesetzes, von denen § 9 Absatz 5, § 11 Absatz 6, § 15 Ab-
satz 5, § 17 Absatz 8, § 19 Absatz 4, § 21 Absatz 4 und § 23 durch Artikel 3 Nummer 5 
Buchstabe d, Nummer 7 Buchstabe c, Nummer 11 Buchstabe f, Nummer 13 Buchstabe f, 
Nummer 15 Buchstabe d, Nummer 17 Buchstabe b und Nummer 19 Buchstabe b des Ge-
setzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden sind, 

- des § 66 Absatz 1 Nummer 1a, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Num-
mer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11, Nummer 12, Nummer 14, Num-
mer 15, Nummer 16, Nummer 17, Nummer 18a, Nummer 19, Nummer 20 und Nummer 20a 

                                                
1) §  dieser Verordnung / Diese Verordnung dient der Umsetzung   
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des Energiesteuergesetzes, von denen § 66 Nummer 1a, Nummer 5, Nummer 6, durch Ar-
tikel 4 Nummer 34 Buchstabe a, Buchstabe b und Buchstabe c des Gesetzes vom 30. März 
2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, 

- des § 2 Absatz 3, des § 4 Absatz 3, des § 5 Absatz 5, des § 6 Absatz 4, des § 7 Ab-
satz 4, des § 8 Absatz 3, des § 9 Absatz 4, des § 10 Absatz 5, des § 11 Absatz 6, des § 12 
Absatz 4, des § 13 Absatz 3, des § 14 Absatz 5, des § 15 Absatz 6, des § 16 Absatz 4 je-
weils in Verbindung mit § 14 Absatz 5 und mit § 15 Absatz 6, des § 17 Absatz 7, des § 18 
Absatz 8, des § 19 Absatz 4, des § 22 Absatz 5, des § 23 Absatz 3, des § 24 Absatz 5, des 
§ 25 Absatz 7, des § 26 Absatz 3, des § 27 Absatz 3, des § 28 Absatz 4, des § 29 Absatz 2, 
des § 30 Absatz 4, des § 31 Absatz 3, des § 32 Absatz 3 und des § 37 des Alkoholsteuer-
gesetzes, von denen § 37 durch Artikel 5 Nummer 28 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 
des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, 

- des § 11 Nummer 2, Nummer 5, Nummer 8, Nummer 14, Nummer 15 und Nummer 
16 des Stromsteuergesetzes, von denen § 11 Nummer 14 durch Artikel 6 Nummer 5 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, 

verordnet das Bundesministerium der Finanzen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung der Tabaksteuerverordnung 

Artikel 2 Änderung der Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerverordnung 

Artikel 3 Änderung der Kaffeesteuerverordnung 

Artikel 4 Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 5 Änderung der Alkoholsteuerverordnung 

Artikel 6 Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 7 Inkrafttreten 

Artikel 1 

Änderung der Tabaksteuerverordnung 

Die Tabaksteuerverordnung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3262, 3263), die zuletzt 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. August 2020 (BGBl. I S. 1960) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 3 

Zu den §§ 5, 6 und 15 Absatz 3 des Gesetzes“. 

b) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt: 
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„§ 7a Überprüfung der Erlaubnis“. 

c) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 Vollständige Zerstörung und unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust“. 

d) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren“. 

e) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen Referenzcodes“. 

f) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Tabakwaren bei Verwendung des elektronischen 
Verwaltungsdokuments“. 

g) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Tabakwaren im Ausfallverfahren“. 

h) Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 

Zu den §§ 14 und 15 Absatz 3 des Gesetzes“. 

i) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 Zertifizierter Empfänger“. 

j) Nach der Angabe zu § 40 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 40a Zertifizierter Empfänger 

§ 40b Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren und Vereinfachungen 

§ 40c Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 40d Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 40e Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 40f Beförderung im Ausfallverfahren 

§ 40g Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

§ 40h Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs“. 

k) Nach der Angabe zu § 40h wird folgende Angabe eingefügt: 

„Abschnitt 13a 

Zu § 23g des Gesetzes“. 

l) Nach der Angabe zu Abschnitt 13a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 40i Steuererklärung, Kleinbetragsregelung“. 
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2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. EMCS-Durchführungsverordnung: Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kommis-
sion vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG des Ra-
tes in der jeweils gültigen Fassung in Bezug auf die EDV-gestützten Verfah-
ren für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraus-
setzung;“. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „die an Beförderungen“ die Wörter „von 
Tabakwaren“ und nach den Wörtern „unter Steueraussetzung“ die Wörter „oder an 
Lieferungen von Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 23 des Ge-
setzes“ eingefügt. 

c) Die Nummern 5 bis 8 werden wie folgt gefasst: 

„5. vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument: Entwurf des vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdokuments nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz, der mit einem eindeutigen Referenzcode versehen ist; 

6. Ausfallverfahren: Verfahren, das zu Beginn, während oder nach Beendigung 
der Beförderung von Tabakwaren unter Steueraussetzung oder der Lieferung 
von Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 23 des Gesetzes 
angewendet wird, wenn das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsys-
tem nicht zur Verfügung steht; 

7. Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex: die Verordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 
Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558, 2016 L 87 vom 02.04.2016, S. 67, 
2017 L 101 vom 13.04.2017, S. 166, 2017 L 149 vom 13.06.2017, S. 19, 2018 
L 157 vom 20.06.2018, S. 27, 2019 L 234 vom 11.09.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1394 vom 10.09.2019 (ABl. L 
234 vom 11.09.2019, S. 1) geändert worden ist; 

8. Ausgangszollstelle: die nach Artikel 329 Durchführungsverordnung zum Uni-
onszollkodex definierte Zollstelle;“. 

d) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 angefügt: 

„9. zuständiges Hauptzollamt: Soweit in dieser Verordnung oder in der Hauptzoll-
amtszuständigkeitsverordnung nichts anderes bestimmt ist, ist für den An-
wendungsbereich dieser Verordnung das Hauptzollamt örtlich zuständig, von 
dessen Bezirk aus die in den einzelnen Vorschriften jeweils bezeichnete Per-
son ihr Unternehmen betreibt oder, falls sie kein Unternehmen betreibt, in 
dessen Bezirk sie ihren Hauptwohnsitz hat. Für Unternehmen, die von einem 
Ort außerhalb des Steuergebiets betrieben werden, oder für Personen ohne 
Hauptwohnsitz im Steuergebiet, ist das Hauptzollamt örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten;“ 

e) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 angefügt: 

„10. Wasserpfeifentabak: Waren der Unterposition 2403 11 der Kombinierten No-
menklatur sowie Erzeugnisse für Wasserpfeifen, die keinen Tabak enthalten. 
Kombinierte Nomenklatur im Sinn dieser Verordnung ist die Warennomenkla-
tur nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1602 der Kommission vom 
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11. Oktober 2018 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statisti-
sche Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 273 vom 
31.10.2018, S. 1) in der am 1. Januar 2019 geltenden Fassung und der bis 
zu diesem Zeitpunkt zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 
erlassenen Rechtsvorschriften.“ 

3. Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 3 

Zu den §§ 5, 6 und 15 Absatz 3 des Gesetzes“. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 5 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des 
§ 5 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Die nachfolgenden Handlungen sind“ durch 
die Wörter „Innerhalb eines Steuerlagers sind die nachfolgenden Handlungen“ er-
setzt. 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „(§ 5 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des 
§ 5 des Gesetzes“ ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die bisherige Nummer 1 gestrichen und die bisherigen 
Nummern 2 und 3 werden zu Nummern 1 und 2. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1 werden nach den Wörtern „wei-
tere Angabe zu machen“ die Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und die Wörter „der Absätze 1 und 3“ werden 
durch die Wörter „der Absätze 1 bis 3“ ersetzt. 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und die Wörter „durch Artikel 225 der Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)“ werden durch die Wörter „durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1057)“ ersetzt. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „des § 5 Absatz 5“ durch die Wörter „des § 5 Ab-
satz 4“ ersetzt. 
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7. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 

Sicherheitsleistung 

Das zuständige Hauptzollamt legt die Höhe der Sicherheitsleistung unter Berück-
sichtigung des § 6 Absatz 1 Satz 5 und 6 des Gesetzes fest. Es überprüft regelmäßig 
die Höhe der Sicherheitsleistung und passt diese gegebenenfalls an. Sind Steuerbe-
lange gefährdet, kann das Hauptzollamt Sicherheitsleistung bis zur Höhe des Steuer-
werts des tatsächlichen Bestands im Steuerlager sowie bis zur Höhe der entstandenen, 
aber noch nicht entrichteten Steuer verlangen; § 221 der Abgabenordnung bleibt un-
berührt.“ 

8. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

„§ 7a 

Überprüfung der Erlaubnis 

Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft das zustän-
dige Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der In-
haber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind in 
der Regel spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder der Neu-
erteilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene 
Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

9. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Änderung von Verhältnissen 

(1) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt die Änderung der 
nach § 5 angegebenen Verhältnisse vor der Durchführung schriftlich anzuzeigen. 
Hierzu gehören auch: 

1. eine Unternehmensumwandlung nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, 

2. bei Gesellschaften Änderungen in den Personen der Gesellschafter oder den ge-
schäftsführenden Personen, 

3. die Verlegung des Hauptwohnsitzes, bei Unternehmen des Unternehmenssitzes o-
der des Ortes, von dem aus der Beteiligte sein Unternehmen betreibt oder 

4. die Auflösung. 

Änderungen der räumlichen Ausdehnung des oder der Steuerlager oder der angeord-
neten Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Zustimmung des Hauptzollamts. 

(2) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt sonstige Verände-
rungen unverzüglich anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere 
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1. seine Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder -ein-
stellung, 

2. die Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

3. die Anordnung vorläufiger Maßnahmen nach § 21 der Insolvenzordnung unter Bei-
fügung des gerichtlichen Beschlusses oder 

4. jede zur Eintragung ins Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschafts-
register anzumeldende Änderung. 

(3) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich jede 
Änderung des Sortenverzeichnisses nach § 5 Absatz 2 entweder durch Vorlage eines 
ergänzten Sortenverzeichnisses oder durch Vorlage eine Sortenverzeichnisses nur mit 
den beabsichtigten Änderungen anzuzeigen. Das Verfahren nach § 5 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 

(4) Soll der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt werden oder mehr als sechs 
Wochen ruhen, so hat der Steuerlagerinhaber dies dem zuständigen Hauptzollamt vor-
her schriftlich anzuzeigen. Soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, hat der Steu-
erlagerinhaber dies spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Das Haupt-
zollamt kann im Einzelfall hierzu Anordnungen treffen oder Ausnahmen zulassen. Wird 
der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt, widerruft das Hauptzollamt die Erlaubnis 
nach § 6. Sofern die Erlaubnis mehrere Steuerlager umfasst, wird diese geändert. 

(4) In den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 2, 4, 6 oder 7 ist dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. der Tod des Erlaubnisinhabers von den Erben des Erlaubnisinhabers, dem Testa-
mentsvollstrecker, dem Nachlassverwalter oder dem Nachlasspfleger, 

2. die Übernahme des Unternehmens vom neuen Inhaber oder 

3. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens unter Beifügung des gerichtlichen Beschlusses von dem Insol-
venzverwalter oder dem Erlaubnisinhaber im Falle der angeordneten Eigenverwal-
tung.“ 

10. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 

Erlöschen und Fortbestand der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 6 erlischt unbeschadet des § 124 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung durch 

1. Verzicht, 

2. den Tod des Steuerlagerinhabers, 

3. die Auflösung der juristischen Person oder Personengesellschaft, der die Erlaubnis 
erteilt worden ist, 

4. die Übergabe des Unternehmens an Dritte, 
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5. eine Unternehmensumwandlung nach § 1 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, 

6. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 

7. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerlagerinha-
bers. 

(2) Die Erlaubnis erlischt, soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlös-
chens nichts anderes bestimmen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 4, 5 und 7 mit Ablauf von drei Monaten 
nach dem maßgeblichen Ereignis, 

2. in den übrigen Fällen mit dem maßgeblichen Ereignis. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3 oder 7 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaub-
nis schriftlich mit, dass das Steuerlager bis zu seinem endgültigen Übergang auf einen 
anderen Inhaber oder bis zu Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt die 
Erlaubnis für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlassverwal-
ter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter entgegen Ab-
satz 2 bis spätestens zum Ablauf einer vom Hauptzollamt festzusetzenden angemes-
senen Frist fort. Teilt in den Fällen der angeordneten Eigenverwaltung der Erlaubnisin-
haber dem Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaubnis schriftlich mit, dass das 
Steuerlager fortgeführt wird, gilt die Erlaubnis unbefristet fort. 

(4) Beantragen in den in Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben, 

2. der neue Inhaber, 

3. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

4. die Inhaber des Unternehmens, das den bisherigen Rechtsträger übernommen hat, 
für den die Erlaubnis vor der Umwandlung erteilt wurde 

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller 
entgegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. Wird 
eine neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit sich keine Änderungen ergeben haben, 
auf die Angaben und Unterlagen der bisherigen Erlaubnis Bezug genommen werden, 
die dem zuständigen Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit Zustimmung des Hauptzoll-
amts kann bei Antragstellung auf die Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt 

1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1, wenn auf die Fortführung des Steuerlagers 
oder der Steuerlager verzichtet wird, 

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Erlaubnis erteilt wird. 

(6) Tabakware, die sich zum Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis in einem 
Steuerlager befinden, gelten als zum Zeitpunkt des Erlöschens in den steuerrechtlich 
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freien Verkehr überführt. Der Steuerlagerinhaber, die Erben, der Testamentsvollstre-
cker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder der Insolvenz-
verwalter haben über die Bestände unverzüglich eine Steuererklärung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Die Steuer ist sofort fällig. Das zuständige 
Hauptzollamt kann für die Räumung des Steuerlagers eine Frist gewähren. Die Erlaub-
nis gilt für die Zwecke der Räumung bis zum Fristablauf weiter.“ 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Vollständige Zerstörung und unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust“. 

b) In Satz 1 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört worden oder“ die Wörter 
„vollständig oder teilweise“ eingefügt. 

12. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

13. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „im Sinn des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes“ 
ersetzt und die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „gilt § 5 Absatz 3“ durch die Wörter „gilt § 5 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „§ 7 Absatz 1 Satz 2 gilt“ durch die Wörter „§ 7 
Satz 2 sowie § 19 gelten“ ersetzt. 
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cc) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend.“ 

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „im Sinn des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes“ 
ersetzt und die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „gilt § 5 Absatz 3“ durch die Wörter „gilt § 5 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

14. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 8 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter 
„im Sinn des § 8 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 5 Ab-
satz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „gilt § 5 Absatz 3“ durch die Wörter „gilt § 5 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Artikeln 263 bis 267 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung oder aus einem Zolllager des Typs D im Sinn des 
Artikels 525 Absatz 2 Buchstabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung in 
den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt“ durch die Wörter „nach Arti-
kel 182 des Unionszollkodex zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Hauptzollamt“ durch die Wörter „die Zoll-
stelle“ ersetzt. 
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e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend.“ 

15. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ durch die 
Wörter „mit Artikel 12 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird Nummer 2 gestrichen und die bisherigen Nummer 3 wird Num-
mer 2. 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Werden Tabakwaren, die nach den vorstehenden Absätzen von Begüns-
tigten nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 des Gesetzes unter Steueraussetzung 
empfangen wurden, an Dritte abgegeben, entsteht die Steuer. Steuerschuldner ist 
neben der Person, die die Tabakwaren an Dritte abgegeben hat, die Person, die 
diese in Empfang genommen hat. Der Steuerschuldner hat unverzüglich eine 
Steuererklärung beim zuständigen Hauptzollamt abzugeben. Für die Steuererklä-
rung gilt § 36 entsprechend. Die Steuer ist sofort fällig. Mehrere Steuerschuldner 
sind Gesamtschuldner.“ 

16. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfah-
ren“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Bedingungen“ durch die Wörter „nach welchen Modalitä-
ten“ ersetzt und die Wörter „(§ 10 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im 
Sinn des § 10 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

c) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den Fall, dass das EDV-gestützte 
Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung steht, die Voraussetzungen 
und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens fest.“ 

d) In Satz 5 wird das Wort „Bedingungen“ durch das Wort „Modalitäten“ ersetzt. 

17. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 17 

Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen 
Referenzcodes“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „Gemeinschaft verlassen“ durch die Wörter 
„Union verlassen oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Ab-
satz 2 des Unionszollkodex überführt werden“ ersetzt. 

bb) Im Folgeabsatz werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch 
die Wörter „mit dem in Artikel 3 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverord-
nung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „einen Ausdruck des vom zuständigen Hauptzoll-
amt übermittelten elektronischen Verwaltungsdokuments“ durch die Wörter 
„den eindeutigen Referenzcode“ ersetzt und nach dem Wort „mitzuführen“ die 
Wörter „und auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt kann die Vorlage eines Ausdrucks des elektro-
nischen Verwaltungsdokuments oder jedes anderen Handelspapiers verlan-
gen.“ 

18. In § 20 Absatz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wörter 
„mit dem in Artikel 4 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ 
ersetzt. 

19. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Tabakwaren bei Ver-
wendung des elektronischen Verwaltungsdokuments“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „der registrierte Versender den Be-
stimmungsort“ die Wörter „oder den Empfänger der Tabakwaren“ eingefügt und 
nach den Wörtern „einen anderen zulässigen Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
einen anderen Empfänger“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Um den Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
den Empfänger der Tabakwaren“ eingefügt und die Wörter „nach amtlich vorge-
schriebenem“ durch die Wörter „mit dem in Artikel 5 Absatz 1 der EMCS-Durch-
führungsverordnung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

20. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wör-
ter „mit dem in Artikel 7 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt erstellt auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Ausgangsbestätigung eine Ausfuhrmeldung, mit 
der 

1. in den Fällen des § 13 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass die Tabakwaren das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen 
Union verlassen haben oder 

2. in den Fällen des § 13 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass die Tabakwaren in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 
Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 1“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden nach den Wörtern „übermittelt wurden, werden“ die Wörter 
„durch das zuständige Hauptzollamt“ eingefügt und die Wörter „von dem zu-
ständigen Hauptzollamt“ gestrichen. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des § 28“ durch die Wörter „des § 30“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt und 
nach den Wörtern „nicht verlassen haben“ werden die Wörter „oder nicht in 
das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex 
überführt wurden“ eingefügt. 

d) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „(§ 31 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im 
Sinn des § 31 des Gesetzes“ ersetzt. 

e) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Dürfen die Tabakwaren das Zollgebiet der Europäischen Union nicht ver-
lassen, erstellt das zuständige Hauptzollamt eine Meldung auf der Grundlage der 
von der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, wenn Teil-
mengen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. Das 
Hauptzollamt übermittelt die Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steu-
erlagerinhaber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten Versender 
im Steuergebiet. Meldungen über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den zuständi-
gen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden durch das 
Hauptzollamt an den Versender im Steuergebiet weitergeleitet. Nach Eingang der 
Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das elektronische 
Verwaltungsdokument, solange die Beförderung noch nicht begonnen hat, oder er 
ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger der Tabakwaren.“ 

21. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach Artikel 786 der Zollkodex-Durchführungs-
verordnung ein zollrechtliches Ausfuhrverfahren durchgeführt wird“ durch die 
Wörter „nach Artikel 269 Absatz 1, 2 Buchstabe c und 3 des Unionszollkodex 
die festgelegten Formalitäten betreffend die Ausfuhranmeldung durchgeführt 
werden“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „nach Artikel 285a Absatz 1a der Zollkodex-
Durchführungsverordnung“ durch die Wörter „nach Artikel 182 des Unionszoll-
kodex“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird das Wort „Flugzeugen“ durch das Wort „Luftfahrzeugen“ 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

22. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „(§ 31 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die 
Wörter „im Sinn des § 23a Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Dokument“ die Wörter „vor Beginn der 
Beförderung“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „zurückzuschicken“ durch das Wort „zurückzusenden“ 
ersetzt 

dd) In Satz 5 wird das Wort „zurückgeschickte“ durch das Wort „zurückgesandte“ 
ersetzt. 

e) In Absatz 5 werden die Wörter „verwendet werden. Der Versender hat diese“ ge-
strichen und die Wörter „zu kennzeichnen“ durch die Wörter „verwendet werden“ 
ersetzt. 

f) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

23. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ 
die Wörter „gemäß Artikel 8 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „von der Zollverwaltung veranlassten“ durch 
die Wörter „durch das Informationstechnikzentrum Bund veröffentlichten“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ausfalldokument“ die Wörter „vor Beginn 
der Beförderung“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) In den Fällen des § 13 des Gesetzes oder des Ausgangs von Tabakwaren 
in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie aufgeführten Gebiete händigt 
der Versender dem Anmelder zur Ausfuhr die dritte Ausfertigung des Ausfalldoku-
ments aus. Der Anmelder zur Ausfuhr legt diese Ausfertigung oder die eindeutige 
Kennung der Ausgangszollstelle vor. Der Inhalt des Ausfalldokuments muss der 
Ausfuhrmeldung für die angemeldeten Tabakwaren entsprechen.“ 

f) In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „Papier“ durch das Wort „Nachweis“ ersetzt. 

24. In § 26 Absatz 1 werden nach dem Wort „solange“ die Wörter „mit der“ durch das Wort 
„die“ ersetzt und nach dem Wort „begonnen“ wird das Wort „wurde“ durch das Wort 
„hat“ ersetzt. 

25. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Tabakwaren im Aus-
fallverfahren“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsort“ die Wörter „oder den 
Empfänger der Tabakwaren“ eingefügt und nach den Wörtern „amtlich vorge-
schriebenem Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durch-
führungsverordnung“ eingefügt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Versender hat“ durch die Wörter „Um den 
Bestimmungsort oder den Empfänger der Tabakwaren zu ändern, hat der Ver-
sender“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „wenn“ die Wörter „die Beförderung bereits 
mit einem Ausfalldokument begonnen und“ eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder 
des Empfängers der Tabakwaren“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder des Emp-
fängers der Tabakwaren“ eingefügt und das Wort „Übermittlung“ durch das Wort 
„Vorlage“ ersetzt sowie die Wörter „§ 25 Absatz 2 und 4 Satz 1 und 2“ durch die 
Wörter „§ 25 Absatz 2 und § 25 Absatz 4 Satz 1 und 2“ ersetzt. 
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26. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 
Absatz 3 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für den Empfänger zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ einge-
fügt und das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt sowie nach den 
Wörtern „verlassen haben“ die Wörter „oder in das externe Versandverfahren nach 
Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden“ eingefügt. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Darf in den Fällen des § 13 des Gesetzes oder des Ausgangs von Tabak-
waren in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie aufgeführten Gebiete 
die Tabakwaren das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen, erstellt 
das zuständige Hauptzollamt ein Ausfalldokument auf der Grundlage der von der 
Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, wenn Teilmengen 
das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. Das Hauptzollamt 
übermittelt das Ausfalldokument über die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steuerla-
gerinhaber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten Versender im 
Steuergebiet. Ausfalldokumente über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den zu-
ständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden an 
den Versender im Steuergebiet von dem zuständigen Hauptzollamt weitergeleitet. 
Nach Eingang des Ausfalldokuments über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der 
Versender das Ausfalldokument, solange die Beförderung noch nicht begonnen 
hat oder er ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger der Tabakwaren nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck.“ 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach § 22 Absatz 5 Satz 1“ die Wör-
ter „oder eine Meldung nach § 21 Absatz 8“ eingefügt. 

27. § 29 wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt kein Nachweis nach § 22 Absatz 6 vor, bestätigt das für den Empfänger 
zuständige Hauptzollamt oder das Hauptzollamt, in dessen Bezirk sich die Ausgangs-
zollstelle befindet, in den Fällen, in denen keine Eingangs- oder Ausfuhrmeldung nach 
§ 28 vorliegt, die Beendigung der Beförderung unter Steueraussetzung, wenn hinrei-
chend belegt ist, dass die Tabakwaren 

1. den angegebenen Bestimmungsort erreicht oder 

2. das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das 
externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex über-
führt wurden (Ersatznachweis). 

Als hinreichender Beleg im Sinn von Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere ein vom Emp-
fänger vorgelegtes Dokument, das dieselben Angaben enthält wie eine Eingangsmel-
dung und in dem dieser den Empfang der Tabakwaren bestätigt. Als hinreichender Be-
leg im Sinn von Satz 1 Nummer 2 gilt insbesondere ein Sichtvermerk der Ausgangs-
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zollstelle, der bestätigt, dass die Tabakwaren das Verbrauchsteuergebiet der Europäi-
schen Union verlassen haben oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 
Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden. Das Hauptzollamt kann in den Fällen 
von Satz 1 Nummer 2 auch folgende Dokumente akzeptieren: 

1. eine Bescheinigung einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland (dip-
lomatische oder konsularische Vertretung); 

2. ein Einfuhrverzollungsbeleg aus einem EFTA-Land; 

3. folgende unterzeichnete oder authentifizierte Frachtpapiere der Unternehmen, die 
den Schaumwein befördert haben: 

a) ein vom Verfrachter unterzeichnetes Bordkonnossement, 

b) ein mit Empfangsbestätigung des Empfängers versehener Frachtbrief, 

c) ein internationaler Bahnfrachtbrief (CIM-Frachtbrief) mit Abfertigungsvermerk, 

jeweils im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie und in Verbindung mit den sonst 
üblichen Handelspapieren; 

4. ein Abdruck der Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten über an Bohr- und För-
derplattformen für Erdöl und Erdgas gelieferten Schaumwein; 

5. bei der Lieferung von Schiffs- und Reisebedarf im Seeverkehr eine Ausfertigung des 
Lieferzettels nach § 27 Absatz 12 der Zollverordnung; 

6. bei der Lieferung von Flugzeug- und Reisebedarf im Luftverkehr ein zugelassenes 
Begleitpapier nach § 27 Absatz 13 der Zollverordnung. 

(2) Die Generalzolldirektion wird ermächtigt, festzulegen, welche weiteren Belege 
als Nachweis anerkannt werden, dass die Tabakwaren den angegebenen Bestim-
mungsort im Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union erreicht haben, das Ver-
brauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das externe Ver-
sandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden.“ 

28. Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 

Zu den §§ 14 und 15 Absatz 3 des Gesetzes“. 

29. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört oder“ die Wörter „voll-
ständig oder teilweise“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) In den Fällen des § 15 Absatz 5 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 22 und 29 entsprechend. Die Frist nach § 15 Absatz 5 Satz 4 
des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung einer Un-
regelmäßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 
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30. In § 31 Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„Für Wasserpfeifentabak sind nur Packungen mit einer Menge bis zu 25 Gramm zuläs-
sig.“ 

31. In § 32 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „telefonisch, elektronisch oder per Telefax“ 
gestrichen. 

32. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das zuständige Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der 
Überprüfung der Steuererklärung unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls. Sofern erforderlich nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung 
der Steuererklärung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Erklärungs-
pflichtige weitere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

33. In § 37 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Das Hauptzollamt überprüft regelmäßig, ob die Verpflichtungen aus den Absät-
zen 1 und 2 erfüllt werden. Überprüfungsmaßnahmen sind in der Regel spätestens im 
dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme folgenden Kalenderjahr durchzuführen, 
sofern keine frühere anlassbezogene Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

34. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des § 21 Absatz 3 des Gesetzes“ durch die Wörter 
„der Einfuhr“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „oder nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ ge-
strichen. 

35. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) In dem neuen Absatz 1 werden die Wörter „befördert werden (§ 23 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „geliefert werden (§§ 23 bis 23c des Gesetzes)“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Weitergabe von Tabakwaren, auch wenn sie unentgeltlich erfolgt, ist 
unabhängig von der verbrachten Menge nicht vom Eigenbedarf im Sinn des § 22 
des Gesetzes umfasst.“ 

36. § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 

Zertifizierter Empfänger 

(1) Wer als zertifizierter Empfänger im Sinn des § 23a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gelegentlich 
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empfangen will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter Ausfer-
tigung beizufügen: 

1. Lagepläne mit den jeweils beantragten Empfangsorten und Angabe der Anschriften, 

2. eine Darstellung der Buchführung über den Empfang und den Verbleib der Ta-
bakwaren. 

Dies gilt auch für das Verbringen oder Verbringenlassen von Tabakwaren in das Steu-
ergebiet, wenn diese nach § 23 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes außerhalb des Steuer-
gebiets in Empfang genommen wurde. 

(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Empfänger für die beantragten Empfangs-
orte. Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Empfänger eine Verbrauchsteuernum-
mer vergeben. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 23a Absatz 3 des 
Gesetzes für die entstehende Steuer zu leisten. § 7 Absatz 1 Satz 2 und § 19 gelten 
entsprechend. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der 
Abgabenordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Empfänger, einen weiteren Empfangsort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Empfangsort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung des Haupt-
zollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 6 des Gesetzes oder als registrierter Empfänger im Sinn des § 7 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Empfangsorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Empfänger als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben, die anfallende Sicherheit geleistet hat und die 
Formalitäten des § 40b, auch in Verbindung mit § 16 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 
4 gelten entsprechend. Beabsichtigt er, einen weiteren Empfangsort als zertifizierter 
Empfänger zu betreiben, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Der zertifizierte Empfänger hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über die 
im Rahmen einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Tabakwaren zu 
führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Die empfange-
nen Tabakwaren sind vom zertifizierten Empfänger unverzüglich aufzuzeichnen. 

(7) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Empfänger im Einzelfall im Sinn des § 23a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs empfangen 
will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter Angabe von 
Menge und Art sowie des zertifizierten Versenders der Tabakwaren nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck zu beantragen. Dies gilt auch für das Verbringen oder Ver-
bringenlassen von Tabakwaren in das Steuergebiet, wenn diese nach § 23 Absatz 1 
Satz 3 des Gesetzes außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommen wurden. 
Das Hauptzollamt kann weitere Angaben sowie Aufzeichnungen über die im Rahmen 
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der Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Tabakwaren verlangen, wenn 
diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich 
erscheinen. Für die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte Menge, den angegebenen Versender so-
wie auf eine Beförderung und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Vor 
der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 23a Absatz 4 des Gesetzes für die 
entstehende Steuer zu leisten.“ 

37. Nach § 40 werden folgende §§ 40a bis 40h eingefügt: 

„§ 40a 

Zertifizierter Versender 

(1) Wer als zertifizierter Versender im Sinn des § 23b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gelegentlich 
versenden will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter Ausfer-
tigung beizufügen: 

1. eine Aufstellung mit den beantragten Versandorten und Angabe der Anschrift, 

2. eine Darstellung der Buchführung über den Versand und den Verbleib der Tabak-
waren. 

(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Versender für die beantragten Versandorte. 
Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Versender eine Verbrauchsteuernummer 
vergeben. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der Ab-
gabenordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Versender, einen weiteren Versandort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Versandort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
spätestens eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung 
des Hauptzollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 6 des Gesetzes oder als registrierter Versender im Sinn des § 8 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Versandorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Versender als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben hat und die Formalitäten des § 40b, auch in 
Verbindung mit § 16 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Beabsichtigt er, 
einen weiteren Versandort als zertifizierter Versender zu betreiben, gilt Absatz 4 ent-
sprechend. 

(6) Der zertifizierte Versender hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über die im 
Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten versandten 
Tabakwaren zu führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. 
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Die beförderten Tabakwaren sind vom zertifizierten Versender unverzüglich aufzu-
zeichnen. 

(7) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Versender im Einzelfall im Sinn des § 23b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs versenden 
will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter Angabe von 
Menge und Art sowie des zertifizierten Empfängers der Tabakwaren nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck zu beantragen. Das Hauptzollamt kann weitere Angaben so-
wie Aufzeichnungen über die im Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken in 
andere Mitgliedstaaten versandten Tabakwaren verlangen, wenn diese zur Sicherung 
des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Für die Er-
laubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erlaubnis 
auf die beantragte Menge, den angegebenen Empfänger sowie auf eine Beförderung 
und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Eine Erlaubnis als zertifizierter 
Versender im Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt werden, die Tabakwaren ver-
senden wollen, deren Beförderung nicht unter § 39 (Beförderungen zu privaten Zwe-
cken) oder unter § 23d des Gesetzes (Versandhandel) fällt. 

§ 40b 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 
und Vereinfachungen 

(1) Die Generalzolldirektion legt durch eine Verfahrensanweisung fest, unter wel-
chen Voraussetzungen und nach welchen Modalitäten Personen, die für Beförderun-
gen von Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs das vereinfachte elektroni-
sche Verwaltungsdokument verwenden, mit den Zollbehörden elektronisch Nachrich-
ten über das EDV-gestützte Beförderungs-und Kontrollsystem im Sinn des § 23c Ab-
satz 1 des Gesetzes austauschen. Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den 
Fall, dass das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung 
steht, die Voraussetzungen und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallver-
fahrens fest. Im Übrigen gilt § 16. 

(2) Für häufig und regelmäßig stattfindende Beförderungen von Tabakwaren des 
steuerrechtlich freien Verkehrs zwischen den Gebieten von mehreren Mitgliedstaaten 
kann das Bundesministerium der Finanzen mit weiteren von den Beförderungen be-
troffenen Mitgliedstaaten Vereinbarungen schließen, um vereinfachte Verfahren fest-
zulegen. Dabei können auch Ausnahmen für die verpflichtende Verwendung eines ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdokuments vorgesehen werden. 

(3) Für die Beförderung von Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs kann 
das zuständige Hauptzollamt auf Antrag und im Benehmen mit den zuständigen Steu-
erbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes Verfahren, auch unter 
Verzicht auf die verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektronischen Ver-
waltungsdokuments zulassen. Die Zulassung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Erlaub-
nis. 

§ 40c 

Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

(1) Sollen Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs nach diesem Abschnitt 
aus dem Steuergebiet 
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1. in einen anderen Mitgliedstaat oder 

2. in das Steuergebiet, wenn die Beförderung durch das Gebiet eines anderen Mitglied-
staats erfolgt, 

befördert werden, hat der zertifizierte Versender dem zuständigen Hauptzollamt vor 
Beginn der Beförderung unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystems den Entwurf des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

(2) § 17 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Während der Beförderung ist der eindeutige Referenzcode mitzuführen und auf 
Anfrage zu jedem Zeitpunkt der Beförderung mitzuteilen. Dies gilt auch bei der Beför-
derung von Tabakwaren aus anderen Mitgliedstaaten. In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 2 ist ein Ausdruck des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
mitzuführen. 

(4) Der zertifizierte Versender hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
die Tabakwaren unverändert vorzuführen. 

(5) Das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt leitet im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 2 das vereinfachte elektronische Verwaltungsdokument an diesen 
weiter. Ein vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument, das von den zuständi-
gen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurde, wird vom zuständigen 
Hauptzollamt an den zertifizierten Empfänger im Steuergebiet weitergeleitet. 

§ 40d 

Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments 

(1) Während der Beförderung der Tabakwaren kann der zertifizierte Versender den 
Bestimmungsort in einen, von demselben zertifizierten Empfänger betriebenen Liefer-
ort in demselben Mitgliedstaat oder in den Abgangsort ändern. Die Änderung in den 
Abgangsort ist auch in den Fällen möglich, in denen der zertifizierte Empfänger die 
Übernahme der Tabakwaren ablehnt. 

(2) § 21 Absätze 2, 3 und 6 gelten entsprechend. Die elektronische Änderungs-
meldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

§ 40e 

Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments 

(1) Nach der Aufnahme der Tabakwaren, auch von Teilmengen, an einem von der 
Erlaubnis nach § 40 umfassten Bestimmungsort hat der zertifizierte Empfänger dem 
zuständigen Hauptzollamt unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystems unverzüglich, spätestens jedoch fünf Werktage nach Beendigung der 
Beförderung, eine Eingangsmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
übermitteln. Das Verbringen oder Verbringenlassen von Tabakwaren in das Steuerge-
biet, wenn diese nach § 23 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes außerhalb des Steuergebiets 
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in Empfang genommen wurden, steht der Aufnahme nach Satz 1 gleich. Das Haupt-
zollamt kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag des Empfängers die Frist 
nach Satz 1 verlängern. 

(2) § 22 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der zertifizierte Empfänger hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
die Tabakwaren unverändert vorzuführen. 

(4) Unbeschadet des § 40h gilt die Eingangsmeldung nach Absatz 1 als Nachweis, 
dass die Beförderung der Tabakwaren beendet wurde. 

§ 40f 

Beförderung im Ausfallverfahren 

Steht das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung, 
gelten für das von den §§ 40c bis 40e abweichende Verfahren die §§ 25, 27 und 28 
entsprechend. In diesen Fällen sind Ausfalldokumente nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu verwenden. 

§ 40g 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt bei einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet kein 
Nachweis nach § 40e Absatz 4 oder § 40f in Verbindung mit § 28 Absatz 1 vor, bestä-
tigt das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt durch einen Sichtver-
merk die Beendigung der Beförderung, wenn hinreichend belegt ist, dass die Tabak-
waren den angegebenen Bestimmungsort erreicht haben (Ersatznachweis). 

(2) Ein Sichtvermerk der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats bei 
einer Beförderung aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat gilt, sofern er 
vom zuständigen Hauptzollamt akzeptiert wird, als hinreichender Nachweis dafür, dass 

1. der zertifizierte Empfänger die dort angefallene Verbrauchsteuer entrichtet hat, 

2. der zertifizierte Empfänger die Tabakwaren in ein Steuerlager aufgenommen hat 
oder 

3. die Tabakwaren von der Verbrauchsteuer befreit sind. 

§ 40h 

Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Tabakwaren des steuerrechtlich 
freien Verkehrs 

Für Fälle vollständiger Zerstörung oder unwiederbringlichen Gesamt- oder Teilver-
lusts von Tabakwaren gelten die §§ 11 und 30 entsprechend.“ 

38. Nach § 40h wird folgende Angabe eingefügt: 
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„Abschnitt 13a 

Zu § 23g des Gesetzes“. 

39. Nach der Angabe zu Abschnitt 13a wird folgender § 40i eingefügt: 

„§ 40i 

Steuererklärung, Kleinbetragsregelung 

(1) Die Steuererklärung nach § 23g Absatz 1 bis 3 des Gesetzes ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

(2) § 53 und § 36 Absatz 2 gelten entsprechend.“ 

40. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) § 36 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

41. In § 44 Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 36 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

42. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Nummer 1 aufgehoben und die bisherigen Nummern 2 und 
3 werden Nummern 1 und 2. 

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung kann im Rahmen einer Erlaubnis 
als Steuerlagerinhaber erteilt werden, wenn mit dem Antrag die Unterlagen 
nach Satz 2 Nummer 1 und 2 vorgelegt werden.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die 
Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

43. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Neben-
bestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die §§ 7a, 8, 9, 10 und 12 gelten entsprechend.“ 

44. In § 47 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 
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„§ 36 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

45. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 5 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 36 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „von mindestens 10 Euro“ die Wörter 
„je Erlass-/Erstattungsanmeldung“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) In den Fällen des § 32 Absatz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 22 und 29 entsprechend. Die Frist nach § 32 Absatz 2 Satz 3 
des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung einer Un-
wirksamkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 

46. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „0,15 Euro“ durch die Wörter „0,40 Euro“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden die Wörter „0,30 Euro“ durch die Wörter „0,58 Euro“ ersetzt. 

47. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 8 Absatz 1 Satz 1 oder 3“ durch die Wörter 
„§ 8 Absatz 1, 2 oder 4 Satz 1 oder 2“ ersetzt und nach den Wörtern „§ 37 
Absatz 2 Satz 1“ ein Komma sowie die Wörter „§ 40 Absatz 7, § 40a Absatz 7“ 
eingefügt und nach den Wörtern „nicht richtig,“ die Wörter „nicht vollständig,“ 
eingefügt. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 8 Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „§ 8 
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt und nach den Wörtern „nicht richtig,“ die Wörter „nicht 
vollständig,“ eingefügt. 

cc) Die Nummern 3 bis 7 werden wie folgt gefasst: 

„3. entgegen § 8 Absatz 5, auch in Verbindung mit § 13 Absatz 7, § 14 Ab-
satz 6, § 46 Absatz 3, § 37 Absatz 1 Satz 1, § 40 Absatz 7 oder § 40a 
Absatz 7 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

4. entgegen § 11 Satz 1, § 30 Absatz 1 oder 2 jeweils auch in Verbindung mit 
§ 40h eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

5. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 32 Absatz 8, § 37 
Absatz 2 Satz 2 oder § 46 Absatz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
erstattet, 
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6. entgegen § 25 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 27 Absatz 4 oder 
§ 40f, eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

7. entgegen § 40 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1oder 3, § 40a Absatz 4 
Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 oder 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
erstattet,“. 

dd) In Nummer 9 werden nach den Wörtern „§ 14 Absatz 5 Satz 1 oder 3“ ein 
Komma sowie die Wörter „§ 40 Absatz 6 Satz 1 oder 3, § 40a Absatz 6 Satz 1“ 
eingefügt. 

ee) Die Nummer 10 wird wie folgt gefasst: 

„10. entgegen § 16 Satz 4, auch in Verbindung mit § 40b und Ziffer 2 Absatz 4 
der Verfahrensanweisung EMCS in der jeweils geltenden Fassung die in 
den EMCS-Teilnehmerinfos veröffentlichten Regelungen nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig umsetzt, oder die EMCS-Soft-
ware nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktuali-
siert,“. 

ff) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 11 eingefügt: 

„11. entgegen § 17 Absatz 1, § 20 Absatz 2, § 21 Absatz 2, auch in Verbin-
dung mit § 40d Absatz 2, § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, 
§ 25 Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 2, § 26 Absatz 3 Satz 1, § 27 
Absatz 3 Satz 1, § 28 Absatz 3 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 40f, § 40c Absatz 1 oder 3, § 40e Absatz 1 eine Übermittlung oder Mit-
teilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,“. 

gg) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und wie folgt gefasst: 

„12. entgegen § 17 Absatz 3, § 18 Satz 1, § 24 Absatz 2 Satz 3, oder § 40c 
Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3 den eindeutigen Referenzcode nicht mit-
führt, ein Dokument, eine Bescheinigung oder eine Ausfertigung nicht 
vorlegt oder nicht mitführt,“. 

hh) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und nach den Wörtern „§ 24 Ab-
satz 6 Satz 1“ wird das Komma gestrichen und werden die Wörter „oder § 40c 
Absatz 4“ eingefügt. 

ii) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14. 

jj) Die bisherigen Nummern 14 und 15 werden Nummern 15 und 16 und wie folgt 
gefasst: 

„15. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 3 
Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 8 Satz 2, § 14 Absatz 1 Satz 3 
oder § 37 Absatz 1 Satz 3, § 15 Absatz 1 Satz 1, § 24 Absatz 2 Satz 1, 
§ 25 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 40f, § 26 Absatz 2 
Satz 1, § 27 Absatz 2 Satz 1 oder § 28 Absatz 2 Satz 1 ein Sortenver-
zeichnis oder ein Dokument nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig ausfertigt, 
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16. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit § 8 
Absatz 3 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 8 Satz 2, § 14 Ab-
satz 1 Satz 3 oder § 37 Absatz 1 Satz 3, § 15 Absatz 1 Satz 1, § 24 Ab-
satz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2, § 25 Absatz 3 oder Absatz 4 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 27 Absatz 4 und § 27 Absatz 2 Satz 3  oder 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 ein Sortenverzeichnis, eine Bescheinigung, ein Do-
kument oder eine Ausfertigung nicht, nicht richtig, nicht vollstädnig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt,“. 

kk) Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 17 und das Wort „zurückschickt“ 
durch das Wort „zurücksendet“ ersetzt. 

ll) Die bisherigen Nummern 17 und 18 werden Nummern 18 und 19 und wie folgt 
gefasst: 

„18. entgegen § 25 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 27 Absatz 4 und 
§ 40f, § 26 Absatz 2 Satz 3 oder § 27 Absatz 2 Satz 4, auch in Verbin-
dung mit § 40f eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig o-
der nicht in der vorgeschriebenen Weise vornimmt, 

19. entgegen § 25 Absatz 7 Satz 1 oder 2 oder § 27 Absatz 2 Satz 5, jeweils 
auch in Verbindung mit § 40f eine Eintragung oder einen Vermerk nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt,“. 

mm)  Die bisherigen Nummern 19 bis 23 werden die Nummern 20 bis 24. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird aufgehoben. 

bb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 1. 

cc) Nummer 3 wird aufgehoben. 

dd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 2. 

48. § 61 wird wie folgt gefasst: 

„§ 61 

Übergangsregelungen 

Für Beförderungen von Tabakwaren des steuerrechtlich freien Verkehrs aus an-
deren, in andere oder über andere Mitgliedstaaten, die vor dem 13. Februar 2023 be-
gonnen worden sind, gelten die nach dieser Verordnung in der bis zum 12. Februar 
2023 geltenden Fassung getroffenen Regelungen und erteilten Erlaubnisse bis zum 
31. Dezember 2023 fort.“ 
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Artikel 2 

Änderung der Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerverord-
nung 

Die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerverordnung vom 5. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3262, 3302), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 14. August 2020 
(BGBl. I S. 1960) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 3 

Zu den §§ 2, 4, 5 und 14 Absatz 3 des Gesetzes“. 

b) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 6a Überprüfung der Erlaubnis“. 

c) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 Vollständige Zerstörung, unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust und Vernichtung“. 

d) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 11a Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller“. 

e) Die Angaben zu den §§ 15 und 16 werden wie folgt gefasst: 

„§ 15 Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 

§ 16 Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen Referenzcodes“. 

f) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Schaumwein bei Verwendung des elektroni-
schen Verwaltungsdokuments“. 

g) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Schaumwein im Ausfallverfahren“. 

h) Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 

Zu § 13 und § 14 Absatz 3 und 4 des Gesetzes“. 

i) Nach der Angabe zu § 30 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 30a Herstellung von Schaumwein außerhalb eines Steuerlagers“. 

j) Die Angabe zu Abschnitt 11 wird wie folgt gefasst: 
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„Abschnitt 11 

Zu § 18 des Gesetzes“. 

k) Die Angabe zu Abschnitt 13 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 13 

Zu den §§ 20 bis 20c des Gesetzes“. 

l) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 Zertifizierter Empfänger“. 

m) Nach der Angabe zu § 34 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 34a Zertifizierter Versender 

§ 34b Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren und Vereinfachungen 

§ 34c Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 34d Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 34e Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 34f Beförderung im Ausfallverfahren 

§ 34g Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung“. 

n) Die Angaben zu den §§ 35 bis 37 werden wie folgt gefasst: 

„§ 35 (weggefallen) 

§ 36 Versandhandel 

§ 37 Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs“. 

o) Nach der Angabe zu § 37 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 37a Steueranmeldung, Kleinbetragsregelung“. 

p) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 Steuerentlastung bei der Beförderung von Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs“. 

q) Die Angabe zu Abschnitt 20 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 20 

(weggefallen)“. 

r) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst: 

„§ 42 (weggefallen)“. 

s) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt gefasst: 

„§ 45 (weggefallen)“. 
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t) Die Angabe zu Abschnitt 22 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 22 

Zu den §§ 32 und 33 des Gesetzes“. 

u) Nach der Angabe zu Abschnitt 47 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 47a Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller“. 

v) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt gefasst: 

„§ 50 Verfahren für die Beförderung von Wein unter Steueraussetzung in andere, aus anderen oder über andere 
Mitgliedstaaten“. 

w) Die Angabe zu Abschnitt 23 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 23 

Zu § 33 des Gesetzes“. 

x) Die Angabe zu § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 Zertifizierter Empfänger“. 

y) Nach der Angabe zu § 51 werden folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 51a Zertifizierter Versender 

§ 51b Verfahren für die Beförderung von Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs in andere, aus anderen oder 
über andere Mitgliedstaaten“. 

z) Die Angabe zu § 52 wird wie folgt gefasst: 

„§ 52 Versandhandel“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Im Sinn dieser Verordnung ist“ die Wörter 
„oder sind“ gestrichen. 

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. EMCS-Durchführungsverordnung: Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kommis-
sion vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG des Ra-
tes in der jeweils gültigen Fassung in Bezug auf die EDV-gestützten Verfah-
ren für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraus-
setzung;“. 

c) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „die an Beförderungen“ die Wörter „von 
Schaumwein“ und nach den Wörtern „unter Steueraussetzung“ die Wörter „oder 
an Lieferungen von Schaumwein zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 20 des 
Gesetzes“ eingefügt. 

d) Die Nummern 5 bis 8 werden wie folgt gefasst: 
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„5. vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument: Entwurf des vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdokuments nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz, der mit einem eindeutigen Referenzcode versehen ist; 

6. Ausfallverfahren: Verfahren, das zu Beginn, während oder nach Beendigung 
der Beförderung von Schaumwein unter Steueraussetzung oder der Liefe-
rung von Schaumwein zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 20 des Ge-
setzes angewendet wird, wenn das EDV-gestützte Beförderungs- und Kon-
trollsystem nicht zur Verfügung steht; 

7. Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex: die Verordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 
Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558, 2016 L 87 vom 02.04.2016, S. 67, 
2017 L 101 vom 13.04.2017, S. 166, 2017 L 149 vom 13.06.2017, S. 19, 2018 
L 157 vom 20.06.2018, S. 27, 2019 L 234 vom 11.09.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1394 vom 10.09.2019 (ABl. L 
234 vom 11.09.2019, S. 1) geändert worden ist; 

8. Ausgangszollstelle: die nach Artikel 329 Durchführungsverordnung zum Uni-
onszollkodex definierte Zollstelle;“. 

e) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 angefügt: 

„9. zuständiges Hauptzollamt: Soweit in dieser Verordnung oder in der Hauptzoll-
amtszuständigkeitsverordnung nichts anderes bestimmt ist, ist für den An-
wendungsbereich dieser Verordnung das Hauptzollamt örtlich zuständig, von 
dessen Bezirk aus die in den einzelnen Vorschriften jeweils bezeichnete Per-
son ihr Unternehmen betreibt oder, falls sie kein Unternehmen betreibt, in 
dessen Bezirk sie ihren Hauptwohnsitz hat. Für Unternehmen, die von einem 
Ort außerhalb des Steuergebiets betrieben werden, oder für Personen ohne 
Hauptwohnsitz im Steuergebiet, ist das Hauptzollamt örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.“ 

3. Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 3 

Zu den §§ 2, 4, 5 und 14 Absatz 3 des Gesetzes“. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 4 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des 
§ 4 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Nummer 2 wird das Wort „Hauptzollamtbezirk“ durch das Wort „Haupt-
zollamtsbezirk“ ersetzt. 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die bisherige Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 
2 und 3 werden zu Nummern 1 und 2. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und nach den Wörtern „weitere Angabe zu 
machen“ werden die Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „der Absätze 1 und 3“ werden 
durch die Wörter „der Absätze 1 und 2“ ersetzt. 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Komma am Satzende gestrichen und das Wort 
„oder“ angefügt. 

c) In Absatz 4 werden die Wörter „des § 4 Absatz 4“ durch die Wörter „des § 4 Ab-
satz 3“ ersetzt. 

7. § 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Sicherheitsleistung 

Das zuständige Hauptzollamt legt die Höhe der Sicherheitsleistung unter Berück-
sichtigung des § 5 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes fest. Es überprüft regelmäßig die 
Höhe der Sicherheitsleistung und passt diese gegebenenfalls an. Sind Steuerbelange 
gefährdet, kann das Hauptzollamt Sicherheitsleistung bis zur Höhe des Steuerwerts 
des tatsächlichen Bestands im Steuerlager sowie bis zur Höhe der entstandenen, aber 
noch nicht entrichteten Steuer verlangen; § 221 der Abgabenordnung bleibt unberührt.“ 

8. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a 

Überprüfung der Erlaubnis 

Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft das zustän-
dige Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der In-
haber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind in 
der Regel spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder der Neu-
erteilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene 
Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

9. § 7 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 7 

Änderung von Verhältnissen 

(1) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt die Änderung der 
nach § 4 angegebenen Verhältnisse vor der Durchführung schriftlich anzuzeigen. 
Hierzu gehören auch: 

1. eine Unternehmensumwandlung nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, 

2. bei Gesellschaften Änderungen in den Personen der Gesellschafter oder den ge-
schäftsführenden Personen, 

3. die Verlegung des Hauptwohnsitzes, bei Unternehmen des Unternehmenssitzes o-
der des Ortes, von dem aus der Beteiligte sein Unternehmen betreibt oder 

4. die Auflösung. 

Änderungen der räumlichen Ausdehnung des oder der Steuerlager oder der angeord-
neten Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Zustimmung des Hauptzollamts. 

(2) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt sonstige Verände-
rungen unverzüglich anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere 

1. seine Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder -ein-
stellung, 

2. die Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

3. die Anordnung vorläufiger Maßnahmen nach § 21 der Insolvenzordnung unter Bei-
fügung des gerichtlichen Beschlusses oder 

4. jede zur Eintragung ins Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschafts-
register anzumeldende Änderung. 

(3) Soll der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt werden oder mehr als sechs 
Wochen ruhen, so hat der Steuerlagerinhaber dies dem zuständigen Hauptzollamt vor-
her schriftlich anzuzeigen. Soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, hat der Steu-
erlagerinhaber dies spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Das Haupt-
zollamt kann im Einzelfall hierzu Anordnungen treffen oder Ausnahmen zulassen. Wird 
der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt, widerruft das Hauptzollamt die Erlaubnis 
nach § 5. Sofern die Erlaubnis mehrere Steuerlager umfasst, wird diese geändert. 

(4) In den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 2, 4, 6 oder 7 ist dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. der Tod des Erlaubnisinhabers von den Erben des Erlaubnisinhabers, dem Testa-
mentsvollstrecker, dem Nachlassverwalter oder dem Nachlasspfleger, 

2. die Übernahme des Unternehmens vom neuen Inhaber oder 

3. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens unter Beifügung des gerichtlichen Beschlusses von dem Insol-
venzverwalter oder dem Erlaubnisinhaber im Falle der angeordneten Eigenverwal-
tung.“ 

10. § 8 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 8 

Erlöschen und Fortbestand der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 5 erlischt unbeschadet des § 124 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung durch 

1. Verzicht, 

2. den Tod des Steuerlagerinhabers, 

3. die Auflösung der juristischen Person oder Personengesellschaft, der die Erlaubnis 
erteilt worden ist, 

4. die Übergabe des Unternehmens an Dritte, 

5. eine Unternehmensumwandlung nach § 1 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, 

6. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 

7. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerlagerinha-
bers. 

(2) Die Erlaubnis erlischt, soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlös-
chens nichts anderes bestimmen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 4, 5 und 7 mit Ablauf von drei Monaten 
nach dem maßgeblichen Ereignis, 

2. in den übrigen Fällen mit dem maßgeblichen Ereignis. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3 oder 7 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaub-
nis schriftlich mit, dass das Steuerlager bis zu seinem endgültigen Übergang auf einen 
anderen Inhaber oder bis zu Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt die 
Erlaubnis für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlassverwal-
ter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter entgegen Ab-
satz 2 bis spätestens zum Ablauf einer vom Hauptzollamt festzusetzenden angemes-
senen Frist fort. Teilt in den Fällen der angeordneten Eigenverwaltung der Erlaubnisin-
haber dem Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaubnis schriftlich mit, dass das 
Steuerlager fortgeführt wird, gilt die Erlaubnis unbefristet fort. 

(4) Beantragen in den in Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben, 

2. der neue Inhaber, 

3. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

4. die Inhaber des Unternehmens, das den bisherigen Rechtsträger übernommen hat, 
für den die Erlaubnis vor der Umwandlung erteilt wurde 

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller 
entgegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. Wird 
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eine neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit sich keine Änderungen ergeben haben, 
auf die Angaben und Unterlagen der bisherigen Erlaubnis Bezug genommen werden, 
die dem zuständigen Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit Zustimmung des Hauptzoll-
amts kann bei Antragstellung auf die Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt 

1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1, wenn auf die Fortführung des Steuerlagers 
oder der Steuerlager verzichtet wird, 

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Erlaubnis erteilt wird. 

(6) Schaumwein, der sich zum Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis in einem 
Steuerlager befindet, gilt als zum Zeitpunkt des Erlöschens in den steuerrechtlich freien 
Verkehr überführt. Der Steuerlagerinhaber, die Erben, der Testamentsvollstrecker, der 
Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder der Insolvenzverwalter 
haben über die Bestände unverzüglich eine Steueranmeldung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben. Die Steuer ist sofort fällig. Das zuständige Haupt-
zollamt kann für die Räumung des Steuerlagers eine Frist gewähren. Die Erlaubnis gilt 
für die Zwecke der Räumung bis zum Fristablauf weiter.“ 

11. In § 9 Absatz 3 Satz 2 wird nach den Wörtern „insbesondere die Entnahmen in den“ 
das Wort „steuerrechtlich“ eingefügt. 

12. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Vollständige Zerstörung, unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust und Ver-
nichtung“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört worden oder“ die 
Wörter „vollständig oder teilweise“ eingefügt und die Wörter „der Hersteller ohne 
Erlaubnis nach § 5 oder“ gestrichen. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Die Vernichtung von Schaumwein“ die 
Wörter „nach § 23 Absatz 2 Nummer 4 des Gesetzes“ eingefügt und die Wör-
ter „Hersteller ohne Erlaubnis nach § 5 oder dem“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 bis 7 angefügt: 

„Die vorstehenden Regelungen gelten für die beabsichtigte Zerstörung von 
Schaumwein nach § 14 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes entsprechend. Die An-
zeige der beabsichtigten Zerstörung ist in den Fällen, in denen der Schaum-
wein unter Steueraussetzung befördert wird, durch den Versender abzuge-
ben. Soweit die vorgelegten Nachweise anerkannt werden, wird die nach § 18 
für die Beförderung geleistete Sicherheit freigegeben.“ 

13. § 11 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

14. Nach §11 wird folgender § 11a eingefügt: 

„§ 11a 

Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller 

(1) Die Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in anderen Mitgliedstaaten gemäß § 2 Absatz 3 
des Gesetzes ist beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Antragsberechtigt sind Steuerlagerinhaber gemäß § 5 des Ge-
setzes. 

(2) Für Schaumwein nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes stellt das zuständige 
Hauptzollamt die Bescheinigung nach Absatz 1 nur unter der Voraussetzung aus, dass 
der unabhängige Hersteller durchschnittlich im Weinwirtschaftsjahr (1. August eines 
Jahres bis 31. Juli des folgenden Jahres) insgesamt  

1. nicht mehr als 1 000 hl oder 

2. im Falle von Beförderungen in die Republik Malta, nicht mehr als 20 000 hl  

Wein oder Schaumwein erzeugt hat. Zur Berechnung der durchschnittlichen Erzeu-
gung sind die dem Antrag vorausgegangenen drei Weinwirtschaftsjahre heranzuzie-
hen. Sofern zwei oder mehrere unabhängige Hersteller zusammenarbeiten und ihre 
gemeinsame durchschnittliche Jahreserzeugung 1 000 hl bzw. 20 000 hl nicht über-
steigt, können diese als ein einziger unabhängiger Hersteller behandelt werden. Der 
Nachweis der durchschnittlichen Jahreserzeugung erfolgt durch eine Bescheinigung 
der nach Weinrecht für den Antragsteller zuständigen Behörde. 

(3) Für anderen als in Absatz 2 genannten Schaumwein stellt das zuständige 
Hauptzollamt die Bescheinigung nach Absatz 1 unter der Voraussetzung aus, dass der 
unabhängige Hersteller im vorangegangenen Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 
15 000 hl dieses Schaumweins hergestellt hat. Der Antragsteller hat dies anhand ge-
eigneter Unterlagen nachzuweisen. Das Hauptzollamt kann hierzu Anweisungen tref-
fen. Sofern zwei oder mehrere unabhängige Hersteller zusammenarbeiten und deren 
gemeinsame Herstellung 15 000 hl nicht übersteigt, können diese als ein einziger un-
abhängiger Hersteller behandelt werden.“ 

15. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „im Sinn des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 1 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „§ 6 Absatz 1 Satz 2 gilt“ durch die Wörter „§ 6 
Satz 2 und § 18 gelten“ ersetzt. 

cc) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „im Sinn des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes“ 
ersetzt und die Wörter „bei dem“ durch das Wort „beim“ ersetzt sowie die Wör-
ter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 werden nach dem Wort „Sicherheit“ die Wörter „für die Steuer“ ein-
gefügt. 

dd) Satz 5 wird aufgehoben. 

16. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 7 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter 
„im Sinn des § 7 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 4 Ab-
satz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2 und in der neuen Nummer 1 wird das Wort „und“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt und die Wörter „(§ 3 Nummer 9 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „(§ 3 Nummer 11 des Gesetzes)“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Artikeln 263 bis 267 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung oder aus einem Zolllager des Typs D im Sinn des 
Artikels 525 Absatz 2 Buchstabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung in 
den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt“ durch die Wörter „nach Arti-
kel 182 des Unionszollkodex zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Hauptzollamt“ durch die Wörter „die Zoll-
stelle“ ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

17. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ durch die 
Wörter „mit Artikel 12 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird Nummer 2 gestrichen und die bisherigen Nummer 3 wird Num-
mer 2. 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Wird Schaumwein, der nach den vorstehenden Absätzen von Begünstigten 
nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 des Gesetzes unter Steueraussetzung emp-
fangen wurde, an Dritte abgegeben, entsteht die Steuer. Steuerschuldner ist ne-
ben der Person, die den Schaumwein an Dritte abgegeben hat, die Person, die 
diesen in Empfang genommen hat. Der Steuerschuldner hat unverzüglich eine 
Steueranmeldung beim zuständigen Hauptzollamt abzugeben. Für die Steueran-
meldung gilt § 30 entsprechend. Die Steuer ist sofort fällig. Mehrere Steuerschuld-
ner sind Gesamtschuldner.“ 

18. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 15 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfah-
ren“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Bedingungen“ durch die Wörter „nach welchen Modalitä-
ten“ ersetzt und die Wörter „(§ 9 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im 
Sinn des § 9 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 
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c) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den Fall, dass das EDV-gestützte 
Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung steht, die Voraussetzungen 
und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens fest.“ 

d) In Satz 5 wird das Wort „Bedingungen“ durch das Wort „Modalitäten“ ersetzt. 

19. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 

Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen 
Referenzcodes“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „Gemeinschaft verlässt“ durch die Wörter 
„Union verlässt oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Ab-
satz 2 des Unionszollkodex überführt wird“ ersetzt. 

bb) Im Folgeabsatz werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch 
die Wörter „mit dem in Artikel 3 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverord-
nung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „einen Ausdruck des vom zuständigen Hauptzoll-
amt übermittelten elektronischen Verwaltungsdokuments“ durch die Wörter 
„den eindeutigen Referenzcode“ ersetzt und nach dem Wort „mitzuführen“ die 
Wörter „und auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt kann die Vorlage eines Ausdrucks des elektro-
nischen Verwaltungsdokuments oder jedes anderen Handelspapiers verlan-
gen.“ 

20. In § 19 Absatz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wörter 
„mit dem in Artikel 4 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ 
ersetzt. 

21. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Schaumwein bei Ver-
wendung des elektronischen Verwaltungsdokuments“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „der registrierte Versender den Be-
stimmungsort“ die Wörter „oder den Empfänger des Schaumweins“ eingefügt und 
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nach den Wörtern „einen anderen zulässigen Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
einen anderen Empfänger“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Um den Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
den Empfänger des Schaumweins“ eingefügt und die Wörter „nach amtlich vorge-
schriebenem“ durch die Wörter „mit dem in Artikel 5 Absatz 1 der EMCS-Durch-
führungsverordnung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

22. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wör-
ter „mit dem in Artikel 7 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt erstellt auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Ausgangsbestätigung eine Ausfuhrmeldung, mit 
der 

1. in den Fällen des § 12 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass der Schaumwein das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen 
Union verlassen hat oder 

2. in den Fällen des § 12 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass der Schaumwein in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 
Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurde.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 1“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden nach den Wörtern „übermittelt wurden, werden“ die Wörter 
„durch das zuständige Hauptzollamt“ eingefügt und die Wörter „von dem zu-
ständigen Hauptzollamt“ gestrichen. 

c) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt 
und nach den Wörtern „nicht verlassen hat“ werden die Wörter „oder nicht in das 
externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex über-
führt wurde“ eingefügt. 

d) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „(§ 23a Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die 
Wörter „im Sinn des § 23a Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

e) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Darf der Schaumwein das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlas-
sen, erstellt das zuständige Hauptzollamt eine Meldung auf der Grundlage der von 
der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, wenn Teilmen-
gen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. Das Hauptzoll-
amt übermittelt die Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steuerlagerin-
haber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten Versender im Steu-
ergebiet. Meldungen über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den zuständigen Be-
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hörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden durch das Haupt-
zollamt an den Versender im Steuergebiet weitergeleitet. Nach Eingang der Mel-
dung über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das elektronische 
Verwaltungsdokument, solange die Beförderung noch nicht begonnen hat, oder er 
ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger des Schaumweins.“ 

23. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach Artikel 786 der Zollkodex-Durchführungs-
verordnung ein zollrechtliches Ausfuhrverfahren durchgeführt wird“ durch die 
Wörter „nach Artikel 269 Absatz 1, 2 Buchstabe c und 3 des Unionszollkodex 
die festgelegten Formalitäten betreffend die Ausfuhranmeldung durchgeführt 
werden“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „nach Artikel 285a Absatz 1a der Zollkodex-
Durchführungsverordnung“ durch die Wörter „nach Artikel 182 des Unionszoll-
kodex“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird das Wort „Flugzeugen“ durch das Wort „Luftfahrzeugen“ 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

24. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „(§ 23a Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die 
Wörter „im Sinn des § 23a Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Dokument“ die Wörter „vor Beginn der 
Beförderung“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „zurückzuschicken“ durch das Wort „zurückzusenden“ 
ersetzt 

dd) In Satz 5 wird das Wort „zurückgeschickte“ durch das Wort „zurückgesandte“ 
ersetzt. 

e) In Absatz 5 werden die Wörter „verwendet werden. Der Versender hat diese“ ge-
strichen und die Wörter „zu kennzeichnen“ durch die Wörter „verwendet werden“ 
ersetzt. 

f) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

25. § 24 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ 
die Wörter „gemäß Artikel 8 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „von der Zollverwaltung veranlassten“ durch 
die Wörter „durch das Informationstechnikzentrum Bund veröffentlichten“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ausfalldokument“ die Wörter „vor Beginn 
der Beförderung“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) In den Fällen des § 12 Absatz 1 des Gesetzes oder des Ausgangs von 
Schaumwein in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie aufgeführten 
Gebiete händigt der Versender dem Anmelder zur Ausfuhr die dritte Ausfertigung 
des Ausfalldokuments aus. Der Anmelder zur Ausfuhr legt diese Ausfertigung oder 
die eindeutige Kennung der Ausgangszollstelle vor. Der Inhalt des Ausfalldoku-
ments muss der Ausfuhrmeldung für den angemeldeten Schaumwein entspre-
chen.“ 

f) In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „Papier“ durch das Wort „Nachweis“ ersetzt. 

26. In § 25 Absatz 1 werden nach dem Wort „solange“ die Wörter „mit der“ durch das Wort 
„die“ ersetzt und nach dem Wort „begonnen“ wird das Wort „wurde“ durch das Wort 
„hat“ ersetzt. 

27. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Schaumwein im Aus-
fallverfahren“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsort“ die Wörter „oder den 
Empfänger des Schaumweins“ eingefügt und nach den Wörtern „amtlich vorge-
schriebenem Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durch-
führungsverordnung“ eingefügt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Versender hat“ durch die Wörter „Um den 
Bestimmungsort oder den Empfänger des Schaumweins zu ändern, hat der 
Versender“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „wenn“ die Wörter „die Beförderung bereits 
mit einem Ausfalldokument begonnen und“ eingefügt. 
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d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder 
des Empfängers des Schaumweins“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder des Emp-
fängers des Schaumweins“ eingefügt und das Wort „Übermittlung“ durch das Wort 
„Vorlage“ ersetzt. 

28. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 
Absatz 3 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für den Empfänger zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ einge-
fügt und das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt sowie nach den 
Wörtern „verlassen hat“ die Wörter „oder in das externe Versandverfahren nach 
Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurde“ eingefügt. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Darf in den Fällen des § 12 Absatz 1 des Gesetzes oder des Ausgangs 
von Schaumwein in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie aufgeführ-
ten Gebiete der Schaumwein das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlas-
sen, erstellt das zuständige Hauptzollamt ein Ausfalldokument auf der Grundlage 
der von der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, wenn 
Teilmengen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. Das 
Hauptzollamt übermittelt das Ausfalldokument über die nicht erfolgte Ausfuhr an 
den Steuerlagerinhaber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten 
Versender im Steuergebiet. Ausfalldokumente über die nicht erfolgte Ausfuhr, die 
von den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, 
werden an den Versender im Steuergebiet von dem zuständigen Hauptzollamt 
weitergeleitet. Nach Eingang des Ausfalldokuments über die nicht erfolgte Ausfuhr 
annulliert der Versender das Ausfalldokument, solange die Beförderung noch nicht 
begonnen hat oder er ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger des 
Schaumweins nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck.“ 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach § 21 Absatz 5 Satz 1“ die Wör-
ter „oder eine Meldung nach § 21 Absatz 8“ eingefügt. 

29. § 28 wird wie folgt gefasst: 

„§ 28 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt kein Nachweis nach § 21 Absatz 6 vor, bestätigt das für den Empfänger 
zuständige Hauptzollamt oder das Hauptzollamt, in dessen Bezirk sich die Ausgangs-
zollstelle befindet, in den Fällen, in denen keine Eingangs- oder Ausfuhrmeldung nach 
§ 27 vorliegt, die Beendigung der Beförderung unter Steueraussetzung, wenn hinrei-
chend belegt ist, dass der Schaumwein 

1. den angegebenen Bestimmungsort erreicht hat oder 
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2. das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen hat oder in das ex-
terne Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt 
wurde (Ersatznachweis). 

Als hinreichender Beleg im Sinn von Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere ein vom Emp-
fänger vorgelegtes Dokument, das dieselben Angaben enthält wie eine Eingangsmel-
dung und in dem dieser den Empfang des Schaumweins bestätigt. Als hinreichender 
Beleg im Sinn von Satz 1 Nummer 2 gilt insbesondere ein Sichtvermerk der Ausgangs-
zollstelle, der bestätigt, dass der Schaumwein das Verbrauchsteuergebiet der Europä-
ischen Union verlassen hat oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Ab-
satz 2 des Unionszollkodex überführt wurde. Das Hauptzollamt kann in den Fällen von 
Satz 1 Nummer 2 auch folgende Dokumente akzeptieren: 

1. eine Bescheinigung einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland (dip-
lomatische oder konsularische Vertretung); 

2. ein Einfuhrverzollungsbeleg aus einem EFTA-Land; 

3. folgende unterzeichnete oder authentifizierte Frachtpapiere der Unternehmen, die 
den Schaumwein befördert haben: 

a) ein vom Verfrachter unterzeichnetes Bordkonnossement, 

b) ein mit Empfangsbestätigung des Empfängers versehener Frachtbrief, 

c) ein internationaler Bahnfrachtbrief (CIM-Frachtbrief) mit Abfertigungsvermerk, 

jeweils im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie und in Verbindung mit den sonst 
üblichen Handelspapieren; 

4. ein Abdruck der Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten über an Bohr- und För-
derplattformen für Erdöl und Erdgas gelieferten Schaumwein; 

5. bei der Lieferung von Schiffs- und Reisebedarf im Seeverkehr eine Ausfertigung des 
Lieferzettels nach § 27 Absatz 12 der Zollverordnung; 

6. bei der Lieferung von Flugzeug- und Reisebedarf im Luftverkehr ein zugelassenes 
Begleitpapier nach § 27 Absatz 13 der Zollverordnung. 

(2) Die Generalzolldirektion wird ermächtigt, festzulegen, welche weiteren Belege 
als Nachweis anerkannt werden, dass der Schaumwein den angegebenen Bestim-
mungsort im Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union erreicht hat, das Ver-
brauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen hat oder in das externe Ver-
sandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurde.“ 

30. Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 8 

Zu § 13 und § 14 Absatz 3 und 4 des Gesetzes“. 

31. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „entscheidet“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „Hauptzollamt“ die Wörter „über die steuerliche Behandlung von 
Fehlmengen. Es kann“ eingefügt. 
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort „unwiederbringlich“ die Wörter „vollständig oder 
teilweise“ eingefügt und vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständigen“ ein-
gefügt. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) In den Fällen des § 14 Absatz 4 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 21 und 28 entsprechend. Die Frist nach § 14 Absatz 4 Satz 4 
des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung einer Un-
regelmäßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 

32. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das zuständige Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der 
Überprüfung der Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls. Sofern erforderlich nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung 
der Steueranmeldung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmelde-
pflichtige weitere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

33. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

„§ 30a 

Herstellung von Schaumwein außerhalb eines Steuerlagers 

(1) Wer Schaumwein ohne Erlaubnis als Steuerlagerinhaber zu gewerblichen Zwe-
cken herstellt oder herstellen will, hat dies vor dem geplanten Betriebsbeginn beim zu-
ständigen Hauptzollamt schriftlich in doppelter Ausfertigung anzumelden. Dabei hat er 
anzugeben: 

1. den Namen, den Geschäftssitz und die Rechtsform, 

2. die Steuernummer beim zuständigen Finanzamt, 

3. den Umfang der voraussichtlichen jährlichen Herstellung in Litern. 

Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige weitere Angaben zu ma-
chen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht 
erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Angaben verzichten, wenn Steu-
erbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Der Hersteller ist verpflichtet, über den hergestellten Schaumwein Aufzeich-
nungen zu führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Es 
kann weitere Aufzeichnungen verlangen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkom-
mens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(3) Stellt der Anmeldepflichtige den Betrieb ein, hat er dies dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Änderungen der nach Absatz 1 an-
gegebenen Verhältnisse hat der Anmeldepflichtige dem Hauptzollamt ebenfalls unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. 
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(4) Das zuständige Hauptzollamt überprüft regelmäßig, ob die Verpflichtungen aus 
den Absätzen 2 und 3 erfüllt werden. Überprüfungsmaßnahmen sind in der Regel spä-
testens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme folgenden Kalenderjahr 
durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene Überprüfungsmaßnahme erfor-
derlich ist.“ 

34. Die Angabe zu Abschnitt 11 wird wie folg gefasst: 

„Abschnitt 11 

Zu § 18 des Gesetzes“. 

35. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Drittländern“ das Wort „und“ durch das Wort „oder“ 
ersetzt und die Wörter „des § 18 Absatz 3 des Gesetzes“ durch die Wörter „der 
Einfuhr“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „oder nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ ge-
strichen. 

36. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Wörter „befördert wird (§ 20 des Gesetzes)“ 
werden durch die Wörter „geliefert wird (§§ 20 bis 20c des Gesetzes)“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Weitergabe von Schaumwein, auch wenn sie unentgeltlich erfolgt, ist 
unabhängig von der verbrachten Menge nicht vom Eigenbedarf im Sinn des § 19 
des Gesetzes umfasst.“ 

37. Die Angabe zu Abschnitt 13 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 13 

Zu den §§ 20 bis 20c des Gesetzes“. 

38. § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 

Zertifizierter Empfänger 

(1) Wer als zertifizierter Empfänger im Sinn des § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gelegentlich 
empfangen will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter Ausfer-
tigung beizufügen: 

1. Lagepläne mit den jeweils beantragten Empfangsorten und Angabe der Anschriften, 
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2. eine Darstellung der Buchführung über den Empfang und den Verbleib des 
Schaumweins. 

Dies gilt auch für das Verbringen oder Verbringenlassen von Schaumwein in das Steu-
ergebiet, wenn dieser nach § 20 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des Steuer-
gebiets in Empfang genommen wurde. 

(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Empfänger für die beantragten Empfangs-
orte. Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Empfänger eine Verbrauchsteuernum-
mer vergeben. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 20a Absatz 3 des 
Gesetzes für die entstehende Steuer zu leisten. § 6 Satz 2 und § 18 gelten entspre-
chend. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Empfänger, einen weiteren Empfangsort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Empfangsort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung des Haupt-
zollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 5 des Gesetzes oder als registrierter Empfänger im Sinn des § 6 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Empfangsorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Empfänger als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben, die anfallende Sicherheit geleistet hat und die 
Formalitäten des § 34b, auch in Verbindung mit § 15 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2und 4 
gelten entsprechend. Beabsichtigt er, einen weiteren Empfangsort als zertifizierter 
Empfänger zu betreiben, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Der zertifizierte Empfänger hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über den 
im Rahmen einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Schaumwein zu 
führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Der empfan-
gene Schaumwein ist vom zertifizierten Empfänger unverzüglich aufzuzeichnen. 

(7) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Empfänger im Einzelfall im Sinn des § 20a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs empfangen 
will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter Angabe von 
Menge und Art sowie des zertifizierten Versenders des Schaumweins nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dies gilt auch für das Verbringen oder Ver-
bringenlassen von Schaumwein in das Steuergebiet, wenn dieser nach § 20 Absatz 1 
Satz 3 des Gesetzes außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommen wurde. Das 
Hauptzollamt kann weitere Angaben sowie Aufzeichnungen über den im Rahmen der 
Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Schaumwein verlangen, wenn 
diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich 
erscheinen. Für die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte Menge, den angegebenen Versender so-
wie auf eine Beförderung und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Vor 
der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 20a Absatz 4 des Gesetzes für die 
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entstehende Steuer zu leisten. Eine Erlaubnis als zertifizierter Empfänger im Einzelfall 
kann auch Privatpersonen erteilt werden, die Schaumwein empfangen wollen, dessen 
Beförderung nicht unter § 33 (Beförderungen zu privaten Zwecken) oder unter § 36 
(Versandhandel) fällt.“ 

39. Nach § 34 werden folgende §§ 34a bis 34g eingefügt: 

„§ 34a 

Zertifizierter Versender 

(1) Wer als zertifizierter Versender im Sinn des § 20b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gelegentlich 
versenden will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter Ausfer-
tigung beizufügen: 

1. eine Aufstellung mit den beantragten Versandorten und Angabe der Anschrift, 

2. eine Darstellung der Buchführung über den Versand und den Verbleib des Schaum-
weins. 

(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Versender für die beantragten Versandorte. 
Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Versender eine Verbrauchsteuernummer 
vergeben. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der Ab-
gabenordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Versender, einen weiteren Versandort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Versandort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
spätestens eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung 
des Hauptzollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 5 des Gesetzes oder als registrierter Versender im Sinn des § 7 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Versandorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Versender als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben hat und die Formalitäten des § 34b, auch in 
Verbindung mit § 15 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Beabsichtigt er, 
einen weiteren Versandort als zertifizierter Versender zu betreiben, gilt Absatz 4 ent-
sprechend. 

(6) Der zertifizierte Versender hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über den 
im Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten versand-
ten Schaumwein zu führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen tref-
fen. Der beförderte Schaumwein ist vom zertifizierten Versender unverzüglich aufzu-
zeichnen. 
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(7) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Versender im Einzelfall im Sinn des § 20b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs versenden 
will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter Angabe von 
Menge und Art sowie des zertifizierten Empfängers des Schaumweins nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Das Hauptzollamt kann weitere Angaben 
sowie Aufzeichnungen über den im Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken 
in andere Mitgliedstaaten versandten Schaumwein verlangen, wenn diese zur Siche-
rung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Für 
die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Er-
laubnis auf die beantragte Menge, den angegebenen Empfänger sowie auf eine Beför-
derung und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Eine Erlaubnis als zer-
tifizierter Versender im Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt werden, die Schaum-
wein versenden wollen, dessen Beförderung nicht unter § 33 (Beförderungen zu priva-
ten Zwecken) oder unter § 36 (Versandhandel) fällt. 

§ 34b 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 
und Vereinfachungen 

(1) Die Generalzolldirektion legt durch eine Verfahrensanweisung fest, unter wel-
chen Voraussetzungen und nach welchen Modalitäten Personen, die für Beförderun-
gen von Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs das vereinfachte elektroni-
sche Verwaltungsdokument verwenden, mit den Zollbehörden elektronisch Nachrich-
ten über das EDV-gestützte Beförderungs-und Kontrollsystem im Sinn des § 20c Ab-
satz 1 des Gesetzes austauschen. Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den 
Fall, dass das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung 
steht, die Voraussetzungen und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallver-
fahrens fest. Im Übrigen gilt § 15. 

(2) Für häufig und regelmäßig stattfindende Beförderungen von Schaumwein des 
steuerrechtlich freien Verkehrs kann das Bundesministerium der Finanzen mit weiteren 
von den Beförderungen betroffenen Mitgliedstaaten Vereinbarungen schließen, um 
vereinfachte Verfahren festzulegen. Dabei können auch Ausnahmen für die ver-
pflichtende Verwendung eines vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
vorgesehen werden. 

(3) Für die Beförderung von Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs kann 
das zuständige Hauptzollamt auf Antrag und im Benehmen mit den zuständigen Steu-
erbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes Verfahren, auch unter 
Verzicht auf die verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektronischen Ver-
waltungsdokuments zulassen. Die Zulassung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Erlaub-
nis. 

§ 34c 

Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

(1) Soll Schaumwein des steuerrechtlich freien Verkehrs nach diesem Abschnitt 
aus dem Steuergebiet 

1. in einen anderen Mitgliedstaat oder 
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2. in das Steuergebiet, wenn die Beförderung durch das Gebiet eines anderen Mitglied-
staats erfolgt, 

befördert werden, hat der zertifizierte Versender dem zuständigen Hauptzollamt vor 
Beginn der Beförderung unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystems den Entwurf des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

(2) § 16 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Während der Beförderung ist der eindeutige Referenzcode mitzuführen und auf 
Anfrage zu jedem Zeitpunkt der Beförderung mitzuteilen. Dies gilt auch bei der Beför-
derung von Schaumwein aus anderen Mitgliedstaaten. In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 2 ist ein Ausdruck des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
mitzuführen. 

(4) Der zertifizierte Versender hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
den Schaumwein unverändert vorzuführen. 

(5) Das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt leitet im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 2 das vereinfachte elektronische Verwaltungsdokument an diesen 
weiter. Ein vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument, das von den zuständi-
gen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurde, wird vom zuständigen 
Hauptzollamt an den zertifizierten Empfänger im Steuergebiet weitergeleitet. 

§ 34d 

Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments 

(1) Während der Beförderung des Schaumweins kann der zertifizierte Versender 
den Bestimmungsort in einen, von demselben zertifizierten Empfänger betriebenen Lie-
ferort in demselben Mitgliedstaat oder in den Abgangsort ändern. Die Änderung in den 
Abgangsort ist auch in den Fällen möglich, in denen der zertifizierte Empfänger die 
Übernahme des Schaumweins ablehnt. 

(2) § 20 Absätze 2, 3 und 6 gelten entsprechend. Die elektronische Änderungs-
meldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

§ 34e 

Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments 

(1) Nach der Aufnahme des Schaumweins, auch von Teilmengen, an einem von 
der Erlaubnis nach § 34 umfassten Bestimmungsort hat der zertifizierte Empfänger 
dem zuständigen Hauptzollamt unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- 
und Kontrollsystems unverzüglich, spätestens jedoch fünf Werktage nach Beendigung 
der Beförderung, eine Eingangsmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
übermitteln. Das Verbringen oder Verbringenlassen von Schaumwein in das Steuerge-
biet, wenn dieser nach § 20 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des Steuerge-
biets in Empfang genommen wurde, steht der Aufnahme nach Satz 1 gleich. Das 
Hauptzollamt kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag des Empfängers die 
Frist nach Satz 1 verlängern. 
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(2) § 21 Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

(3) Der zertifizierte Empfänger hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
den Schaumwein unverändert vorzuführen. 

(4) Unbeschadet des § 37 gilt die Eingangsmeldung nach Absatz 1 als Nachweis, 
dass die Beförderung des Schaumweins beendet wurde. 

§ 34f 

Beförderung im Ausfallverfahren 

Steht das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung, 
gelten für das von den §§ 34c bis 34e abweichende Verfahren die §§ 24, 26 und 27 
entsprechend. In diesen Fällen sind Ausfalldokumente nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu verwenden. 

§ 34g 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt bei einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet kein 
Nachweis nach § 34e Absatz 4 oder § 34f in Verbindung mit § 27 Absatz 1 vor, bestä-
tigt das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt durch einen Sichtver-
merk die Beendigung der Beförderung, wenn hinreichend belegt ist, dass der Schaum-
wein den angegebenen Bestimmungsort erreicht hat (Ersatznachweis). 

(2) Ein Sichtvermerk der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats bei 
einer Beförderung aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat gilt, sofern er 
vom zuständigen Hauptzollamt akzeptiert wird, als hinreichender Nachweis dafür, dass 

1. der zertifizierte Empfänger die dort angefallene Verbrauchsteuer entrichtet hat, 

2. der zertifizierte Empfänger den Schaumwein in ein Steuerlager aufgenommen hat 
oder 

3. der Schaumwein von der Verbrauchsteuer befreit ist.“ 

40. § 35 wird aufgehoben. 

41. § 36 wird wie folgt gefasst: 

„§ 36 

Versandhandel 

(1) Wer als Versandhändler im Sinn des § 21 Absatz 1 des Gesetzes Schaumwein 
an Privatpersonen im Steuergebiet liefern will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zu-
ständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 gilt als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sobald das 
Hauptzollamt schriftlich oder elektronisch die Unternehmensnummer mitteilt und der 
Versandhändler die erforderliche Sicherheit nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes geleistet 
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hat. § 6 Satz 2 und § 18 gelten entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicher-
heitsleistung verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden. 

(3) Beauftragt der Versandhändler einen Steuervertreter, hat er diesen vor der ers-
ten Lieferung mittels einer Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem 
für den Steuervertreter zuständigen Hauptzollamt zu benennen. Eines Antrags nach 
Absatz 1 bedarf es in diesem Fall nicht. Ist der Versandhändler bei Benennung des 
Steuervertreters bereits steuerlich in Erscheinung getreten, geht die Zuständigkeit auf 
das für den Steuervertreter zuständige Hauptzollamt über. 

(4) Der Steuervertreter hat vor Aufnahme seiner Tätigkeit für den Versandhändler 
die Erlaubnis beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat er weitere Angaben zu ma-
chen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens 
oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(5) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als Steuervertreter. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Si-
cherheit nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zu leisten. § 6 Satz 2 und § 18 gelten ent-
sprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicherheitsleistung verzichten, wenn Steu-
erbelange dadurch nicht gefährdet werden. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen werden. Die Erlaubnis des 
Steuervertreters wird bei Erteilung auch dem Versandhändler schriftlich oder elektro-
nisch bekanntgegeben. Die Erlaubnis gilt damit auch für den Versandhändler als unter 
Widerrufsvorbehalt erteilt. 

(6) Das zuständige Hauptzollamt kann zu den Aufzeichnungen nach § 21 Absatz 2 
Satz 4 des Gesetzes Anordnungen treffen. Die Anzeige der Lieferung gilt mit dem An-
trag auf Erlaubnis nach Absatz 1 als abgegeben. Bei nicht nur gelegentlichen Lieferun-
gen nach § 21 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes steht die fristgerechte Abgabe der Steu-
eranmeldung der Anzeige gleich. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den Steuervertreter ent-
sprechend. 

(7) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend. Die Erlaubnis des Steuervertreters 
erlischt, wenn die Erlaubnis für den Versandhändler erlischt. Die nach Absatz 5 Satz 7 
als erteilt geltende Erlaubnis des Versandhändlers erlischt, wenn die für den Steuer-
vertreter erteilte Erlaubnis erlischt.“ 

42. § 37 wird wie folgt gefasst: 

„§ 37 

Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Schaumwein des steuerrechtlich 
freien Verkehrs 

Für Fälle vollständiger Zerstörung oder unwiederbringlichen Gesamt- oder Teilver-
lusts von Schaumwein gelten § 10 Absatz 2 und § 29 entsprechend.“ 

43. Nach § 37 wird folgende Angabe zu Abschnitt 15a eingefügt: 
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„Abschnitt 15a 

Zu § 22b des Gesetzes“. 

44. Nach der Angabe zu Abschnitt 15a wird folgender § 37a eingefügt: 

„§ 37a 

Steueranmeldung, Kleinbetragsregelung 

(1) Die Steueranmeldung nach § 22b Absatz 1 bis 4 des Gesetzes ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

(2) § 30 Absatz 2 und § 31 gelten entsprechend.“ 

45. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2. 

bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„Auf Antrag des Verwenders kann in den Fällen des § 23 Absatz 1 Nummer 3 
des Gesetzes von einer Vergällung abgesehen werden. Die Erlaubnis zur 
steuerfreien Verwendung kann im Rahmen einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber erteilt werden, wenn mit dem Antrag die Unterlagen nach Satz 2 Nr. 1 
und 2 vorgelegt werden.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

46. § 38a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Neben-
bestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

47. § 38c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Orten“ die Wörter „empfangen und“ einge-
fügt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Verlust“ durch die Wörter „Gesamt- oder Teilverlust“ 
ersetzt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und unversteuerten“ gestrichen und nach dem 
Wort „Schaumwein“ die Wörter „und Schaumwein, der sich in der steuerfreien 
Verwendung befindet,“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden vor dem Wort „Arzneimittel“ die Wörter „im Rahmen seiner 
Erlaubnis“ eingefügt und das Wort „verwenden“ durch das Wort „verarbeiten“ 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „die Verwendung“ durch die Wörter „den Verbleib“ 
ersetzt. 

48. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „nach § 30“ durch die Wörter „nach § 30 
Absatz 1“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt: 

„(5) In den Fällen des § 24 Absatz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 21 und 28 entsprechend. Die Frist nach § 24 Absatz 2 Satz 3 
des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung einer Un-
wirksamkeit gegenüber dem Steuerschuldner. 

(6) § 30 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

49. § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 

Steuerentlastung bei der Beförderung von Schaumwein des steuerrechtlich freien 
Verkehrs 

(1) In den Fällen des § 25 Absatz 1 des Gesetzes ist die Steuerentlastung mit einer 
Entlastungsanmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 
Diese kann einmal im Monat zusammengefasst für den Schaumwein, für den die Vo-
raussetzungen für eine Entlastung vorliegen, beim zuständigen Hauptzollamt abgege-
ben werden. In ihr sind alle für die Bemessung der Steuerentlastung erforderlichen An-
gaben zu machen und der Entlastungsbetrag selbst zu berechnen. Der Nachweis der 
Versteuerung im Steuergebiet ist der Entlastungsanmeldung beizufügen. 

(2) Mit der Entlastungsanmeldung ist ein Ausdruck der Eingangsmeldung des ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdokuments als Nachweis nach § 25 Absatz 2 
Nummer 1 des Gesetzes vorzulegen. Sofern die Eingangsmeldung mehrere Positio-
nen enthält, ist die Position, für die die Entlastung beantragt wird, zu benennen. Ein 
Ersatznachweis nach § 34g Absatz 2 kann als hinreichender Nachweis in den Fällen 
anerkannt werden, in denen keine Eingangsmeldung abgegeben wurde. In den Fällen 
des § 25 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Gesetzes ist der Versteuerungsnachweis des 
anderen Mitgliedstaats vorzulegen. Der Entlastungsberechtigte hat, sofern er den 
Schaumwein nicht selbst versteuert hat, als Nachweis der Versteuerung im Steuerge-
biet im Sinn des § 25 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes dem zuständigen Hauptzollamt 
eine Versteuerungsbestätigung des Herstellers oder Steuerschuldners oder anderen 
Verkäufers nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck vorzulegen. 
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(3) Der Antrag auf Erlass oder Erstattung der Steuer nach § 25 Absatz 3 des Ge-
setzes ist mit einer Entlastungsanmeldung nach Absatz 1 Satz 1 bei dem Hauptzollamt 
zu stellen, das die Steuer nach § 22a Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes erhoben hat. 
Dem Antrag ist der Versteuerungsnachweis des anderen Mitgliedstaats beizufügen. 

(4) § 30 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

50. Die Angabe zu Abschnitt 20 wird aufgehoben. 

51. § 42 wird aufgehoben. 

52. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 1 bis 11, 12 bis 32 und 34 bis 41 sind auf Zwischenerzeugnisse nach § 29 
des Gesetzes anzuwenden.“ 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für Hersteller von Zwischenerzeugnissen, deren Herstellung im vorangegan-
genen Kalenderjahr 250 hl nicht übersteigt, findet § 11a Absatz 1 und 3 entspre-
chend Anwendung.“ 

53. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Wörter „befördert werden (§ 20 des Gesetzes)“ 
werden durch die Wörter „geliefert werden (§§ 20 bis 20c des Gesetzes)“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Weitergabe von Zwischenerzeugnissen, auch wenn sie unentgeltlich 
erfolgt, ist unabhängig von der verbrachten Menge nicht vom Eigenbedarf im Sinn 
des § 19 in Verbindung mit § 29 Absatz 3 des Gesetzes umfasst.“ 

54. § 45 wird aufgehoben. 

55. Die Angabe zu Abschnitt 22 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 22 

Zu den §§ 32 und 33 des Gesetzes“. 

56. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 32 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 5 
des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des § 32 Absatz 2 Nummer 3 in Verbin-
dung mit § 5 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ werden gestri-
chen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 
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cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

dd) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

57. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt: 

„§ 47a 

Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller 

(1) Die Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in anderen Mitgliedstaaten gemäß § 32 Absatz 2 
Nummer 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 des Gesetzes ist beim zuständigen Haupt-
zollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Antragsberechtigt 
sind Steuerlagerinhaber gemäß § 46. 

(2) Für Wein nach § 32 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes gilt § 11a Absatz 2, für ande-
ren Wein § 11a Absatz 3 entsprechend.“ 

58. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 32 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 7 
Absatz 2 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des § 32 Absatz 2 Nummer 3 
in Verbindung mit § 7 Absatz 2 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 4 Ab-
satz 2)“ werden gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

dd) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Das zuständige Hauptzollamt kann, wenn Steuerbelange dadurch nicht be-
einträchtigt werden, auf Antrag des registrierten Empfängers unter Widerrufsvor-
behalt zulassen, dass Wein als in dessen Betrieb aufgenommen gilt, sobald er im 
Steuergebiet daran Besitz erlangt hat.“ 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 und 5. 

59. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 32 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 7 
Absatz 2 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des § 32 Absatz 2 Nummer 3 
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in Verbindung mit § 7 Absatz 2 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 4 Ab-
satz 2)“ werden gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

dd) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

60. § 50 wird wie folgt gefasst: 

„§ 50 

Verfahren für die Beförderung von Wein unter Steueraussetzung in andere, aus an-
deren und über andere Mitgliedstaaten 

(1) Für die Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem so-
wie für das Verfahren und für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens gelten die 
§§ 15, 16, 17, 19, 20, 21 und 24 bis 28 entsprechend. Satz 1 gilt nicht für kleine Weiner-
zeuger im Sinn des § 46 Absatz 2 des Gesetzes, wenn in einem anderen nach wein-
rechtlichen Vorschriften auszustellenden Begleitdokument deutlich sichtbar und gut 
lesbar folgender Hinweis eingetragen ist: 

Kleiner Weinerzeuger gemäß Artikel 48 der Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates vom 
19. Dezember 2019. 

(2) Bei Beförderungen von Wein unter Steueraussetzung aus anderen Mitglied-
staaten an einen Begünstigten im Steuergebiet gilt § 14 Absatz 1 bis 3 und 5 entspre-
chend.“ 

61. Die Angabe zu Abschnitt 23 wird wie folgt geändert: 

„Abschnitt 23 

Zu § 33 des Gesetzes“. 

62. § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 

Zertifizierter Empfänger 

(1) Wer als zertifizierter Empfänger im Sinn des § 32 Absatz 2 Nummer 3 in Ver-
bindung mit § 20a Absatz 1 des Gesetzes Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs 
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nicht nur gelegentlich empfangen will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen 
Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 

(2) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Empfänger für die beantragten Empfangs-
orte. Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Empfänger eine Verbrauchsteuernum-
mer vergeben. Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend. Die Erlaubnis kann mit weiteren 
Nebenbestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen werden. 

(3) Für die Zulassung weiterer Empfangsorte gilt § 34 Absatz 4 und für ein verein-
fachtes Erlaubnisverfahren für Steuerlagerinhaber oder registrierte Empfänger § 34 
Absatz 5 entsprechend. 

(4) Für das Führen eines Beleghefts sowie für die Aufzeichnungen gilt § 47 ent-
sprechend. 

(5) Für den Empfang im Einzelfall gilt Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2, für ein 
vereinfachtes Erlaubnisverfahren Absatz 3 zweiter Halbsatz entsprechend. Für die Er-
teilung einer Erlaubnis für eine Privatperson gilt § 34 Absatz 8 Satz 6 entsprechend.“ 

63. Nach § 51 werden folgende §§ 51a und 51b eingefügt: 

„§ 51a 

Zertifizierter Versender 

(1) Wer als zertifizierter Versender im Sinn des § 32 Absatz 2 Nummer 3 in Ver-
bindung mit § 20b Absatz 2 des Gesetzes Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs in 
andere oder über andere Mitgliedstaaten nicht nur gelegentlich versenden will, hat die 
Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu beantragen. 

(2) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Versender für die beantragten Versandorte. 
Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Versender eine Verbrauchsteuernummer 
vergeben. Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend. Die Erlaubnis kann mit weiteren Ne-
benbestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen werden. 

(3) Für die Zulassung weiterer Empfangsorte gilt § 34a Absatz 4 und für ein ver-
einfachtes Erlaubnisverfahren für Steuerlagerinhaber oder registrierte Versender § 34a 
Absatz 5 entsprechend. 

(4) Für das Führen eines Beleghefts sowie für die Aufzeichnungen gilt § 47 ent-
sprechend. 

(5) Für den Versand im Einzelfall gilt Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2, für ein 
vereinfachtes Erlaubnisverfahren Absatz 3 zweiter Halbsatz entsprechend. Für die Er-
teilung einer Erlaubnis für eine Privatperson gilt § 34a Absatz 8 Satz 4 entsprechend. 
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§ 51b 

Verfahren für die Beförderung von Wein des steuerrechtlich freien Verkehrs in ande-
ren, aus andere oder über andere Mitgliedstaaten 

Für die Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem sowie 
für das Verfahren und für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens gelten die 
§§ 34b bis 34g entsprechend. Satz 1 gilt nicht für kleine Weinerzeuger nach § 46 Ab-
satz 3, wenn in einem anderen nach weinrechtlichen Vorschriften auszustellenden Be-
gleitdokument deutlich sichtbar und gut lesbar folgender Hinweis eingetragen ist: 

„Kleiner Weinerzeuger gemäß Artikel 48 der Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates vom 
19. Dezember 2019.““ 

64. § 52 wird wie folgt gefasst: 

„§ 52 

Versandhandel 

(1) Weinversandhändler mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten oder ihre Steuerver-
treter können ihre in einem Kalendermonat durchgeführten Weinlieferungen dem zu-
ständigen Hauptzollamt mit dem Antrag auf Bestätigung der Lieferungen in doppelter 
Ausfertigung anmelden. Dazu sind die entsprechenden Liefer- und Frachtpapiere mit 
einzureichen.  

(2) Weinversandhändler mit Sitz im Steuergebiet haben die Anzeige nach § 32 
Absatz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 Absatz 4 des Gesetzes über den Versand-
handel mit anderen Mitgliedstaaten beim zuständigen Hauptzollamt in doppelter Aus-
fertigung abzugeben. Dabei sind die Mitgliedstaaten, in die Wein befördert werden soll, 
sowie der voraussichtliche Lieferumfang anzugeben.“ 

65. § 53 wird wie folgt gefasst: 

„§ 53 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen 

a) § 7 Absatz 1, 2 oder 3 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit § 12 Ab-
satz 6, § 13 Absatz 6, § 30a Absatz 3 Satz 2, § 34 Absatz 7, § 34a Absatz 7, 
§ 36 Absatz 6 Satz 1, § 38a Absatz 4, § 46 Absatz 2 Satz 3, § 48 Absatz 2 
Satz 3, § 49 Absatz 2 Satz 3, § 51 Absatz 2 Satz 3 oder § 51a Absatz 2 
Satz 3, 

b) § 7 Absatz 4, auch in Verbindung mit § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 6, § 34 Ab-
satz 7, § 34a Absatz 7, § 36 Absatz 6 Satz 1, § 38a Absatz 4, § 46 Absatz 2 
Satz 3, § 48 Absatz 2 Satz 3, § 49 Absatz 2 Satz 3, § 51 Absatz 2 Satz 3 oder 
§ 51a Absatz 2 Satz 3, 
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c) § 10 Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 38c Ab-
satz 3 Satz 2, § 29 Absatz 2 oder Absatz 3, auch in Verbindung mit § 37, 
§ 30a Absatz 3 Satz 1, § 34 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 oder 3, 
§ 34a Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 oder 3 Satz 1, § 38a Absatz 2 Satz 2, 
§ 38c Absatz 1 Satz 4, § 46 Absatz 3 Satz 1 oder § 52 Absatz 2 Satz 1 oder 

d) § 24 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1 oder § 34f in Verbindung mit § 24 Ab-
satz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 4, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 51b Satz 1 

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. entgegen 

a) § 8 Absatz 6 Satz 2, auch in Verbindung mit § 38a Absatz 4, 

b) § 11 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2, § 30a Absatz 1 Satz 1, § 32 Satz 1 
oder § 38d Absatz 2 oder 

c) 30 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 14 Absatz 6 Satz 4 oder § 37a Satz 1 

eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig abgibt, 

3. entgegen 

a) § 9 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit § 38b Absatz 2 Satz 5, § 12 Absatz 5 Satz 1 oder 4, § 13 Absatz 5 
Satz 1 oder 3, § 30a Absatz 2 Satz 1, § 34 Absatz 6 Satz 1 oder 3, § 34a Ab-
satz 6 Satz 1 oder 3, § 36 Absatz 4 Satz 1, § 38b Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 38c Absatz 2 Satz 3 oder 

b) § 47 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 48 Ab-
satz 4, § 49 Absatz 3, § 51 Absatz 4 oder § 51a Absatz 4 

ein Belegheft, ein Buch oder eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig führt, 

4. entgegen § 15 Satz 5, auch in Verbindung § 50 Absatz 1 Satz 1 und Ziffer 2 Absatz 4 
der Verfahrensanweisung EMCS in der jeweils geltenden Fassung oder § 34b Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 15 Satz 5, auch in Verbindung mit § 51b Satz 1 und 
Ziffer 2 Absatz 4 der Verfahrensanweisung EMCS in der jeweils geltenden Fas-
sung die in den EMCS-Teilnehmerinfos veröffentlichten Regelungen nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig umsetzt, oder die EMCS-Software 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 

5. entgegen § 16 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1, § 19 Absatz 2 oder § 20 Absatz 2, 
jeweils auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 21 Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 oder § 50 Absatz 1 Satz 1, § 24 Absatz 5 Satz 1 
oder Absatz 7 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 25 
Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 26 Absatz 3 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 27 Absatz 3 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 34c Absatz 1 oder 3, § 34d Absatz 2, 
auch in Verbindung mit § 34f, jeweils auch in Verbindung mit § 51b Satz 1, oder 
§ 34e Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34, jeweils auch in Verbindung 
mit § 51b Absatz 1 Satz 1 eine Übermittlung oder Mitteilung nicht, nicht richtig, 
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nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt, 

6. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 oder 3, § 17 Satz 1 oder § 24 Absatz 3 Satz 4, jeweils 
auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 23 Absatz 2 Satz 3 oder § 34c Ab-
satz 3, auch in Verbindung mit § 51b Satz 1 den eindeutigen Referenzcode, einen 
Ausdruck oder eine Ausfertigung eines Dokuments oder einer Bescheinigung nicht 
mitführt, 

7. entgegen § 16 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 24 Absatz 4 Satz 3 oder 
§ 21 Absatz 4, jeweils auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 23 Absatz 6 
Satz 1, § 34c Absatz 4 oder § 34e Absatz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 51b 
Satz 1 den Schaumwein oder den Wein nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vorführt, 

8. entgegen § 23 Absatz 2 Satz 1, § 24 Absatz 3 Satz 1, § 25 Absatz 2 Satz 1 oder 
§ 26 Absatz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 27 Absatz 2 Satz 1, in Verbindung mit Ab-
satz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, § 34f in Verbindung 
mit § 34 Absatz 3 Satz 1, § 26 Absatz 2 Satz 1 oder § 27 Absatz 2 Satz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit § 51b Satz 1 ein Dokument nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig ausfertigt, 

9. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 oder 3, § 24 Absatz 3 Satz 3, § 24 Absatz 4 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 26 Absatz 4, § 24 Absatz 4a Satz 2, § 26 Absatz 2 Satz 3 
oder § 27 Absatz 1 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1, 
§ 34f in Verbindung mit § 24 Absatz 3 Satz 3, § 24 Absatz 4 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit  § 26 Absatz 4, § 24 Absatz 4a Satz 2, § 26 Absatz 2 Satz 3 oder § 27 
Absatz 1 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 51b Satz 1 oder § 23 Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 ein Dokument oder eine Ausfertigung nicht, nicht rich-
tig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

10. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 3 oder Absatz 4 Satz 4 einen Rückschein oder eine 
Sammelanmeldung als Rückschein nicht oder nicht rechtzeitig zurücksendet, 

11. entgegen § 24 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 4, § 25 Ab-
satz 2 Satz 3, § 26 Absatz 2 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit § 50 Absatz 1 
Satz 1 oder § 34f in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 26 Absatz 4 oder Absatz 2 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit § 51b Satz 1 
eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig vornimmt, 

12. entgegen § 24 Absatz 7 Satz 1 oder 2 oder § 26 Absatz 2 Satz 5, jeweils auch in 
Verbindung mit § 50 Absatz 1 Satz 1 oder § 34f in Verbindung mit § 24 Absatz 7 
Satz 1 oder 2 oder § 26 Absatz 2 Satz 5, jeweils auch in Verbindung mit § 51b 
Satz 1 eine Eintragung oder einen Vermerk nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
vornimmt oder 

13. entgegen § 38a Absatz 2 Satz 1 einen Erlaubnisschein nicht oder nicht rechtzeitig 
zurückgibt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 38d Absatz 1 Satz 2 ein Handels-
papier nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
beigibt. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten auch für Zwischenerzeugnisse 
nach § 29 des Gesetzes.“ 
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66. § 54 wird wie folgt gefasst: 

„§ 54 

Übergangsregelungen 

Für Beförderungen von Schaumwein, Zwischenerzeugnissen oder Wein des steu-
errechtlich freien Verkehrs aus anderen, in andere oder über andere Mitgliedstaaten, 
die vor dem 13. Februar 2023 begonnen worden sind, gelten die nach dieser Verord-
nung in der bis zum 12. Februar 2023 geltenden Fassung getroffenen Regelungen und 
erteilten Erlaubnisse bis zum 31. Dezember 2023 fort.“ 

Artikel 3 

Änderung der Kaffeesteuerverordnung 

Die Kaffeesteuerverordnung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3262, 3334), die zuletzt 
durch Artikel 6 der Verordnung vom 14. August 2020 (BGBl. I S. 1960) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 6 wird folgender Angabe eingefügt: 

„§ 6a Überprüfung der Erlaubnis“. 

b) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 Vollständige Zerstörung und unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust“. 

c) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 Ausfuhr oder Überführung in das externe Versandverfahren“. 

d) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 20a Herstellung von Kaffee außerhalb des Steuerlagers“. 

e) Die Angabe zu Abschnitt 10 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 10 

Zu den §§ 3 und 15 des Gesetzes“. 

f) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 Versandhandel“. 

g) Die Angabe zu § 33 wird wie folgt gefasst: 

„§ 33 Nachweis der Ausfuhr bei Lieferungen in Drittländer oder Drittgebiete oder der Überführung in das externe 
Versandverfahren“. 

h) Die Angabe zu Abschnitt 20 wird wie folgt gefasst: 
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„Abschnitt 20 

(weggefallen)“. 

i) Abschnitt 22 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 22 

(weggefallen)“. 

j) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt gefasst: 

„§ 45 (weggefallen)“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Nummer 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisheriger Nummer 2 wird Nummer 1. 

c) Die Nummern 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„2. Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex: die Verordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 
Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558, 2016 L 87 vom 02.04.2016, S. 67, 
2017 L 101 vom 13.04.2017, S. 166, 2017 L 149 vom 13.06.2017, S. 19, 2018 
L 157 vom 20.06.2018, S. 27, 2019 L 234 vom 11.09.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1394 vom 10.09.2019 (ABl. L 
234 vom 11.09.2019, S. 1) geändert worden ist; 

3. Ausgangszollstelle: die nach Artikel 329 der Durchführungsverordnung zum 
Unionszollkodex definierte Zollstelle;“. 

d) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. zuständiges Hauptzollamt: Soweit in dieser Verordnung oder in der Hauptzoll-
amtszuständigkeitsverordnung nichts anderes bestimmt ist, ist für den An-
wendungsbereich dieser Verordnung das Hauptzollamt örtlich zuständig, von 
dessen Bezirk aus die in den einzelnen Vorschriften jeweils bezeichnete Per-
son ihr Unternehmen betreibt oder, falls sie kein Unternehmen betreibt, in 
dessen Bezirk sie ihren Hauptwohnsitz hat. Für Unternehmen, die von einem 
Ort außerhalb des Steuergebiets betrieben werden, oder für Personen ohne 
Hauptwohnsitz im Steuergebiet, ist das Hauptzollamt örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 5 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im Sinn des 
§ 5 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 2 wird die bisherige Nummer 1 aufgehoben und die bisherigen 
Nummern 2 und 3 werden Nummern 1 und 2. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 1 werden nach den Wörtern „wei-
tere Angaben zu machen“ die Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „Absätze 1 und 3“ werden 
durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Sicherheit“ die Wörter „nach § 6“ eingefügt 
und nach den Wörtern „zu leisten“ die Angabe „(§ 6)“ gestrichen. 

cc) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „des § 4 Absatz 4“ durch die Wörter „des § 4 Ab-
satz 3“ ersetzt. 

6. In § 6 Absatz 2 werden nach dem Wort „sowie“ die Wörter „bis zur Höhe“ eingefügt. 

7. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a 

Überprüfung der Erlaubnis 

Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft das zustän-
dige Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der In-
haber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind in 
der Regel spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neu-
erteilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene 
Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

8. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 

Änderung von Verhältnissen 

(1) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt die Änderung der 
nach § 4 angegebenen Verhältnisse vor der Durchführung schriftlich anzuzeigen. 
Hierzu gehören auch: 

1. eine Unternehmensumwandlung nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, 
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2. bei Gesellschaften Änderungen in den Personen der Gesellschafter oder den ge-
schäftsführenden Personen, 

3. die Verlegung des Hauptwohnsitzes, bei Unternehmen des Unternehmenssitzes o-
der des Ortes, von dem aus der Beteiligte sein Unternehmen betreibt oder 

4. die Auflösung. 

Änderungen der räumlichen Ausdehnung des oder der Steuerlager oder der angeord-
neten Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Zustimmung des Hauptzollamts. 

(2) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt sonstige Verände-
rungen unverzüglich anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere 

1. seine Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder -ein-
stellung, 

2. die Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

3. die Anordnung vorläufiger Maßnahmen nach § 21 der Insolvenzordnung unter Bei-
fügung des gerichtlichen Beschlusses oder 

4. jede zur Eintragung ins Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschafts-
register anzumeldende Änderung. 

(3) Soll der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt werden oder mehr als sechs 
Wochen ruhen, so hat der Steuerlagerinhaber dies dem zuständigen Hauptzollamt vor-
her schriftlich anzuzeigen. Soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, hat der Steu-
erlagerinhaber dies spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Das Haupt-
zollamt kann im Einzelfall hierzu Anordnungen treffen oder Ausnahmen zulassen. Wird 
der Betrieb eines Steuerlagers eingestellt, widerruft das Hauptzollamt die Erlaubnis 
nach § 5. Sofern die Erlaubnis mehrere Steuerlager umfasst, wird diese geändert. 

(4) In den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 2, 4, 6 oder 7 ist dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. der Tod des Erlaubnisinhabers von den Erben des Erlaubnisinhabers, dem Testa-
mentsvollstrecker, dem Nachlassverwalter oder dem Nachlasspfleger, 

2. die Übernahme des Unternehmens vom neuen Inhaber oder 

3. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens unter Beifügung des gerichtlichen Beschlusses von dem Insol-
venzverwalter oder dem Erlaubnisinhaber im Falle der angeordneten Eigenverwal-
tung.“ 

9. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Erlöschen und Fortbestand der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 5 erlischt unbeschadet des § 124 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung durch 

1. Verzicht, 
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2. den Tod des Steuerlagerinhabers, 

3. die Auflösung der juristischen Person oder Personengesellschaft, der die Erlaubnis 
erteilt worden ist, 

4. die Übergabe des Unternehmens an Dritte, 

5. eine Unternehmensumwandlung nach § 1 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, 

6. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 

7. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerlagerinha-
bers. 

(2) Die Erlaubnis erlischt, soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlös-
chens nichts anderes bestimmen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 4, 5 und 7 mit Ablauf von drei Monaten 
nach dem maßgeblichen Ereignis, 

2. in den übrigen Fällen mit dem maßgeblichen Ereignis. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3 oder 7 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaub-
nis schriftlich mit, dass das Steuerlager bis zu seinem endgültigen Übergang auf einen 
anderen Inhaber oder bis zu Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt die 
Erlaubnis für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlassverwal-
ter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter entgegen Ab-
satz 2 bis spätestens zum Ablauf einer vom Hauptzollamt festzusetzenden angemes-
senen Frist fort. Teilt in den Fällen der angeordneten Eigenverwaltung der Erlaubnisin-
haber dem Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaubnis schriftlich mit, dass das 
Steuerlager fortgeführt wird, gilt die Erlaubnis unbefristet fort. 

(4) Beantragen in den in Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben, 

2. der neue Inhaber, 

3. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

4. die Inhaber des Unternehmens, das den bisherigen Rechtsträger übernommen hat, 
für den die Erlaubnis vor der Umwandlung erteilt wurde 

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller 
entgegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. Wird 
eine neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit sich keine Änderungen ergeben haben, 
auf die Angaben und Unterlagen der bisherigen Erlaubnis Bezug genommen werden, 
die dem zuständigen Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit Zustimmung des Hauptzoll-
amts kann bei Antragstellung auf die Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt 
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1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1, wenn auf die Fortführung des Steuerlagers 
oder der Steuerlager verzichtet wird, 

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Erlaubnis erteilt wird. 

(6) Kaffee, der sich zum Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis in einem Steuer-
lager befindet, gilt als zum Zeitpunkt des Erlöschens in den steuerrechtlich freien Ver-
kehr überführt. Der Steuerlagerinhaber, die Erben, der Testamentsvollstrecker, der 
Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder der Insolvenzverwalter 
haben über die Bestände unverzüglich eine Steueranmeldung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben. Die Steuer ist sofort fällig. Das zuständige Haupt-
zollamt kann für die Räumung des Steuerlagers eine Frist gewähren. Die Erlaubnis gilt 
für die Zwecke der Räumung bis zum Fristablauf weiter.“ 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Vollständige Zerstörung und unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust“. 

b) In Satz 1 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört worden oder“ die Wörter 
„vollständig oder teilweise“ eingefügt. 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „je Kalenderjahr“ durch die Wörter „einmal jährlich 
im Steuerlager“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) In Satz 3 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

12. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 7 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter 
„im Sinn des § 7 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter „(§ 4 Ab-
satz 2)“ gestrichen. 

bb) In Satz 1 wird die Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 1 und 2 und in Nummer 2 werden die Wörter „(§ 4 Num-
mer 9 des Gesetzes)“ durch die Wörter „(§ 4 Nummer 11 des Gesetzes)“ er-
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 



 - 72 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Artikeln 263 bis 267 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung oder aus einem Zolllager des Typs D im Sinn des 
Artikels 525 Absatz 2 Buchstabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung in 
den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt“ durch die Wörter „nach Arti-
kel 182 des Unionszollkodex zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Hauptzollamt“ durch die Wörter „die Zoll-
stelle“ ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

13. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ durch die 
Wörter „mit Artikel 12 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird Nummer 2 gestrichen und die bisherigen Nummer 3 wird Num-
mer 2. 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Wird Kaffee, der nach den vorstehenden Absätzen von Begünstigten nach 
§ 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 des Gesetzes unter Steueraussetzung empfangen 
wurde, an Dritte abgegeben, entsteht die Steuer. Steuerschuldner ist neben der 
Person, die den Kaffee an Dritte abgegeben hat, die Person, die diesen in Emp-
fang genommen hat. Der Steuerschuldner hat unverzüglich eine Steueranmeldung 
beim zuständigen Hauptzollamt abzugeben. Für die Steueranmeldung gilt § 20 
entsprechend. Die Steuer ist sofort fällig. Mehrere Steuerschuldner sind Gesamt-
schuldner.“ 

14. In § 14 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 17 

Ausfuhr oder Überführung in das externe Versandverfahren“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Gemeinschaft verlässt,“ durch die Wör-
ter „Union verlässt oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Ab-
satz 2 des Unionszollkodex überführt wird,“ ersetzt. 

bb) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Gemeinschaft verlassen 
hat“ durch die Wörter „Union verlassen hat oder in das externe Versandver-
fahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt hat“ ersetzt. 

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. im externen Versandverfahren nach Artikel 226 des Unionszollkodex oder 
im internen Versandverfahren nach Artikel 227 des Unionszollkodex o-
der,“. 

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „vom 26. April 2007 (BGBl. 2007 II S. 658)“ 
durch die Wörter „vom 22. November 2018 (ABl. L 296 S. 1)“ ersetzt. 

16. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört oder“ die Wörter „voll-
ständig oder teilweise“ eingefügt. 

17. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das zuständige Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der 
Überprüfung der Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls. Sofern erforderlich nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung 
der Steueranmeldung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmelde-
pflichtige weitere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

18. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 

„§ 20a 

Herstellung von Kaffee außerhalb eines Steuerlagers 

(1) Wer Kaffee ohne Erlaubnis als Steuerlagerinhaber zu gewerblichen Zwecken 
herstellt oder herstellen will, hat dies vor dem geplanten Betriebsbeginn beim zustän-
digen Hauptzollamt schriftlich in doppelter Ausfertigung anzumelden. Dabei hat er an-
zugeben: 

1. den Namen, den Geschäftssitz und die Rechtsform, 
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2. die Steuernummer beim zuständigen Finanzamt, 

3. den Umfang der voraussichtlichen jährlichen Herstellung in Kilogramm. 

Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige weitere Angaben zu ma-
chen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht 
erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Angaben verzichten, wenn Steu-
erbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Der Hersteller ist verpflichtet, über den hergestellten Kaffee Aufzeichnungen zu 
führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Es kann weitere 
Aufzeichnungen verlangen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für 
die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(3) Stellt der Anmeldepflichtige den Betrieb ein, hat er dies dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Änderungen der nach Absatz 1 an-
gegebenen Verhältnisse hat der Anmeldepflichtige dem Hauptzollamt ebenfalls unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. 

(4) Das zuständige Hauptzollamt überprüft regelmäßig, ob die Verpflichtungen aus 
den Absätzen 2 und 3 erfüllt werden. Überprüfungsmaßnahmen sind in der Regel spä-
testens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme folgenden Kalenderjahr 
durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene Überprüfungsmaßnahme erfor-
derlich ist.“ 

19. Die Angabe zu Abschnitt 10 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 10 

Zu den §§ 3 und 15 des Gesetzes“. 

20. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des § 15 Absatz 3 des Gesetzes“ durch die Wörter 
„der Einfuhr“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „oder nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ ge-
strichen. 

21. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird zu Absatz 1. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Weitergabe von Kaffee oder kaffeehaltiger Waren, auch wenn sie un-
entgeltlich erfolgt, ist, unabhängig von der verbrachten Menge nicht vom Eigenbe-
darf im Sinn des § 16 des Gesetzes umfasst.“ 

22. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„§ 20 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 
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23. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die §§ 6a, 7 und 8 sowie für die Steueranmeldung und die Vorführpflicht 
§ 24 gelten entsprechend.“ 

24. § 27 wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 

Versandhandel 

(1) Wer als Versandhändler im Sinn des § 18 Absatz 1 des Gesetzes Kaffee an 
Privatpersonen im Steuergebiet liefern will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständi-
gen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 gilt als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sobald das 
Hauptzollamt schriftlich oder elektronisch die Unternehmensnummer mitteilt und der 
Versandhändler die erforderliche Sicherheit nach § 18 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes 
geleistet hat. § 6 Absatz 1 Satz 2 und § 18 gelten entsprechend. Das Hauptzollamt 
kann auf die Sicherheitsleistung verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefähr-
det werden. 

(3) Beauftragt der Versandhändler einen Steuervertreter, hat er diesen vor der ers-
ten Lieferung mittels einer Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem 
für den Steuervertreter zuständigen Hauptzollamt zu benennen. Eines Antrags nach 
Absatz 1 bedarf es in diesem Fall nicht. Ist der Versandhändler bei Benennung des 
Steuervertreters bereits steuerlich in Erscheinung getreten, geht die Zuständigkeit auf 
das für den Steuervertreter zuständige Hauptzollamt über. 

(4) Der Steuervertreter hat vor Aufnahme seiner Tätigkeit für den Versandhändler 
die Erlaubnis beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat er weitere Angaben zu ma-
chen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens 
oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(5) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als Steuervertreter. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Si-
cherheit nach § 18 Absatz 4 Absatz 8 des Gesetzes zu leisten. § 6 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 18 gelten entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicherheitsleistung verzich-
ten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden. Die Erlaubnis kann mit wei-
teren Nebenbestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen werden. Die 
Erlaubnis des Steuervertreters wird bei Erteilung auch dem Versandhändler schriftlich 
oder elektronisch bekanntgegeben. Die Erlaubnis gilt damit auch für den Versandhänd-
ler als unter Widerrufsvorbehalt erteilt. 

(6) Das zuständige Hauptzollamt kann zu den Aufzeichnungen nach § 18 Absatz 2 
Satz 4 des Gesetzes Anordnungen treffen. Die Anzeige der Lieferung gilt mit dem An-
trag auf Erlaubnis nach Absatz 1 als abgegeben. Bei nicht nur gelegentlichen Lieferun-
gen nach § 18 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes steht die fristgerechte Abgabe der Steu-
eranmeldung der Anzeige gleich. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den Steuervertreter ent-
sprechend. 
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(7) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend. Die Erlaubnis des Steuervertreters 
erlischt, wenn die Erlaubnis für den Versandhändler erlischt. Die nach Absatz 5 Satz 7 
als erteilt geltende Erlaubnis des Versandhändlers erlischt, wenn die für den Steuer-
vertreter erteilte Erlaubnis erlischt.“ 

25. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört oder“ die Wörter „voll-
ständig oder teilweise“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „nach § 19 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes“ durch 
die Wörter „nach § 19 Absatz 4 des Gesetzes“ ersetzt und folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„§ 20 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

26. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die §§ 6a, 7 und 8 gelten entsprechend.“ 

b) In Absatz 6 wird nach Satz 5 folgender Satz 6 angefügt: 

„§ 20 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

27. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Hauptzollamt“ die Wörter „nach Absatz 1“ ge-
strichen. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „(§ 20)“ durch die Wörter „(§ 20 Absatz 1)“ ersetzt. 

28. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die §§ 6a, 7 und 8 sowie für die Vorführpflicht § 14 Absatz 7 Satz 1 gelten 
entsprechend.“ 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für alle innerhalb eines Entlastungsabschnitts 
ausgeführten oder an einen Empfänger in einem anderen Mitgliedstaat gelie-
ferten Waren“ werden gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Der Antragsteller hat die Anmeldung“ durch die 
Wörter „Der Entlastungsberechtigte kann für Kaffee oder kaffeehaltige Waren, 
für die die Voraussetzung für eine Entlastung vorliegen,“ ersetzt und die Wör-
ter „bis zum zehnten Tag des zweiten auf den Entlastungsabschnitt folgenden 
Monats abzugeben“ durch die Wörter „einmal im Monat zusammengefasst 
eine Entlastungsanmeldung abgeben“ ersetzt. 

cc) Satz 5 wird aufgehoben. 
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d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) § 20 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

29. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 33 

Nachweis der Ausfuhr bei Lieferungen in Drittländer oder Drittgebiete oder der 
Überführung in das externe Versandverfahren“. 

b) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „kaffeehaltige Waren ausführt“ die Wörter 
„oder in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszoll-
kodex überführt“ eingefügt und das Wort „Ausfuhrnachweis“ durch das Wort 
„Nachweis“ ersetzt sowie in Nummer 7 die Wörter „Gemeinschaft verlassen ha-
ben“ durch die Wörter „Union verlassen haben oder einen Nachweis von der Zoll-
stelle, die die Waren in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 
des Unionszollkodex überführt hat“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 17 Absatz 2 bis 4“ durch die Wörter „§ 17 Ab-
satz 2 und 3“ ersetzt. 

30. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „erlassen oder vergütet“ durch das Wort „entlastet“ 
ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 

31. § 44 wird wie folgt geändert. 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 oder Absatz 4, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 12 Absatz 6, § 25 Absatz 4, § 30 Absatz 5 oder § 32 Absatz 4, 
§ 10 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, § 19 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 3 
Satz 1 oder 2 und § 26 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,“. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „§ 11 Absatz 1 Satz 1 oder 2 oder Ab-
satz 3 Satz 2,“ die Wörter „§ 20a Absatz 1 Satz 1,“ eingefügt. 

c) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „§ 16 Absatz 2 Satz 1 oder 2,“ die Wörter 
„§ 20a Absatz 2 Satz 1 oder 3,“ eingefügt und die Wörter „§ 27 Absatz 4 Satz 1“ 
gestrichen. 

d) In Nummer 9 werden die Wörter „oder § 36 Absatz 1 Satz 3“ gestrichen. 
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Artikel 4 

Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 

Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung vom 31 Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. August 2020 (BGBl. I S. 1960) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach § 1a wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 1 bis 3, 53 bis 53a und 55 des Gesetzes“. 

b) Nach § 8 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 8a Überprüfung und Erlöschen der Zulassung nach den §§ 4 und 8 und der Bewilligung nach § 6“. 

c) Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Herstellererlaubnis“. 

d) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Lagererlaubnis“. 

e) Nach § 23 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 8, 9, 9a, 14, 16, 18c, 22 und 23 des Gesetzes“. 

f) Die Angabe zu § 28b wird wie folgt gefasst: 

„§ 28b Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen Referenzcodes“. 

g) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: 

„§ 31 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers der Energieerzeugnisse bei Verwendung des elekt-
ronischen Verwaltungsdokuments“. 

h) Die Angabe zu § 36b wird wie folgt gefasst: 

„§ 36b Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers der Energieerzeugnisse im Ausfallverfahren“. 

i) Nach § 37a wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 15, 15a, 15b und 15c des Gesetzes“. 

j) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst: 

„§ 38 Zertifizierter Empfänger“. 

k) Nach der Angabe zu § 38 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 38a Zertifizierter Versender 

§ 38b Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren und Vereinfachungen 

§ 38c Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 38d Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
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§ 38e Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 38f Beförderung im Ausfallverfahren 

§ 38g Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung“. 

l) Die Angaben zu den §§ 39 und 40 werden die folgt gefasst: 

„§ 39 (weggefallen) 

§ 40 (weggefallen)“. 

m) Nach § 40 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 17, 18b, 21 und 46 des Gesetzes“. 

n) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst: 

„§ 42 Versandhandel“. 

o) Nach § 42 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu § 18c des Gesetzes“. 

p) Nach § 42a wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu § 19b des Gesetzes“. 

q) Nach § 43 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu § 66 Absatz 1 Nummer 16 des Gesetzes (weggefallen)“. 

r) Die §§ 44 und 45 werden wie folgt gefasst: 

„§ 44 (weggefallen) 

§ 45 (weggefallen)“. 

s) Die Angaben zu §§ 49 und 49a werden wie folgt gefasst: 

„§ 49 Spülvorgänge und sonstige Vermischungen, Steueranmeldung 

§ 49a Abgabe von sonstigen Energieerzeugnissen, Steueranmeldung“. 

t) Nach § 49a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 49b Nachweise für die Vorversteuerung“. 

u) Die Angabe zu § 54 wird wie folgt gefasst: 

„§ 54 Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

v) Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst: 

„§ 66 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

w) Nach § 69 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 32 des Gesetzes“. 

x) Nach der Zwischenüberschrift wird folgende Angabe eingefügt: 
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„§ 69a Überprüfung von Steueranmeldungen“. 

y) Die Angabe zu § 73 wird wie folgt gefasst: 

„§ 73 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

z) Nach § 80 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 80a Überprüfung von Steueranmeldungen“. 

aa) Die Angabe zu § 84 wird wie folgt gefasst: 

„§ 84 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

bb) Nach § 103 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 58 des Gesetzes“. 

cc) Nach der Zwischenüberschrift wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 103a Steuerentlastung für ausländische Streitkräfte und Hauptquartiere (NATO)“. 

dd) Nach § 103a wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 58a des Gesetzes“. 

ee) Nach der Zwischenüberschrift wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 103b Steuerentlastung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP)“. 

ff) Nach § 105 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu § 66 Absatz 1 Nummer 18 des Gesetzes (weggefallen)“. 

gg) Die Angabe zu § 105a wird wie folgt gefasst: 

„§ 105a (weggefallen)“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird nach dem Wort „Sicherungseinrichtungen“ das Komma gestri-
chen und werden die Wörter „Impfstellen und Behälter für Kennzeichnungslösung“ 
gestrichen. 

b) In Nummer 8 werden nach dem Wort „Beförderungen“ die Wörter „von Energieer-
zeugnissen“ und nach dem Wort „Steueraussetzung“ die Wörter „oder Lieferungen 
von Energieerzeugnissen zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 15 des Geset-
zes“ eingefügt. 

c) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 

„8a. EMCS-Durchführungsverordnung: die Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der 
Kommission vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG 
des Rates in Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung;“. 

d) In Nummer 10 werden nach dem Wort „Steueraussetzung“ die Wörter „oder der 
Lieferung von Energieerzeugnissen zu gewerblichen Zwecken im Sinn des § 15 
des Gesetzes“ eingefügt. 
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e) Die Nummern 11 bis 13 werden wie folgt gefasst: 

„11. Ausgangszollstelle: die nach Artikel 329 der Durchführungsverordnung zum 
Unionszollkodex definierte Zollstelle; 

12. vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument: Entwurf des vereinfach-
ten elektronischen Verwaltungsdokuments nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz, der mit einem eindeutigen Referenzcode versehen ist; 

13. Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex: die Verordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 
Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558, 2016 L 87 vom 02.04.2016, S. 67, 
2017 L 101 vom 13.04.2017, S. 166, 2017 L 149 vom 13.06.2017, S. 19, 2018 
L 157 vom 20.06.2018, S. 27, 2019 L 234 vom 11.09.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1394 vom 10.09.2019 (ABl. L 
234 vom 11.09.2019, S. 1) geändert worden ist;“. 

3. In § 1a Satz 1 werden nach den Wörtern „dieser Verordnung“ die Wörter „oder in der 
Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung“ eingefügt. 

4. Nach § 1a wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 1 bis 3, 53 bis 53a und 55 des Gesetzes“. 

5. § 1b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „§ 2 Absatz 4 Satz 2 des Ge-
setzes“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 4 Satz 5 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „§§ 3 und 53 bis 53b des Gesetzes“ durch die Wör-
ter „§§ 3 und 53 bis 53a des Gesetzes“ ersetzt. 

6. In § 2 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 3 wird jeweils das Wort „Gemeinschaft“ durch 
das Wort „Union“ ersetzt. 

7. In § 3 Absatz 3 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

8. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die Wör-
ter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

9. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Das Hauptzollamt kann auf eine Anzeige der Unterschreitung des Mindestgehalts 
an Kennzeichnungsstoffen verzichten, wenn eine Gefährdung der Steuerbelange 
nicht zu befürchten ist.“ 

b) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „in solchen Fällen“ durch die Wörter „in den 
Fällen der Sätze 2 und 3“ ersetzt. 

c) Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Die Sätze 5 und 6“ durch die Wörter „Die 
Sätze 6 und 7“ ersetzt. 

10. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 
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„§ 8a 

Überprüfung und Erlöschen der Zulassung nach den §§ 4 und 8 und der Bewilligung 
nach § 6 

(1) Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Zulassung nach den §§ 4 
und 8 und aus der Bewilligung nach § 6 überprüft das Hauptzollamt regelmäßig, ob die 
Bedingungen und Voraussetzungen, die der Inhaber der Zulassung oder der Bewilli-
gung erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind spätestens am 
dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neuerteilung folgenden Kalen-
derjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene Überprüfungsmaßnahme 
erforderlich ist. 

(2) Die Zulassungen nach § 4 Absatz 1 und Absatz 4, die Bewilligung nach § 6 und 
die Zulassung nach § 8 Absatz 2 erlöschen durch 

1. Widerruf, 

2. Fristablauf, 

3. Verzicht, 

4. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, 

5. die Übergabe des Unternehmens an Dritte nach Ablauf von drei Monaten nach der 
Übergabe, 

6. den Tod des Erlaubnisinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem Ableben, 

7. die Auflösung der juristischen Person oder Personenvereinigung ohne Rechtsper-
sönlichkeit, der die Zulassung oder Bewilligung erteilt worden ist, 

8. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Zulassungs- oder 
Bewilligungsinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßgebenden Er-
eignis, 

9. die Änderung der Firma oder des Inhabers bei einer Personengesellschaft oder Per-
sonenvereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die Verlegung der Niederlassung an 
einen anderen Ort nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßgebenden Ereig-
nis 

soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlöschens nichts anderes bestim-
men. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 6 bis 8 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Zulas-
sung oder Bewilligung schriftlich mit, dass der Betrieb bis zum endgültigen Übergang 
auf einen anderen Inhaber oder bis zur Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, 
gilt die Zulassung oder Bewilligung für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstre-
cker, den Nachlassverwalter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insol-
venzverwalter entgegen Absatz 2 bis spätestens zum Ablauf einer vom zuständigen 
Hauptzollamt festzusetzenden angemessenen Frist fort. Ein Widerruf nach Absatz 2 
Nummer 1 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Beantragen in den in Absatz 2 Nummer 5, 6 und 9 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Zulassung oder Bewilligung 
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1. die Erben, 

2. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

3. die Inhaber des Unternehmens, bei dem die Änderungen eingetreten sind, 

eine neue Zulassung oder Bewilligung, gilt die Zulassung oder Bewilligung des Rechts-
vorgängers für die Antragsteller entgegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entschei-
dung über den Antrag fort. Absatz 2 Nummer 1 bleibt hiervon unberührt. Wird die neue 
Zulassung oder Bewilligung beantragt, kann, soweit sich keine Änderungen ergeben 
haben, auf die Angaben und Unterlagen der bisherigen Zulassung oder Bewilligung 
Bezug genommen werden, die dem zuständigen Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit 
Zustimmung des zuständigen Hauptzollamtes kann bei Antragstellung auf die Verwen-
dung des amtlich vorgeschriebenen Vordruckes verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Zulassung oder Bewilligung erlischt 

1. in den Fällen des Absatzes 3, wenn auf eine Fortführung verzichtet wird, 

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Zulassung oder Bewilligung erteilt 
wird oder als erteilt gilt. 

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 bis 8 haben dem zuständigen Haupt-
zollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen 

1. der neue Inhaber die Übergabe des Unternehmens, 

2. die Erben den Tod des Erlaubnisinhabers, 

3. die Liquidatoren und der Insolvenzverwalter jeweils die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder deren Abweisung.“ 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Herstellererlaubnis“. 

b) In Absatz 1a werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen“ gestrichen. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft 
das Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der 
Inhaber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen 
sind spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neuer-
teilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezo-
gene Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

d) Die Absätze 2 bis 5 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Die Erlaubnis zur Herstellung erlischt durch 

1. Widerruf, 
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2. Fristablauf, 

3. Verzicht, 

4. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, 

5. die Übergabe des Unternehmens an Dritte nach Ablauf von drei Monaten nach 
der Übergabe, 

6. den Tod des Erlaubnisinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem Able-
ben, 

7. die Auflösung der juristischen Person oder Personenvereinigung ohne Rechts-
persönlichkeit, der die Zulassung oder Bewilligung erteilt worden ist, 

8. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Zulassungs- o-
der Bewilligungsinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßge-
benden Ereignis, 

9. die Änderung der Firma oder des Inhabers bei einer Personengesellschaft oder 
Personenvereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die Verlegung der Nieder-
lassung an einen anderen Ort nach Ablauf von drei Monaten nach dem maß-
gebenden Ereignis,  

soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlöschens nichts anderes be-
stimmen. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 6 bis 8 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren 
oder der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der 
Erlaubnis schriftlich mit, dass der Betrieb bis zum endgültigen Übergang auf einen 
anderen Inhaber oder bis zur Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt 
die Erlaubnis für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlass-
verwalter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter ent-
gegen Absatz 2 bis spätestens zum Ablauf einer vom zuständigen Hauptzollamt 
festzusetzenden angemessenen Frist fort. Ein Widerruf nach Absatz 2 Nummer 1 
bleibt hiervon unberührt. 

(4) Beantragen in den in Absatz 2 Nummer 5, 6 und 9 beschriebenen Fällen 
vor dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben, 

2. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

3. die Inhaber des Unternehmens, bei dem die Änderungen eingetreten sind, 

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller 
entgegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. 
Absatz 2 Nummer 1 bleibt hiervon unberührt. Wird die neue Erlaubnis beantragt, 
kann, soweit sich keine Änderungen ergeben haben, auf die Angaben und Unter-
lagen der bisherigen Erlaubnis Bezug genommen werden, die dem zuständigen 
Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit Zustimmung des zuständigen Hauptzollamtes 
kann bei Antragstellung auf die Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vor-
druckes verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt  
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1. in den Fällen des Absatzes 3, wenn auf eine Fortführung verzichtet wird, 

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Zulassung oder Bewilligung 
erteilt wird oder als erteilt gilt.“ 

e) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 bis 8 haben dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen 

1. der neue Inhaber die Übergabe des Unternehmens, 

2. die Erben den Tod des Erlaubnisinhabers, 

3. die Liquidatoren und der Insolvenzverwalter jeweils die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens oder deren Abweisung. 

(7) Das Hauptzollamt kann beim Erlöschen der Erlaubnis eine angemessene 
Frist für die Räumung des Herstellungsbetriebs gewähren, wenn keine Anzeichen 
für eine Gefährdung der Steuer erkennbar sind. Energieerzeugnisse, die sich im 
Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis im Betrieb befinden, gelten als im Zeit-
punkt des Erlöschens in den steuerrechtlich freien Verkehr entnommen (§ 8 Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes).“ 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck anzumelden“ die Wörter „und dabei zu Mengenabweichungen Stellung 
zu nehmen“ eingefügt. 

b) Der Absatz 10 wird aufgehoben. 

13. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Lagererlaubnis“. 

b) In Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bun-
desministeriums der Finanzen“ gestrichen. 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b und für das Erlö-
schen der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 7 sinngemäß.“ 

14. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck anzumelden“ die Wörter „und dabei zu Mengenabweichungen Stellung 
zu nehmen“ eingefügt. 

b) Absatz 10 wird aufgehoben. 

15. § 21 wird wie folgt geändert: 



 - 86 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b und für das Erlöschen der 
Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 6 sinngemäß.“ 

b) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 Absatz 1 und 8 gilt sinngemäß.“ 

16. In § 22 werden nach den Wörtern „die Erteilung“ ein Komma und die Wörter „die Über-
prüfung“ eingefügt. 

17. In § 23 Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz angefügt: 

„Die Frist nach § 8 Absatz 7 Satz 3 des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekannt-
gabe der Feststellung der Unwirksamkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 

18. Nach § 23 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 8, 9, 9a, 14, 16, 18c, 22 und 23 des Gesetzes“. 

19. § 23a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und die Wörter „§ 15 Absatz 5“ werden durch 
die Wörter „§ 18c“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der Überprü-
fung der Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. 
Sofern erforderlich, nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung der Steu-
eranmeldung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige wei-
tere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

20. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die 
Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bun-
desministeriums der Finanzen“ gestrichen. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b sinngemäß.“ 

d) In Absatz 7 werden die Wörter „§ 14 Absatz 2 und 4“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 bis 6“ ersetzt. 

21. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angabe zu machen“ die 
Wörter „oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „nach einer Verwaltungsvorschrift des Bun-
desministeriums der Finanzen“ gestrichen. 
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d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b sinngemäß.“ 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Artikeln 263 bis 267 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung oder aus einem Zolllager des Typs D im Sinn des 
Artikels 525 Absatz 2 Buchstabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung in 
den zollrechtlich freien Verkehr überführt“ durch die Wörter „nach Artikel 182 
des Unionszollkodex zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Hauptzollamt“ durch die Wörter „die Zoll-
stelle“ ersetzt. 

f) In Absatz 7 werden die Wörter „§ 14 Absatz 2 und 4“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 bis 6“ ersetzt. 

22. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in Verbindung mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ 
durch die Wörter „in Verbindung mit Artikel 12 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 3 abschließende Punkt wird durch ein Komma ersetzt. 

bb) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. nach § 9c Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes das Hauptzollamt, in dessen 
Bezirk sich der Sitz der belieferten Einrichtung befindet.“ 

23. § 28a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Bedingungen“ durch die Wörter „nach welchen Modalitä-
ten“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den Fall, dass das EDV-gestützte 
Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung steht, die Voraussetzungen 
und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens fest“. 

c) Im neuen Satz 5 wird das Wort „Bedingungen“ durch das Wort „Modalitäten“ er-
setzt. 

24. § 28b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 28b 

Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen 
Referenzcodes“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt 
und nach dem Wort „befördert“ die Wörter „oder in das externe Versandver-
fahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt“ eingefügt. 

bb) Die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ werden durch die Wörter „mit 
dem in Artikel 3 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorgeschrie-
benen“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter einen Ausdruck des vom zuständigen Hauptzoll-
amt übermittelten elektronischen Verwaltungsdokuments“ durch die Wörter 
„den eindeutigen Referenzcode“ ersetzt und nach dem Wort „mitzuführen“ die 
Wörter „und auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt kann die Vorlage eines Ausdrucks des elektro-
nischen Verwaltungsdokuments oder jedes anderen Handelspapiers verlan-
gen.“ 

25. In § 30 Absatz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wörter 
„mit dem in Artikel 4 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ 
ersetzt. 

26. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 31 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers der Energieerzeugnisse 
bei Verwendung des elektronischen Verwaltungsdokuments“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „der registrierte Versender den Be-
stimmungsort“ die Wörter „oder den Empfänger der Energieerzeugnisse“ eingefügt 
und nach den Wörtern „einen anderen zulässigen Bestimmungsort“ die Wörter „o-
der einen anderen Empfänger“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Um den Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
den Empfänger der Energieerzeugnisse“ eingefügt und die Wörter „nach amtlich 
vorgeschriebenem“ durch die Wörter „mit dem in Artikel 5 Absatz 1 der EMCS-
Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

27. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die 
Wörter „mit dem in Artikel 6 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die 
Wörter „mit dem in Artikel 6 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 
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c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die 
Wörter „mit dem in Artikel 6 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

28. In § 33 Absatz 1 werden die Wörter „einen Ausdruck“ durch die Wörter „den eindeuti-
gen Referenzcode mitzuführen und auf Verlangen mitzuteilen. Das Hauptzollamt kann 
die Vorlage eines Ausdrucks“ ersetzt und die Wörter „ein entsprechendes Handelsdo-
kument“ durch die Wörter „jedes anderen Handelspapiers“ ersetzt sowie das Wort „mit-
zuführen“ durch das Wort „verlangen“ ersetzt. 

29. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die 
Wörter „mit dem in Artikel 7 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt erstellt auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Ausgangsbestätigung eine Ausfuhrmeldung, mit 
der bestätigt wird, dass die Energieerzeugnisse 

1. in den Fällen des § 13 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes das Verbrauch-
steuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder 

2. in den Fällen des § 13 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes in das externe 
Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex über-
führt wurden.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 1“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden nach den Wörtern „übermittelt wurden, werden“ die Wörter 
„durch das Hauptzollamt“ eingefügt und die Wörter „von dem für ihn zuständi-
gen Hauptzollamt“ gestrichen. 

c) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt 
und nach den Wörtern „nicht verlassen haben“ werden die Wörter „oder nicht in 
das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex 
überführt wurden“ eingefügt. 

d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Dürfen die Energieerzeugnisse das Zollgebiet der Europäischen Union 
nicht verlassen, erstellt das Hauptzollamt eine Meldung auf der Grundlage der von 
der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, wenn Teilmen-
gen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. Das Hauptzoll-
amt übermittelt die Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steuerlagerin-
haber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten Versender im Steu-
ergebiet. Meldungen über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den zuständigen Be-
hörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden durch das Haupt-
zollamt an den Versender im Steuergebiet weitergeleitet. Nach Eingang der Mel-
dung über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das elektronische 
Verwaltungsdokument, solange die Beförderung noch nicht begonnen hat, oder er 
ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger der Energieerzeugnisse.“ 

30. § 36 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ 
die Wörter „gemäß Artikel 8 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „von der Zollverwaltung veranlassten“ durch 
die Wörter „durch das Informationstechnikzentrum Bund veröffentlichten“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ausfalldokument“ die Wörter „vor Beginn 
der Beförderung“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) In den Fällen des § 13 des Gesetzes händigt der Versender dem Anmel-
der zur Ausfuhr die dritte Ausfertigung des Ausfalldokuments aus. Der Anmelder 
zur Ausfuhr legt diese Ausfertigung oder die eindeutige Kennung des Ausfalldoku-
ments der Ausgangszollstelle vor. Der Inhalt des Ausfalldokuments muss der Aus-
fuhrmeldung für die angemeldeten Energieerzeugnisse entsprechen.“ 

e) In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „Papier“ durch das Wort „Nachweis“ ersetzt. 

31. § 36b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 36b 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers der Energieerzeugnisse 
im Ausfallverfahren“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsort“ die Wörter „oder den 
Empfänger der Energieerzeugnisse“ eingefügt und nach den Wörtern „amtlich vor-
geschriebenem Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durch-
führungsverordnung“ eingefügt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Versender hat“ durch die Wörter „Um den 
Bestimmungsort oder den Empfänger der Energieerzeugnisse zu ändern, hat 
der Versender“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „wenn“ die Wörter „die Beförderung bereits 
mit einem Ausfalldokument begonnen und wenn“ eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder 
des Empfängers der Energieerzeugnisse“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder des Emp-
fängers der Energieerzeugnisse“ eingefügt und das Wort „Übermittlung“ durch das 
Wort „Vorlage“ ersetzt. 
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32. § 36c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durchführungsverord-
nung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ 
ersetzt. 

33. § 36d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ die 
Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durchführungsverordnung“ einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für den Empfänger zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt 
sowie nach den Wörtern „verlassen haben“ die Wörter „oder in das externe Ver-
sandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden“ 
eingefügt. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Dürfen in den Fällen des § 13 des Gesetzes die Energieerzeugnisse das 
Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen, erstellt das Hauptzollamt ein 
Ausfalldokument auf der Grundlage der von der Ausgangszollstelle übermittelten 
Informationen. Dies gilt auch, wenn Teilmengen das Zollgebiet der Europäischen 
Union nicht verlassen dürfen. Das Hauptzollamt übermittelt das Ausfalldokument 
über die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steuerlagerinhaber als Versender im Steu-
ergebiet oder an den registrierten Versender im Steuergebiet. Ausfalldokumente 
über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den zuständigen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden durch das Hauptzollamt an den Versen-
der im Steuergebiet weitergeleitet. Nach Eingang des Ausfalldokuments über die 
nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das Ausfalldokument, solange die 
Beförderung noch nicht begonnen hat, oder er ändert den Bestimmungsort oder 
den Empfänger der Energieerzeugnisse nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck.“ 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach § 34 Absatz 5 Satz 1“ die Wör-
ter „oder eine Meldung nach § 34 Absatz 7“ eingefügt. 

34. § 37 wird wie folgt gefasst: 

„§ 37 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt kein Nachweis nach § 34 Absatz 6 vor, bestätigt das für den Empfänger 
zuständige Hauptzollamt oder das Hauptzollamt, in dessen Bezirk sich die Ausgangs-
zollstelle befindet, in den Fällen, in denen keine Eingangs- oder Ausfuhrmeldung nach 
§ 36c vorliegt, die Beendigung der Beförderung unter Steueraussetzung, wenn hinrei-
chend belegt ist, dass die Energieerzeugnisse 

1. den angegebenen Bestimmungsort erreichen oder 
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2. das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das 
externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex über-
führt wurden (Ersatznachweis). 

Als hinreichender Beleg im Sinn des Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere ein vom Emp-
fänger vorgelegtes Dokument, das dieselben Angaben enthält wie eine Eingangsmel-
dung und in dem dieser den Empfang der Energieerzeugnisse bestätigt. Als hinrei-
chender Beleg im Sinn des Satz 1 Nummer 2 gilt insbesondere ein Sichtvermerk der 
Ausgangszollstelle, der bestätigt, dass die Energieerzeugnisse das Verbrauchsteuer-
gebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das externe Versandverfahren 
nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden. Das Hauptzollamt 
kann in den Fällen von Satz 1 Nummer 2 auch folgende Dokumente akzeptieren: 

1. eine Bescheinigung einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland (dip-
lomatische oder konsularische Vertretung); 

2. ein Einfuhrverzollungsbeleg aus einem EFTA-Land; 

3. folgende unterzeichnete oder authentifizierte Frachtpapiere der Unternehmen, die 
die Energieerzeugnisse befördert haben: 

a) ein vom Verfrachter unterzeichnetes Bordkonnossement, 

b) ein mit Empfangsbestätigung des Empfängers versehener Frachtbrief, 

c) ein internationaler Bahnfrachtbrief (CIM-Frachtbrief) mit Abfertigungsvermerk, 

jeweils im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie und in Verbindung mit den sonst 
üblichen Handelspapieren; 

4. ein Abdruck der Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten über an Bohr- und För-
derplattformen für Erdöl und Erdgas gelieferte Energieerzeugnisse. 

(2) Die Generalzolldirektion wird ermächtigt, festzulegen, welche weiteren Belege 
als Nachweis anerkannt werden, dass die Energieerzeugnisse den angegebenen Be-
stimmungsort im Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union erreicht haben, das 
Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das externe 
Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden.“ 

35. § 37a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden vor dem Wort „unwiederbringlich“ die Wörter „vollständig oder 
teilweise“ eingefügt und vor dem Wort „Hauptzollamt“ das Wort „zuständigen“ ein-
gefügt. 

b) In Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Frist nach § 14 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes beginnt mit der schriftlichen 
Bekanntgabe der Feststellung einer Unregelmäßigkeit gegenüber dem Steuer-
schuldner.“ 

36. Nach § 37a wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 15, 15a, 15b und 15c des Gesetzes“. 

37. § 38 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 38 

Zertifizierter Empfänger 

(1) Wer als zertifizierter Empfänger Energieerzeugnisse im Sinn des § 4 des Ge-
setzes im steuerrechtlich freien Verkehr nicht nur gelegentlich empfangen will, hat die 
Erlaubnis nach § 15a Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes im Voraus beim zuständigen 
Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Das Verbrin-
gen oder Verbringenlassen außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommener 
Energieerzeugnisse in das Steuergebiet nach § 15 Satz 3 des Gesetzes steht dem 
Empfang nach Satz 1 gleich. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. von Unternehmen, die in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragen 
sind, ein aktueller Registerauszug, 

2. ein Lageplan mit dem beantragten Empfangsort im Betrieb mit Angabe der Anschrift, 

3. eine Darstellung der Aufzeichnungen über den Empfang und Verbleib der Ener-
gieerzeugnisse, 

4. eine Darstellung der Mengenermittlung, wenn die Energieerzeugnisse nach § 2 
des Gesetzes versteuert werden sollen. 

(2) Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu 
machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkom-
mens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf 
Angaben nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch die Erlaubnis als zertifi-
zierter Empfänger für die beantragten Empfangsorte. Mit der Erlaubnis wird für den 
zertifizierten Empfänger eine Verbrauchsteuernummer vergeben. Vor der Erteilung der 
Erlaubnis ist eine Sicherheit nach § 15a Absatz 3 des Gesetzes für die entstehende 
Steuer zu leisten. § 29 gilt sinngemäß. Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen 
nach § 120 der Abgabenordnung verbunden werden. 

(4) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b sinngemäß. 

(5) Beabsichtigt der zertifizierte Empfänger, einen weiteren Empfangsort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Empfangsort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung des Haupt-
zollamts zugegangen ist. 

(6) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis nach §§ 6, 7 oder 
9a Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Empfangsorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Empfänger als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben hat, an dem Verfahren nach § 38b, auch in 
Verbindung mit § 28a, teilnimmt und die anfallende Sicherheit geleistet hat. Absatz 3 
Satz 2 und § 29 gelten entsprechend. Beabsichtigt er, einen weiteren Empfangsort als 
zertifizierter Empfänger zu betreiben, gilt Absatz 5 entsprechend. 

(7) Der zertifizierte Empfänger hat Aufzeichnungen über die zu gewerblichen Zwe-
cken empfangenen Energieerzeugnisse sowie ein Belegheft zu führen. Das Hauptzoll-
amt kann dazu Anordnungen treffen. Zertifizierte Empfänger, die die empfangenen 
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Energieerzeugnisse im Rahmen einer förmlichen Einzelerlaubnis verwenden oder ver-
teilen, haben den Empfang nur im Verwendungsbuch oder in den an seiner Stelle zu-
gelassenen Aufzeichnungen nachzuweisen. 

(8) Die mit der Steueraufsicht betrauten Personen können für steuerliche Zwecke 
unentgeltlich Proben von Energieerzeugnissen und anderen Erzeugnissen zur Unter-
suchung entnehmen, die sich im Betrieb des zertifizierten Empfängers befinden. 

(9) Beabsichtigt der zertifizierte Empfänger, die nach Absatz 1 angegebenen Ver-
hältnisse zu ändern, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

(10) Für das Erlöschen der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 6 sinngemäß. 

(11) Wer als zertifizierter Empfänger im Einzelfall Energieerzeugnisse im Sinn des 
§ 4 des Gesetzes im steuerrechtlich freien Verkehr empfangen will, hat die Erlaubnis 
nach § 15a Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt 
unter Angabe von Menge und Art sowie des zertifizierten Versenders der Energieer-
zeugnisse nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Das Verbringen 
oder Verbringenlassen außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommener Ener-
gieerzeugnisse in das Steuergebiet nach § 15 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes steht dem 
Empfang nach Satz 1 gleich. Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamtes 
weitere Angaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung 
des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Für die Er-
teilung der Erlaubnis gilt Absatz 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erlaubnis 
auf die beantragte Menge, den angegebenen Versender sowie auf eine Beförderung 
und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Der zertifizierte Empfänger im 
Einzelfall hat auf Verlangen des Hauptzollamts Aufzeichnungen über die zu gewerbli-
chen Zwecken empfangenen Energieerzeugnisse zu führen. Eine Erlaubnis als zertifi-
zierter Empfänger im Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt werden, die Energie-
erzeugnisse empfangen wollen, deren Beförderung nicht unter § 16 oder § 18 des Ge-
setzes fällt.“ 

38. Nach § 38 werden folgende §§ 38a bis 38g eingefügt: 

„§ 38a 

Zertifizierter Versender 

(1) Wer als zertifizierter Versender Energieerzeugnisse im Sinn des § 4 des Ge-
setzes im steuerrechtlich freien Verkehr nicht nur gelegentlich versenden will, hat die 
Erlaubnis nach § 15b Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes im Voraus beim zuständigen 
Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag 
sind beizufügen: 

1. von Unternehmen, die in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetra-
gen oder einzutragen sind, ein aktueller Registerauszug, 

2. eine Aufstellung mit den beantragten Versandorten mit Angabe der Anschrift, 

3. eine Darstellung der Aufzeichnungen über den Versand und den Verbleib der 
Energieerzeugnisse. 

(2) Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamtes weitere Angaben zu 
machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkom-
mens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf 
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Angaben nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch die Erlaubnis als zertifi-
zierter Versender für die beantragten Versandorte. Mit der Erlaubnis wird für den zerti-
fizierten Versender eine Verbrauchsteuernummer vergeben. Die Erlaubnis kann mit 
weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 Abgabenordnung versehen werden. 

(4) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b sinngemäß. 

(5) Beabsichtigt der zertifizierte Versender, einen weiteren Versandort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Versandort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
spätestens eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung 
des Hauptzollamts zugegangen ist. 

(6) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis nach §§ 6, 7 oder 
nach § 9b des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Versandorte die Er-
laubnis als zertifizierter Versender als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser 
beim zuständigen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgegeben hat und an dem Verfahren nach 
§ 38b, auch in Verbindung mit § 28a, teilnimmt. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Be-
absichtigt er, einen weiteren Versandort als zertifizierter Versender zu betreiben, gilt 
Absatz 5 entsprechend. 

(7) Der zertifizierte Versender hat Aufzeichnungen über die zu gewerblichen Zwe-
cken in andere Mitgliedstaaten versandten Energieerzeugnisse sowie ein Belegheft zu 
führen. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. 

(8) Beabsichtigt der zertifizierte Versender, die nach Absatz 1 angegebenen Ver-
hältnisse zu ändern, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

(9) Für das Erlöschen der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 6 sinngemäß. 

(10) Wer als zertifizierter Versender im Einzelfall Energieerzeugnisse im Sinn des 
§ 4 des Gesetzes im steuerrechtlich freien Verkehr versenden will, hat die Erlaubnis 
nach § 15b Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt 
unter Angabe von Menge und Art sowie des zertifizierten Empfängers der Energieer-
zeugnisse nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Der Antragsteller 
hat auf Verlangen des Hauptzollamtes weitere Angaben zu machen oder Unterlagen 
vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steuerauf-
sicht erforderlich erscheinen. Für die Erteilung der Erlaubnis gilt Absatz 3 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte Menge, den angegebenen 
Empfänger sowie auf eine Beförderung und auf einen bestimmten Zeitraum zu be-
schränken ist. Eine Erlaubnis als zertifizierter Versender im Einzelfall kann auch Privat-
personen erteilt werden, die Energieerzeugnisse versenden wollen, deren Beförderung 
nicht unter § 16 oder § 18 des Gesetzes fällt. 
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§ 38b 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 
und Vereinfachungen 

(1) Die Generalzolldirektion legt durch eine Verfahrensanweisung fest, unter wel-
chen Voraussetzungen und nach welchen Modalitäten Personen, die für Beförderun-
gen von Energieerzeugnissen im steuerrechtlich freien Verkehr das vereinfachte elekt-
ronische Verwaltungsdokument verwenden, mit den Zollbehörden elektronisch Nach-
richten über das EDV-gestützte Beförderungs-und Kontrollsystem (§ 15c Absatz 1 des 
Gesetzes) austauschen. Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den Fall, dass 
das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung steht, die 
Voraussetzungen und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens 
fest. Im Übrigen gilt § 28a. 

(2) Für häufig und regelmäßig stattfindende Beförderungen von Energieerzeugnis-
sen des steuerrechtlich freien Verkehrs kann das Bundesministerium der Finanzen mit 
weiteren von den Beförderungen betroffenen Mitgliedstaaten Vereinbarungen schlie-
ßen, um vereinfachte Verfahren festzulegen. Dabei können auch Ausnahmen für die 
verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektronischen Verwaltungsdoku-
ments vorgesehen werden. 

(3) Für die Beförderung von Energieerzeugnissen des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs kann das zuständige Hauptzollamt auf Antrag und im Benehmen mit den zustän-
digen Steuerbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes Verfahren, 
auch unter Verzicht auf die verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektroni-
schen Verwaltungsdokuments zulassen. Die Zulassung erfolgt mit der jeweiligen Er-
laubnis. 

§ 38c 

Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

(1) Sollen Energieerzeugnisse im Sinn des § 4 des Gesetzes im steuerrechtlich 
freien Verkehr nach diesem Abschnitt aus dem Steuergebiet 

1. in einen anderen Mitgliedstaat oder 

2. in das Steuergebiet, wenn die Beförderung durch das Gebiet eines anderen Mitglied-
staats erfolgt, 

befördert werden, hat der zertifizierte Versender dem zuständigen Hauptzollamt vor 
Beginn der Beförderung unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystems den Entwurf des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

(2) § 28b Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Während der Beförderung ist der eindeutige Referenzcode mitzuführen und auf 
Anfrage zu jedem Zeitpunkt der Beförderung mitzuteilen. Dies gilt auch bei der Beför-
derung von Energieerzeugnissen im Sinn des § 4 des Gesetzes aus anderen Mitglied-
staaten. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 ist ein Ausdruck des vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdokuments mitzuführen. 

(4) Der zertifizierte Versender hat auf Verlangen des Hauptzollamts die Energieer-
zeugnisse unverändert vorzuführen.  
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(5) Das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt leitet im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 2 das vereinfachte elektronische Verwaltungsdokument an diesen 
weiter. Ein vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument, das von den zuständi-
gen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurde, wird vom zuständigen 
Hauptzollamt an den zertifizierten Empfänger im Steuergebiet weitergeleitet. 

§ 38d 

Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments 

(1) Während der Beförderung von Energieerzeugnissen im Sinn des § 4 des Ge-
setzes im steuerrechtlich freien Verkehr kann der zertifizierte Versender den Bestim-
mungsort in einen, von demselben zertifizierten Empfänger betriebenen Lieferort in 
demselben Mitgliedstaat oder in den Abgangsort ändern. Die Änderung in den Ab-
gangsort ist auch in den Fällen möglich, in denen der zertifizierte Empfänger die Über-
nahme der Energieerzeugnisse ablehnt. 

(2) § 31 Absätze 2, 3 und 6 gelten entsprechend. Die elektronische Änderungs-
meldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

§ 38e 

Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments 

(1) Nach Aufnahme der Energieerzeugnisse im Sinn des § 4 des Gesetzes, auch 
von Teilmengen, an einem von der Erlaubnis nach § 38 umfassten Bestimmungsort hat 
der zertifizierte Empfänger dem zuständigen Hauptzollamt unter Verwendung des 
EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems unverzüglich, spätestens jedoch 
fünf Werktage nach Beendigung der Beförderung, eine Eingangsmeldung mit dem in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 43 Absatz 1 Systemrichtlinie in seiner jeweils 
gültigen Fassung vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. Das Verbringen oder 
Verbringenlassen außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommene Energieer-
zeugnisse in das Steuergebiet nach § 15 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes steht der Auf-
nahme nach Satz 1 gleich. Das Hauptzollamt kann zur Vermeidung unbilliger Härten 
auf Antrag des Empfängers die Frist nach Satz 1 verlängern. 

(2) § 34 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der zertifizierte Empfänger hat auf Verlangen des Hauptzollamts die Energie-
erzeugnisse unverändert vorzuführen. 

(4) Unbeschadet des § 42a gilt die Eingangsmeldung nach Absatz 1 als Nachweis, 
dass die Beförderung der Energieerzeugnisse beendet wurde. 

§ 38f 

Beförderung im Ausfallverfahren 

Steht das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung, 
gelten für das von den §§ 38c bis 38e abweichende Verfahren die §§ 38, 38b und 38d 
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entsprechend. In diesen Fällen sind Ausfalldokumente nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu verwenden. 

§ 38g 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt bei einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet kein 
Nachweis nach § 38e Absatz 4 oder § 38f i. V. m. § 38d Absatz 1 vor, bestätigt das für 
den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt durch einen Sichtvermerk die 
Beendigung der Beförderung, wenn hinreichend belegt ist, dass die Energieerzeug-
nisse den angegebenen Bestimmungsort erreicht haben (Ersatznachweis). 

(2) Ein Sichtvermerk der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats bei 
einer Beförderung aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat gilt, sofern er 
vom zuständigen Hauptzollamt akzeptiert wird, als hinreichender Nachweis dafür, dass 

1. der zertifizierte Empfänger die dort angefallene Verbrauchsteuer entrichtet hat,  

2. die Energieerzeugnisse in ein Steuerlager aufgenommen hat oder  

3. die Energieerzeugnisse von der Verbrauchsteuer befreit sind.“ 

39. Die §§ 39 und 40 werden aufgehoben. 

40. Nach § 40 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu den §§ 17, 18b, 21 und 46 des Gesetzes“. 

41. In § 41 Satz 1 werden die Wörter „§ 15 Absatz 4 Nummer 1“ durch die Wörter „§ 18b 
Absatz 2 Nummer 3“ ersetzt. 

42. § 42 wird wie folgt gefasst: 

„§ 42 

Versandhandel 

(1) Wer als Versandhändler Energieerzeugnisse im Sinn des § 4 des Gesetzes an 
Privatpersonen im Steuergebiet liefern will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständi-
gen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 gilt als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sobald das 
Hauptzollamt schriftlich oder elektronisch die Unternehmensnummer mitteilt und der 
Versandhändler die erforderliche Sicherheit nach § 18 Absatz 3 des Gesetzes geleistet 
hat. § 29 gilt entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicherheitsleistung verzich-
ten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden. 

(3) Beauftragt der Versandhändler einen Steuervertreter, hat er diesen vor der ers-
ten Lieferung mittels einer Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem 
für den Steuervertreter zuständigen Hauptzollamt zu benennen. Eines Antrags nach 
Absatz 1 bedarf es in diesem Fall nicht. Ist der Versandhändler bei Benennung des 
Steuervertreters bereits steuerlich in Erscheinung getreten, geht die Zuständigkeit auf 
das für den Steuervertreter zuständige Hauptzollamt über. 
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(4) Der Steuervertreter hat vor Aufnahme seiner Tätigkeit für den Versandhändler 
die Erlaubnis beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat er weitere Angaben zu ma-
chen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens 
oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(5) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als Steuervertreter. Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn der 
Steuervertreter - soweit er nach dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung 
dazu verpflichtet ist – ordnungsmäßig kaufmännische Bücher führt und rechtzeitig Jah-
resabschlüsse aufstellt. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 18 Ab-
satz 3 des Gesetzes zu leisten. § 29 gilt entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die 
Sicherheitsleistung verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden. 
Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 Abgabenordnung 
versehen werden. Die Erlaubnis des Steuervertreters wird bei Erteilung auch dem Ver-
sandhändler schriftlich oder elektronisch bekanntgegeben. Die Erlaubnis gilt damit 
auch für den Versandhändler als unter Widerrufsvorbehalt erteilt. 

(6) Das Hauptzollamt kann zu den Aufzeichnungen nach § 18 Absatz 3 Satz 4 des 
Gesetzes Anordnungen treffen. Die Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 4 des Gesetzes 
wird im Antrag auf Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 abgegeben. Bei nicht nur gelegent-
lichen Lieferungen nach § 18 Absatz 3 Satz 5 des Gesetzes steht die fristgerechte Ab-
gabe der Steueranmeldung der Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 4 des Gesetzes 
gleich. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den Steuervertreter entsprechend. 

(7) Der Versandhändler und der Steuervertreter haben dem zuständigen Haupt-
zollamt Änderungen der die Erlaubnis betreffenden Verhältnisse unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen. 

(8) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b und für das Erlöschen 
der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 6 sinngemäß.“ 

43. Nach § 42 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 

„Zu § 18c des Gesetzes“. 

44. § 42a wird wie folgt gefasst: 

„§ 42a 

Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Energieerzeugnissen des steuer-
rechtlich freien Verkehrs 

Für Fälle vollständiger Zerstörung oder unwiederbringlichen Gesamt- oder Teilver-
lusts von Energieerzeugnissen gilt § 37a entsprechend. Bei hinreichendem Nachweis 
oder allgemein zugelassenen Mengenabweichungen kann die Sicherheit vollständig 
bzw. teilweise freigegeben werden.“ 

45. Nach § 43 wird die Zwischenüberschrift aufgehoben. 

46. Die §§ 44 und 45 werden aufgehoben. 

47. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 7 Absatz 2 Satz 6 und 7 und § 14 Absatz 1b gelten sinngemäß.“ 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 14 Absatz 1b gilt sinngemäß.“ 

c) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 7 Abs. 2 Satz 5 bis 7“ durch die Wörter „§ 7 Ab-
satz 2 Satz 6 bis 8“ ersetzt. 

48. § 49a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 49a 

Abgabe von sonstigen Energieerzeugnissen, Steueranmeldung“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 angefügt: 

„(2) Auf Antrag kann das Hauptzollamt in den Fällen, in denen gasförmige Koh-
lenwasserstoffe, die 

1. aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen gewonnen werden oder 

2. bei der Lagerung von Abfällen oder bei der Abwasserreinigung anfallen  

und nicht nach § 26 oder § 28 des Gesetzes von der Steuer befreit sind, entgegen 
§ 23 Absatz 6 Satz 2 des Gesetzes zulassen, dass für die in einem Kalenderjahr 
entstandene Steuer eine Steuererklärung abzugeben ist, sofern die monatliche 
Steuer 200 Euro nicht übersteigt. Diese Steuererklärung ist bis zum 15. Januar des 
folgenden Jahres abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueran-
meldung). Die Steuer, die in einem Kalenderjahr entstanden ist, ist am 10. Februar 
des auf die Entstehung folgenden Kalenderjahres fällig.  

(3) § 23a Absatz 2 gilt sinngemäß.“ 

49. Nach § 49a wird folgender § 49b eingefügt: 

„§ 49b 

Nachweise für die Vorversteuerung 

Der Steuerschuldner hat den Nachweis nach § 23 Absatz 1b des Gesetzes durch 
geeignete Unterlagen zu führen. Dazu gehören z. B. Zahlungsbelege, Frachtbriefe, La-
descheine, Lieferscheine oder Löschberichte. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der 
Steuerschuldner weitere Angaben zu machen, wenn dies zur Sicherung des Steuer-
aufkommens erforderlich erscheint.“ 

50. § 54 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 54 

Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis 

(1) Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft das 
Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der Inhaber 
der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind spätes-
tens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neuerteilung folgenden 
Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene Überprüfungsmaß-
nahme erforderlich ist. 

(2) Die förmliche Einzelerlaubnis erlischt durch 

1. Widerruf, 

2. Fristablauf, 

3. Verzicht, 

4. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, 

5. die Übergabe des Unternehmens an Dritte nach Ablauf von drei Monaten nach der 
Übergabe, 

6. den Tod des Erlaubnisinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem Ableben, 

7. die Auflösung der juristischen Person oder Personenvereinigung ohne Rechtsper-
sönlichkeit, der die Zulassung oder Bewilligung erteilt worden ist, 

8. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Zulassungs- oder 
Bewilligungsinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßgebenden Er-
eignis, 

9. die Änderung der Firma oder des Inhabers bei einer Personengesellschaft oder Per-
sonenvereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die Verlegung der Niederlassung an 
einen anderen Ort nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßgebenden Ereig-
nis,  

soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlöschens nichts anderes bestim-
men.  

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 6 bis 8 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaub-
nis schriftlich mit, dass der Betrieb bis zum endgültigen Übergang auf einen anderen 
Inhaber oder bis zur Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt die Erlaubnis 
für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlassverwalter, den 
Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter entgegen Absatz 2 bis 
spätestens zum Ablauf einer vom zuständigen Hauptzollamt festzusetzenden ange-
messenen Frist fort. Ein Widerruf nach Absatz 2 Nummer 1 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Beantragen in den in Absatz 2 Nummer 5, 6 und 9 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben,  

2. die Inhaber des neuen Unternehmens oder  
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3. die Inhaber des Unternehmens, bei dem die Änderungen eingetreten sind,  

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller ent-
gegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. Absatz 2 
Nummer 1 bleibt hiervon unberührt. Wird die neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit 
sich keine Änderungen ergeben haben, auf die Angaben und Unterlagen der bisherigen 
Erlaubnis Bezug genommen werden, die dem zuständigen Hauptzollamt bereits vorlie-
gen. Mit Zustimmung des zuständigen Hauptzollamtes kann bei Antragstellung auf die 
Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vordruckes verzichtet werden. 

(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt  

1. in den Fällen des Absatzes 3, wenn auf eine Fortführung verzichtet wird,  

2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine neue Zulassung oder Bewilligung erteilt 
wird oder als erteilt gilt.  

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 bis 8 haben dem zuständigen Haupt-
zollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen  

1. der neue Inhaber die Übergabe des Unternehmens,  

2. die Erben den Tod des Erlaubnisinhabers,  

3. die Liquidatoren und der Insolvenzverwalter jeweils die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder deren Abweisung. 

(7) Macht der Erlaubnisinhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren keinen 
Gebrauch von der Erlaubnis, ist die Erlaubnis zu widerrufen. 

(8) Soll in Fällen, in denen die Erlaubnis nach § 120 Absatz 2 Nummer 1 der Ab-
gabenordnung befristet ist, ein beim Ablauf der Frist vorhandener Bestand an Energie-
erzeugnissen noch aufgebraucht werden, kann dafür das Hauptzollamt die Gültigkeits-
frist der Erlaubnis auf Antrag angemessen verlängern. 

(9) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 und 5 bis 8 haben der Erlaubnisinhaber den 
Nichtgebrauch, der neue Inhaber die Übergabe des Betriebs, die Erben den Tod des 
Erlaubnisinhabers, die Liquidatoren und der Insolvenzverwalter jeweils die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen.“ 

51. In § 56 Absatz 6 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck anzumelden“ die Wörter „und dabei zu Mengenabweichungen Stellung zu 
nehmen“ eingefügt. 

52. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „vorbehaltlich des § 45“ gestrichen. 

b) In Absatz 8 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 

„§ 14 Absatz 1b gilt sinngemäß.“ 

c) In Absatz 10 Satz 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt. 

d) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt. 
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bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt 
und die Wörter „(Ausgangszollstelle im Sinne des Artikels 793 Abs. 2 Buch-
stabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung)“ durch die Wörter „(Aus-
gangszollstelle im Sinn des § 1 Nummer 11)“ ersetzt sowie die Wörter „nach 
Artikel 796 Abs. 2 der Zollkodex-Durchführungsverordnung“ durch die Wörter 
„nach Artikel 340 Absatz 3 der Durchführungsverordnung zum Zollkodex“ er-
setzt. 

53. In § 61 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) § 23a Absatz 2 gilt sinngemäß.“ 

54. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 66 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Für die Überprüfung der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 1b und für das Erlö-
schen der Erlaubnis gilt § 14 Absatz 2 bis 7 sinngemäß.“ 

55. Nach § 69 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 32 des Gesetzes“. 

56. Nach der Zwischenüberschrift wird folgender § 69a eingefügt: 

„§ 69a 

Überprüfung von Steueranmeldungen 

Das Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der Überprüfung der 
Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Sofern erfor-
derlich, nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung der Steueranmeldung 
vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige weitere Angaben zu 
machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

57. In § 70 Nummer 1 werden die Wörter „die §§ 38 und 40“ durch die Wörter „die §§ 38 
bis 38g“ ersetzt. 

58. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 73 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Für“ die Wörter „die Überprüfung und“ einge-
fügt. 
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59. § 80 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3 und wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§ 53b des Gesetzes“ werden durch die Wörter „§ 53a Absatz 1 
oder Absatz 4 des Gesetzes“ ersetzt. 

bb) In Buchstabe a werden die Wörter „§99d Absatz 4“ durch die Wörter „§ 99a 
Absatz 4“ ersetzt. 

cc) In Buchstabe b werden die Wörter „des § 53b Absatz1“ durch die Wörter „des 
§ 53a Absatz 1“ und die Wörter „§ 99d Absatz 5“ durch die Wörter „§ 99a Ab-
satz 5“ ersetzt. 

c) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

„4. § 53a Absatz 6 des Gesetzes 

a) die nach § 99a Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vom Antragsteller be-
reits vorgelegt worden sind und 

b) die Voraussetzungen der §§ 99b und 99c erfüllt sind;“. 

60. Nach § 80 wird folgender § 80a eingefügt: 

„§ 80a 

Überprüfung von Steueranmeldungen 

Das Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der Überprüfung der 
Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Sofern erfor-
derlich, nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung der Steueranmeldung 
vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige weitere Angaben zu 
machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

61. In § 81 Nummer 1 werden die Wörter „die §§ 38 und 40“ durch die Wörter „die §§ 38 
bis 38g“ ersetzt. 

62. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 84 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Für“ die Wörter „die Überprüfung und“ einge-
fügt. 

63. § 87 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „die dritte Ausfertigung des vereinfachten Begleitdo-
kuments mit ordnungsgemäßer Empfangsbestätigung des Empfängers sowie eine 
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amtliche Bestätigung des anderen Mitgliedstaats darüber, dass die Energieerzeug-
nisse dort ordnungsgemäß steuerlich erfasst worden sind,“ durch die Wörter „einen 
Ausdruck der Eingangsmeldung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments als Nachweis nach § 46 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

„Ein Ersatznachweis nach § 38g Absatz 2 kann als hinreichender Nachweis in den 
Fällen anerkannt werden, in denen keine Eingangsmeldung abgegeben wurde. In 
den Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes ist der Versteue-
rungsnachweis des anderen Mitgliedstaats vorzulegen.“ 

64. In § 102b Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „nach Absatz 4“ durch 
die Wörter „nach Absatz 4 Satz 1“ ersetzt. 

65. Nach § 103 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 58 des Gesetzes“. 

66. Nach der Zwischenüberschrift wird folgender § 103a eingefügt: 

„§ 103a 

Steuerentlastung für ausländische Streitkräfte und Hauptquartiere (NATO) 

(1) Die Steuerentlastung ist bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzoll-
amt mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für alle Energieer-
zeugnisse zu beantragen, die innerhalb eines Entlastungsabschnitts geliefert worden 
sind. Der Antragsteller hat in der Anmeldung alle Angaben zu machen, die für die Be-
messung der Steuerentlastung erforderlich sind, und die Steuerentlastung selbst zu 
berechnen. Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Energieer-
zeugnisse geliefert oder abgegeben worden sind, beim Hauptzollamt gestellt wird. 

(2) Entlastungsabschnitt ist das Kalenderjahr. Hiervon abweichend können Antrag-
steller das Kalenderhalbjahr, das Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat als Ent-
lastungsabschnitt wählen, sofern der Entlastungsbetrag bereits im jeweils ersten ge-
wählten Entlastungsabschnitt eines Kalenderjahres mindestens 10 000 Euro beträgt. 

(3) Dem Antrag sind die Abwicklungsscheine nach § 73 Absatz 1 Nummer 1 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung beizufügen. Das Hauptzollamt kann auf Ab-
wicklungsscheine verzichten, wenn die vorgeschriebenen Angaben den anderen Bele-
gen und den Aufzeichnungen des Antragstellers eindeutig und leicht nachprüfbar zu 
entnehmen sind. 

(4) Der Antragsteller hat einen buchmäßigen Nachweis zu führen, dem für jede 
Lieferung oder Abgabe im Entlastungsabschnitt die Art, die Menge, die Herkunft und 
der Empfänger der Energieerzeugnisse bzw. der daraus erzeugten Wärme zu entneh-
men sein müssen.“ 

67. Nach § 103a wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 58a des Gesetzes“. 

68. Nach der Zwischenüberschrift wird folgender § 103b eingefügt: 
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„§ 103b 

Steuerentlastung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (GSVP) 

(1) Energieerzeugnisse, die für zivile Missionen im Zusammenhang mit der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bezogen werden, sind nicht entlas-
tungsfähig. Energieerzeugnisse, die für den Gebrauch oder Verbrauch durch Zivilper-
sonal bezogen werden, müssen durch das zivile Begleitpersonal von Streitkräften ver-
wendet werden, die Aufgaben ausführen, die unmittelbar mit einer Verteidigungsan-
strengung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik außerhalb ihres Mitgliedstaates zusammenhängen. Aufgaben, zu deren Erfül-
lung ausschließlich Zivilpersonal oder zivile Fähigkeiten eingesetzt werden, sind nicht 
als Verteidigungsanstrengungen zu betrachten. 

(2) Die Steuerentlastung nach § 58a Absatz 1 des Gesetzes ist bei dem für den 
Antragsteller zuständigen Hauptzollamt mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck für alle Energieerzeugnisse zu beantragen, die innerhalb eines Ent-
lastungsabschnitts geliefert worden sind. Abweichend von Satz 1 ist die Steuerentlas-
tung nach § 58a Absatz 2 des Gesetzes bei dem Hauptzollamt zu beantragen, in des-
sen Zuständigkeitsbereich die Maßnahme der Gemeinsamen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik stattfindet oder stattgefunden hat. Der Antragsteller hat in der Anmel-
dung alle Angaben zu machen, die für die Bemessung der Steuerentlastung erforder-
lich sind, und die Steuerentlastung selbst zu berechnen. Die Steuerentlastung wird nur 
gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum 31. Dezember des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem die Energieerzeugnisse geliefert, abgegeben oder bezogen 
worden sind, beim Hauptzollamt gestellt wird. 

(3) Entlastungsabschnitt ist das Kalenderjahr. Hiervon abweichend können Antrag-
steller das Kalenderhalbjahr, das Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat als Ent-
lastungsabschnitt wählen, sofern der Entlastungsbetrag bereits im jeweils ersten ge-
wählten Entlastungsabschnitt eines Kalenderjahres 

1. für die Steuerentlastung nach § 58a Absatz 1 des Gesetzes mindestens 10 000 Euro 
beträgt oder 

2. für die Steuerentlastung nach § 58a Absatz 2 des Gesetzes mindestens 50 Euro 
beträgt. 

(4) Dem Antrag nach § 58a des Gesetzes sind Unterlagen beizufügen, die den 
zeitlichen und räumlichen Umfang der begünstigten Maßnahme der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik sowie die bezogene oder getankte Menge an Ener-
gieerzeugnissen belegen. Das Hauptzollamt kann weitere Unterlagen anfordern, so-
fern dies zur Beurteilung der Steuerbegünstigung erforderlich ist. 

(5) Dem Antrag nach § 58a Absatz 2 des Gesetzes sind die Originalrechnungen 
des Lieferers über die Abgabe von Kraftstoffen an den Begünstigten beizufügen. Darin 
müssen der Tag der Lieferung, die gelieferte Menge und die Anschrift des Lieferers 
angegeben sein. Ist über den Antrag entschieden worden, können für den gleichen 
Zeitraum keine weiteren Ansprüche geltend gemacht werden.“ 

69. Nach § 105 wird die Zwischenüberschrift aufgehoben. 

70. § 105a wird aufgehoben. 

71. § 111 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „oder § 36c Absatz 4, § 37a,“ die Wörter 
„auch in Verbindung mit § 42a, § 38 Absatz 5 Satz 1, Absatz 7, § 38a Absatz 5 
Satz 1, Absatz 7, § 38f in Verbindung mit § 36 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 36b Absatz 4,“ eingefügt und die Wörter „§ 42 Absatz 4 Satz 4, § 42a Satz1,“ 
durch die Wörter „§ 42 Absatz 7,“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 40 Abs. 1 Satz 4“ durch die Wörter „§ 38 Ab-
satz 7 Satz 1 oder Satz 3, § 38a Absatz 7 Satz 1“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 40 Abs. 1 Satz 1“ durch die Wörter „§ 38 Ab-
satz 7 Satz 1 oder Satz 3, § 38a Absatz 7 Satz 1“ ersetzt und vor dem Wort „Buch“ 
die Wörter „Belegheft oder ein“ eingesetzt. 

d) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „in Verbindung mit § 22“ das Komma so-
wie die Wörter „§ 40 Abs. 1 Satz 7“ gestrichen. 

e) In Nummer 6 werden nach den Wörtern „nicht richtig“ ein Komma und die Wörter 
„nicht vollständig“ eingefügt. 

f) In Nummer 7 werden nach den Wörtern „in Verbindung mit § 22“ das Komma so-
wie die Wörter „§ 40 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3“ gestrichen. 

g) In Nummer 8 werden nach den Wörtern „§ 36c Absatz 2 Satz 5,“ die Wörter „§ 38f 
in Verbindung mit § 36 Absatz 7 Satz 1 oder Satz 2, § 36b Absatz 2 Satz 5 oder 
§ 36c Absatz 2 Satz 5,“ eingefügt. 

h) In Nummer 9 werden die Wörter „§ 39 Absatz 1 Satz 1, § 44 Satz 4, § 45 Absatz 2 
Satz 3“ durch die Wörter „§ 38c Absatz 3“ ersetzt und nach den Wörtern „ein Do-
kument nicht mitführt,“ die Wörter „den eindeutigen Referenzcode nicht mitführt, 
einen Ausdruck oder eine Ausfertigung eines Dokuments oder einer Bescheini-
gung nicht vorlegt oder nicht mitführt,“ eingefügt. 

i) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt: 

„9a. entgegen § 28a Satz 4, auch in Verbindung mit Ziffer 2 Absatz 4 der Verfah-
rensanweisung EMCS in der jeweils geltenden Fassung oder § 38b Absatz 1 
in Verbindung mit § 28a Satz 5, auch in Verbindung mit Ziffer 2 Absatz 4 der 
Verfahrensanweisung EMCS in der jeweils geltenden Fassung die in den 
EMCS-Teilnehmerinfos veröffentlichten Regelungen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig umsetzt, oder die EMCS-Software nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert,“. 

j) In Nummer 10 wird nach den Wörtern „§ 36 Absatz 4 Satz 3,“ das Wort „oder“ ge-
strichen und nach den Wörtern „§ 34 Absatz 4“ ein Komma sowie die Wörter „§ 38c 
Absatz 4 oder § 38e Absatz 3“ eingefügt. 

k) In Nummer 11 werden nach den Wörtern „§ 36c Absatz 2 Satz 4“ ein Komma ein-
gefügt und die Wörter „oder § 45 Absatz 3 Satz 1“ durch die Wörter „§ 38f in Ver-
bindung mit § 36 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 36b Absatz 2 Satz 4 
oder Absatz 4, § 36c Absatz 2 Satz 4 oder Absatz 4“ ersetzt. 

l) Die Nummern 12 und 13 werden wie folgt gefasst: 

„12. entgegen § 28b Absatz 1, Absatz 3 Satz 1, § 30 Absatz 2, § 31 Absatz 2, § 32 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2, § 33 Absatz 1, § 34 Ab-
satz 1 Satz 1, entgegen § 36 Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit § 36b 
Absatz 4 oder § 36c Absatz 4, entgegen § 36 Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 7 
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Satz 2, entgegen § 36a Absatz 3 Satz 1, entgegen § 36b Absatz 2 Satz 3 o-
der Absatz 3 Satz 1, entgegen § 36c Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 3, entge-
gen § 36d Absatz 3 Satz 1, entgegen § 38c Absatz 1 oder Absatz 3, § 38d 
Absatz 2, auch in Verbindung mit § 38f, oder 38e Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 38f, eine Übermittlung oder Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
vornimmt, 

13. entgegen § 36 Absatz 3 Satz 3, § 36 Absatz 4a Satz 2, § 36b Absatz 2 Satz 3, 
§ 36d Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, § 38f in Verbindung mit § 36 Ab-
satz 3 Satz 3, § 36 Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit § 36b Absatz 4, 
§ 36 Absatz 4a Satz 2, § 36b Absatz 2 Satz 3, 36c Absatz 2 Satz 3 oder 
§ 36d Absatz 2 Satz 3 ein Dokument oder eine Ausfertigung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig vorlegt,“. 

m)  Nummer 14 wird aufgehoben. 

n) In Nummer 15 werden die Wörter „§ 44 Satz 1, § 45 Absatz 1 Satz 1“ durch die 
Wörter „§ 36 Absatz 3 Satz 1, § 36b Absatz 2 Satz 1, § 36c Absatz 2 Satz 1, § 36d 
Absatz 2 Satz 1, § 38f in Verbindung mit § 36 Absatz 3 Satz 1, § 36b Absatz 2 
Satz 1, § 36c Absatz 2 Satz 1 oder § 36d Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

72. § 112 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Für Beförderungen von Energieerzeugnissen des steuerrechtlich freien 
Verkehrs aus anderen, in andere oder über andere Mitgliedstaaten mit einem ver-
einfachten Begleitdokument, die vor dem 13. Februar 2023 begonnen worden sind, 
ist diese Verordnung in der bis zum 12. Februar 2023 geltenden Fassung bis zum 
31. Dezember 2023 weiter anzuwenden.“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Für Beförderungen unter Steueraussetzung zur Ausfuhr kann die Mittei-
lung nach Artikel 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie bis zum 13. Februar 2024 auf 
anderem Wege als über das EDV-gestützte System erfolgen.“ 

Artikel 5 

Änderung der Alkoholsteuerverordnung 

Die Alkoholsteuerverordnung vom 6. März 2017 (BGBl. I S. 431), die zuletzt durch Ar-
tikel 7 der Verordnung vom 14. August 2020 (BGBl. I S. 1960) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 7a Überprüfung der Erlaubnis“. 

b) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 Vollständige Zerstörung, unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust und Vernichtung“. 
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c) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 15a Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller“. 

d) Die Angabe zu §§ 28 und 29 werden wie folgt gefasst: 

„§ 28 Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 

§ 29 Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen Referenzcodes“. 

e) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst: 

„§ 32 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Alkoholerzeugnissen“. 

f) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst: 

„§ 38 Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Alkoholerzeugnissen“. 

g) Die Angabe zu § 43 wird wie folgt gefasst: 

„§ 43 (weggefallen)“. 

h) Die Angabe zu § 48 wird wie folgt gefasst: 

„§ 48 Zertifizierter Empfänger“. 

i) Nach der Angabe zu § 48 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 48a Zertifizierter Versender 

§ 48b Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren und Vereinfachungen 

§ 48c Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 48d Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 48e Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

§ 48f Beförderung im Ausfallverfahren 

§ 48g Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung“. 

j) Die Angaben zu §§ 49 bis 51 werden wie folgt gefasst: 

„§ 49 (weggefallen) 

§ 50 Versandhandel 

§ 51 Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs“. 

k) Nach der Angabe zu § 51 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 51a Steueranmeldung, Kleinbetragsregelung“. 

l) Die Angabe zu § 64 wird wie folgt gefasst: 

„§ 64 Steuerentlastung bei der Beförderung von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich freien Verkehrs“. 

m) Die Angabe zu § 70 wird wie folgt gefasst: 

„§ 70 (weggefallen)“. 

n) Die Angabe zu § 78 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 78 Übergangsregelungen“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Im Sinn dieser Verordnung ist“ die Wörter 
„oder sind“ gestrichen. 

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. EMCS-Durchführungsverordnung: Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kommis-
sion vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG des Ra-
tes in der jeweils gültigen Fassung in Bezug auf die EDV-gestützten Verfah-
ren für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraus-
setzung;“. 

c) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „die an Beförderungen“ die Wörter „von 
Alkoholerzeugnissen“ und nach den Wörtern „unter Steueraussetzung“ die Wörter 
„oder an Lieferungen von Alkoholerzeugnissen zu gewerblichen Zwecken im Sinn 
des § 24 des Gesetzes“ eingefügt. 

d) Nummern 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 

„4. Begleitdokument: begleitendes Verwaltungsdokument nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck; 

5. vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument: Entwurf des vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdokuments nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz, der mit einem eindeutigen Referenzcode versehen ist;“. 

e) In Nummer 6 werden nach den Wörtern „unter Steueraussetzung“ die Wörter „oder 
der Lieferung zu gewerblichen Zwecken von Alkoholerzeugnissen im Sinn des 
§ 24 des Gesetzes“ eingefügt. 

f) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Durchführungsverordnung zum Unionszollkodex: die Verordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur 
Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558, 2016 L 87 vom 02.04.2016, S. 67, 
2017 L 101 vom 13.04.2017, S. 166, 2017 L 149 vom 13.06.2017, S. 19, 2018 
L 157 vom 20.06.2018, S. 27, 2019 L 234 vom 11.09.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1394 vom 10.09.2019 (ABl. L 
234 vom 11.09.2019, S. 1) geändert worden ist;“. 

g) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt: 

„8. Ausgangszollstelle: die nach Artikel 329 Durchführungsverordnung zum Uni-
onszollkodex definierte Zollstelle;“. 

h) Die bisherigen Nummer 8, 9 und 10 werden Nummern 9, 10 und 11 und Num-
mer 11 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „dasjenige“ durch das Wort „das“ ersetzt und das Wort 
„Wohnsitz“ durch das Wort „Hauptwohnsitz“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Wohnsitz“ durch das Wort „Hauptwohnsitz“ ersetzt. 
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3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben“ die Wörter „oder Un-
terlagen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Beabsichtigt der Steuerlagerinhaber weitere Steuerlager zu betreiben, be-
antragt er in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 3 eine Erweiterung der 
Erlaubnis.“ 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Umfang“ das Wort „zulässigen“ eingefügt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) In den Fällen des § 5 Absatz 4 wird die Erlaubnis erweitert. Die Absätze 1 
bis 4 bleiben unberührt.“ 

5. In § 7 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

6. Nach § 7 wird folgender § 7a wird eingefügt: 

„§ 7a 

Überprüfung der Erlaubnis 

Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft das zustän-
dige Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der In-
haber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen sind in 
der Regel spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neu-
erteilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezogene 
Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt die Änderun-
gen der nach § 5 angegebenen Verhältnisse vor der Durchführung schriftlich an-
zuzeigen. Hierzu gehören auch: 

1. eine Unternehmensumwandlung nach den Vorschriften des Umwandlungsge-
setzes, 
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2. bei Gesellschaften Änderungen in den Personen der Gesellschafter oder den 
geschäftsführenden Personen, 

3. die Verlegung des Hauptwohnsitzes, bei Unternehmen des Unternehmenssitzes 
oder des Ortes, von dem aus der Beteiligte sein Unternehmen betreibt oder 

4. die Auflösung. 

Änderungen der räumlichen Ausdehnung des oder der Steuerlager oder der ange-
ordneten Sicherungsmaßnahmen müssen beim zuständigen Hauptzollamt bean-
tragt werden; sie bedürfen der Zustimmung.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Steuerlagerinhaber hat dem zuständigen Hauptzollamt sonstige Ver-
änderungen unverzüglich anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere: 

1. seine Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder -
einstellung, 

2. die Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

3. die Anordnung vorläufiger Maßnahmen nach § 21 der Insolvenzordnung unter 
Beifügung des gerichtlichen Beschlusses oder 

4. jede zur Eintragung ins Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partner-
schaftsregister anzumeldende Änderung.“ 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „im Voraus“ durch das Wort „vorher“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen und die Wörter „von Satz 1 
und 2“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „zuständige“ gestrichen und nach dem Wort „Erlaub-
nis“ werden die Wörter „nach § 6“ eingefügt. 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) In den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 2, 4, 6 oder 7 ist dem zuständigen 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. der Tod des Erlaubnisinhabers von den Erben des Erlaubnisinhabers, dem Tes-
tamentsvollstrecker, dem Nachlassverwalter oder dem Nachlasspfleger, 

2. die Übernahme des Unternehmens vom neuen Inhaber oder 

3. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens unter Beifügung des gerichtlichen Beschlusses von dem 
Insolvenzverwalter oder dem Erlaubnisinhaber im Falle der angeordneten Ei-
genverwaltung.“ 

8. § 9 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 9 

Steuerlagerinhaber, Erlöschen und Fortbestand der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 6 erlischt unbeschadet des § 124 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung durch 

1. Verzicht, 

2. den Tod des Steuerlagerinhabers, 

3. die Auflösung der juristischen Person oder der Personengesellschaft, der die Erlaub-
nis erteilt worden ist, 

4. die Übergabe des Unternehmens an Dritte, 

5. eine Unternehmensumwandlung nach § 1 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, 

6. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 

7. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerlagerinha-
bers. 

(2) Die Erlaubnis erlischt, soweit die folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlös-
chens nichts anderes bestimmen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 4, 5 und 7 mit Ablauf von drei Monaten 
nach dem maßgeblichen Ereignis, 

2. in den übrigen Fällen mit dem maßgeblichen Ereignis. 

(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3 oder 7 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder 
der Insolvenzverwalter dem zuständigen Hauptzollamt vor dem Erlöschen der Erlaub-
nis schriftlich mit, dass das Steuerlager bis zu seinem endgültigen Übergang auf einen 
anderen Inhaber oder bis zur Abwicklung des Unternehmens fortgeführt wird, gilt die 
Erlaubnis für die Rechtsnachfolger, den Testamentsvollstrecker, den Nachlassverwal-
ter, den Nachlasspfleger, die Liquidatoren oder den Insolvenzverwalter entgegen Ab-
satz 2 bis zum Ablauf einer vom Hauptzollamt festzusetzenden Frist fort. Teilt in Fällen 
der angeordneten Eigenverwaltung der Erlaubnisinhaber dem Hauptzollamt vor dem 
Erlöschen der Erlaubnis schriftlich mit, dass das Steuerlager fortgeführt wird, gilt die 
Erlaubnis unbefristet fort. 

(4) Beantragen in den in Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 beschriebenen Fällen vor 
dem Erlöschen der Erlaubnis 

1. die Erben, 

2. der neue Inhaber, 

3. die Inhaber des neuen Unternehmens oder 

4. die Inhaber des Unternehmens, das den bisherigen Rechtsträger übernommen hat, 
für den die Erlaubnis vor der Umwandlung erteilt wurde 

eine neue Erlaubnis, gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller ent-
gegen Absatz 2 bis zur Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag fort. Wird eine 
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neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit sich keine Änderungen ergeben haben, auf die 
Angaben und Unterlagen der bisherigen Erlaubnis Bezug genommen werden, die dem 
zuständigen Hauptzollamt bereits vorliegen. Mit Zustimmung des Hauptzollamts kann 
bei der Antragstellung auf die Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks 
verzichtet werden. 

(5) Alkoholerzeugnisse, die sich zum Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis in 
einem Steuerlager befinden, gelten als zum Zeitpunkt des Erlöschens der Erlaubnis in 
den steuerrechtlich freien Verkehr überführt. Der Steuerlagerinhaber, die Erben, der 
Testamentsvollstrecker, der Nachlassverwalter, der Nachlasspfleger, die Liquidatoren 
oder der Insolvenzverwalter haben über die Bestände unverzüglich eine Steueranmel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Die Steuer ist sofort fällig. 
Das zuständige Hauptzollamt kann für die Räumung des Steuerlagers eine Frist ge-
währen. Die Erlaubnis gilt für die Zwecke der Räumung bis zum Fristablauf weiter.“ 

9. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Vollständige Zerstörung, unwiederbringlicher Gesamt- oder Teilverlust und Ver-
nichtung“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „vollständig zerstört worden oder“ die Wör-
ter „vollständig oder teilweise“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Alkoholerzeugnisse“ die Wörter „nach § 27 
Absatz 2 Nummer 4 des Gesetzes“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

dd) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 bis 8 angefügt: 

„Die vorstehenden Regelungen gelten für die beabsichtigte Zerstörung von 
Alkoholerzeugnissen nach § 18 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes entsprechend. 
Die Anzeige der beabsichtigen Zerstörung ist in den Fällen, in denen die Al-
koholerzeugnisse unter Steueraussetzung befördert werden, durch den Ver-
sender abzugeben. Soweit die vorgelegten Nachweise anerkannt werden, 
wird die nach § 41 für die Beförderung geleistete Sicherheit freigegeben.“ 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „erstmaligem“ durch das Wort „erstmaligen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) In Absatz 4 wird das Wort „angemeldeten“ durch das Wort „angegebenen“ ersetzt. 

12. In § 15 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

13. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

„§ 15a 

Amtliche Bescheinigung für unabhängige Hersteller 

(1) Die Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in anderen Mitgliedstaaten gemäß § 2 Absatz 4 
des Gesetzes ist beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Antragsberechtigt sind Steuerlagerinhaber gemäß § 5 des Ge-
setzes. 

(2) Für Alkohol nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes stellt das zuständige Haupt-
zollamt die Bescheinigung nach Absatz 1 nur unter der Voraussetzung aus, dass die 
unabhängige Verschlussbrennerei im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 
20 hl A hergestellt hat. Der Antragsteller hat dies anhand geeigneter Unterlagen nach-
zuweisen. Das Hauptzollamt kann hierzu Anweisungen treffen.“ 

14. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 werden die Wörter „§ 7 Satz 2 gilt“ durch die Wörter „§ 7 Satz 2 und 
§ 41 gelten“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend.“ 
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d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

bb) Satz 6 wird aufgehoben. 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben“ die Wörter „oder Un-
terlagen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Neben-
bestimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Artikeln 263 bis 267 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung oder aus einem Zolllager des Typs D im Sinn des 
Artikels 525 Absatz 2 Buchstabe a der Zollkodex-Durchführungsverordnung in 
den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt“ durch die Wörter „nach Arti-
kel 182 des Unionszollkodex zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Hauptzollamt“ durch die Wörter „die Zoll-
stelle“ ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend.“ 

16. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ durch die 
Wörter „mit Artikel 12 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird Nummer 2 gestrichen und die bisherigen Nummer 3 wird Num-
mer 2. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 und 5“ durch die 
Wörter „nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„Für die Steueranmeldung gilt § 44 entsprechend.“ 

17. In § 19 wird dem Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt: 
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„(3) Geht ein landwirtschaftlicher Betrieb, dessen Inhaber im Besitz einer Erlaubnis 
zum Betrieb einer Abfindungsbrennerei ist, aufgrund Tod des Erlaubnisinhabers oder 
aufgrund Übernahme des Unternehmens an einen neuen Inhaber über und beantragt 
der neue Inhaber entsprechend § 9 Absatz 4 vor dem Erlöschen der Erlaubnis des vor-
herigen Inhabers eine neue Erlaubnis zum Betrieb einer Abfindungsbrennerei, gilt hin-
sichtlich der Ermittlung der Mindestgröße folgendes: Erfolgte vor dem Übergang des 
landwirtschaftlichen Betriebs eine Verkleinerung nach Maßgabe des § 21 Absatz 1, 
wird die Mindestgröße als erreicht angesehen. Das zuständige Hauptzollamt kann ge-
eignete Unterlagen als Nachweis anfordern.“ 

18. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 8 Absatz 1 und 4 Satz 4“ durch die Wörter „§ 8 
Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 5“ ersetzt. 

d) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

19. § 21 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die §§ 7a und 9 gelten entsprechend.“ 

20. In § 23 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 5 Satz 2 wird jeweils das Wort „zuständige“ gestri-
chen. 

21. In § 24 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Die Generalzolldirektion überprüft die bereits festgelegten amtlichen Ausbeu-
tesätze oder ermittelt für neu zugelassene Rohstoffe die amtlichen Ausbeutesätze. Zu 
diesem Zweck kann sie die örtlich zuständigen Hauptzollämter mit der Umsetzung und 
Überwachung von Maßnahmen beauftragen. Die Auswahl dieser Maßnahmen hängt 
vom zu untersuchenden Rohstoff ab und kann Probenentnahmen für Gärversuche und 
Kontrollbrände in Abfindungsbrennereien innerhalb des Brennverfahrens umfassen. 
Das jeweils zuständige Hauptzollamt regelt die Einzelheiten zu diesen Maßnahmen.“ 

22. In § 26 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „dargelegten“ durch das Wort „angegebenen“ 
ersetzt. 

23. In § 27 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Personen, die ihre Eigenschaft als Stoffbesitzer auf Grund von § 11 Absatz 4 
des Gesetzes verloren haben, kann das zuständige Hauptzollamt die Eigenschaft als 
Stoffbesitzer wiederzuerkennen.“ 

24. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 28 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfah-
ren“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Bedingungen“ durch die Wörter „nach welchen Modalitä-
ten“ ersetzt und die Wörter „(§ 13 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die Wörter „im 
Sinn des § 13 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

c) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung für den Fall, dass das EDV-gestützte 
Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung steht, die Voraussetzungen 
und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Ausfallverfahrens fest.“ 

d) In Satz 5 wird das Wort „Bedingungen“ durch das Wort „Modalitäten“ ersetzt. 

25. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 

Erstellen des elektronischen Verwaltungsdokuments, Mitführen des eindeutigen 
Referenzcodes“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „Union verlassen“ die Wörter „oder in 
das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex 
überführt werden“ eingefügt. 

bb) Im Folgeabsatz werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch 
die Wörter „mit dem in Artikel 3 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverord-
nung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „einen Ausdruck des vom zuständigen Hauptzoll-
amt übermittelten elektronischen Verwaltungsdokuments“ durch die Wörter 
„den eindeutigen Referenzcode“ ersetzt und nach dem Wort „mitzuführen“ die 
Wörter „und auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt kann die Vorlage eines Ausdrucks des elektro-
nischen Verwaltungsdokuments oder jedes anderen Handelspapiers verlan-
gen.“ 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

26. In § 31 Absatz 2 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wörter 
„mit dem in Artikel 4 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ 
ersetzt. 

27. § 32 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 32 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Alkoholerzeugnissen 
bei Verwendung des elektronischen Verwaltungsdokuments“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „der registrierte Versender den Be-
stimmungsort“ die Wörter „oder den Empfänger der Alkoholerzeugnisse“ eingefügt 
und nach den Wörtern „einen anderen zulässigen Bestimmungsort“ die Wörter „o-
der einen anderen Empfänger“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Um den Bestimmungsort“ die Wörter „oder 
den Empfänger der Alkoholerzeugnisse“ eingefügt und die Wörter „nach amtlich 
vorgeschriebenem“ durch die Wörter „mit dem in Artikel 5 Absatz 1 der EMCS-
Durchführungsverordnung vorgeschriebenen“ ersetzt. 

28. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in Teilmengen“ durch die Wörter „von Teilmen-
gen“ ersetzt und die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenem“ durch die Wör-
ter „mit dem in Artikel 7 Absatz 1 der EMCS-Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das zuständige Hauptzollamt erstellt auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Ausgangsbestätigung eine Ausfuhrmeldung, mit 
der 

1. in den Fällen des § 16 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass die Alkoholerzeugnisse das Verbrauchsteuergebiet der Europäi-
schen Union verlassen haben oder 

2. in den Fällen des § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes bestätigt wird, 
dass die Alkoholerzeugnisse in das externe Versandverfahren nach Arti-
kel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 1“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden nach den Wörtern „übermittelt wurden, werden“ die Wörter 
„vom zuständigen“ durch die Wörter „durch das zuständige“ ersetzt. 

d) In Absatz 6 Satz 2 werden nach den Wörtern „nicht verlassen haben“ die Wörter 
„oder nicht in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Uni-
onszollkodex überführt wurden“ eingefügt. 

e) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „(§ 28 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die 
Wörter „im Sinn des § 28 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 



 - 120 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Dürfen die Alkoholerzeugnisse das Zollgebiet der Europäischen Union 
nicht verlassen, erstellt das zuständige Hauptzollamt eine Meldung auf der Grund-
lage der von der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt auch, 
wenn Teilmengen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen dürfen. 
Das Hauptzollamt übermittelt die Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr an den 
Steuerlagerinhaber als Versender im Steuergebiet oder an den registrierten Ver-
sender im Steuergebiet. Meldungen über die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, werden 
durch das Hauptzollamt an den Versender im Steuergebiet weitergeleitet. Nach 
Eingang der Meldung über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das 
elektronische Verwaltungsdokument, solange die Beförderung noch nicht begon-
nen hat, oder er ändert den Bestimmungsort oder den Empfänger der Alkoholer-
zeugnisse.“ 

29. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „nach Artikel 786 der Zollkodex-Durchführungsverord-
nung ein zollrechtliches Ausfuhrverfahren durchgeführt wird“ durch die Wörter 
„nach Artikel 269 Absatz 1, 2 Buchstabe c und 3 des Unionszollkodex die festge-
legten Formalitäten betreffend die Ausfuhranmeldung durchgeführt werden“ er-
setzt. 

b) In Nummer 1 werden die Wörter „nach Artikel 285a Absatz 1a der Zollkodex-
Durchführungsverordnung“ durch die Wörter „nach Artikel 182 des Unionszollko-
dex“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird das Wort „Flugzeugen“ durch das Wort „Luftfahrzeugen“ ersetzt. 

30. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „(§ 28 Absatz 1 des Gesetzes)“ durch die 
Wörter „im Sinn des § 28 Absatz 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beförderungsdokument“ die Wörter 
„vor Beginn der Beförderung“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

d) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

e) In Absatz 5 werden die Wörter „verwendet werden. Der Versender hat diese“ ge-
strichen und die Wörter „Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 
Steueraussetzung“ durch die Wörter „Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren unter Steueraussetzung im Steuergebiet“ ersetzt sowie die Wörter „zu 
kennzeichnen“ durch die Wörter „verwendet werden“ ersetzt. 

f) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

g) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Der Versender hat vor der Beförderung der in Absatz 7 genannten Alkoho-
lerzeugnisse ein Handelspapier in mindestens zwei Exemplaren auszufertigen, 
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aus dem der Versender, Empfänger und Art und Menge der Alkoholerzeugnisse 
hervorgeht. Dieses ist von ihm wie folgt zu kennzeichnen: 

„Diese Alkoholerzeugnisse sind vergällt. Eine Entgällung oder Verwendung zu 
Trinkzwecken oder zur Herstellung alkoholhaltiger Getränke sowie der unerlaubte 
Handel haben straf- und steuerrechtliche Folgen.“ 

Er hat eine Ausfertigung des Handelspapiers zu seinen Aufzeichnungen zu neh-
men. Werden derartige Alkoholerzeugnisse in Fertigpackungen mit einer Nennfüll-
menge von 0,5 bis 10 Liter vom Versender abgegeben, hat er auch auf diesen die 
Aufschriften nach Satz 2 vor der Beförderung anzubringen. Der Beförderer der Al-
koholerzeugnisse hat während der Beförderung eine Ausfertigung des Handelspa-
piers mitzuführen. Der Empfänger der Alkoholerzeugnisse hat eine Ausfertigung 
des Handelspapiers zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen, es sei denn, die ge-
werbliche Verwendung ist nach § 57 allgemein erlaubt.“ 

h) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

„(9) Die nach den Absätzen 1 und 4 vorgesehenen Begleitpapiere sind auch 
nicht erforderlich, wenn unvergällte Alkoholerzeugnisse aus einem Steuerlager un-
ter Steueraussetzung zu Apotheken befördert werden. Der Versender hat vor der 
Beförderung der Alkoholerzeugnisse ein Handelspapier in mindestens drei Exemp-
laren auszufertigen, aus dem der Versender, Empfänger und Art und Menge der 
Alkoholerzeugnisse hervorgeht. Dieses ist von ihm wie folgt zu kennzeichnen: 

„Unversteuerte Alkoholerzeugnisse“. 

Er hat eine Ausfertigung des Handelspapiers zu seinen Aufzeichnungen zu neh-
men und dem für die Apotheke zuständigen Hauptzollamt die Beförderung durch 
unverzügliche Übersendung eines Exemplars des Handelspapiers anzuzeigen. 
Das für den Steuerlagerinhaber zuständige Hauptzollamt kann zulassen, dass die 
Lieferungen eines Monats zusammengefasst angezeigt werden. Der Beförderer 
der Alkoholerzeugnisse hat während der Beförderung eine Ausfertigung des Han-
delspapiers mitzuführen. Der Empfänger der Alkoholerzeugnisse hat eine Ausfer-
tigung des Handelspapiers zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen.“ 

31. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ 
die Wörter „gemäß Artikel 8 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „von der Zollverwaltung veranlassten“ durch 
die Wörter „durch das Informationstechnikzentrum Bund veröffentlichten“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ausfalldokument“ die Wörter „vor Beginn 
der Beförderung“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 
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„(4a) In den Fällen des § 12 Absatz 1 des Gesetzes oder des Ausgangs von 
Alkoholerzeugnissen in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie aufge-
führten Gebiete händigt der Versender dem Anmelder zur Ausfuhr die dritte Aus-
fertigung des Ausfalldokuments aus. Der Anmelder zur Ausfuhr legt diese Ausfer-
tigung oder die eindeutige Kennung der Ausgangszollstelle vor. Der Inhalt des 
Ausfalldokuments muss der Ausfuhrmeldung für die angemeldeten Alkoholerzeug-
nisse entsprechen.“ 

f) In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „Papier“ durch das Wort „Nachweis“ ersetzt. 

32. In § 37 Absatz 1 werden nach dem Wort „solange“ die Wörter „mit der“ durch das Wort 
„die“ ersetzt und nach dem Wort „begonnen“ wird das Wort „wurde“ durch das Wort 
„hat“ ersetzt. 

33. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 38 

Änderung des Bestimmungsorts oder des Empfängers von Schaumwein im Aus-
fallverfahren“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsort“ die Wörter „oder den 
Empfänger der Alkoholerzeugnisse“ eingefügt und nach den Wörtern „amtlich vor-
geschriebenem Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der EMCS-Durch-
führungsverordnung“ eingefügt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Versender hat“ durch die Wörter „Um den 
Bestimmungsort oder den Empfänger der Alkoholerzeugnisse zu ändern, hat 
der Versender“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu übermitteln“ durch das Wort „vorzulegen“ er-
setzt. 

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „wenn“ die Wörter „die Beförderung bereits 
mit einem Ausfalldokument begonnen und“ eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder 
des Empfängers der Alkoholerzeugnisse“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „oder des Emp-
fängers der Alkoholerzeugnisse“ eingefügt und das Wort „Übermittlung“ durch das 
Wort „Vorlage“ ersetzt. 

34. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Vordruck“ die Wörter „gemäß Artikel 8 
Absatz 3 der EMCS-Durchführungsverordnung“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für den Empfänger zuständige“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „verlassen haben“ die Wörter „oder 
in das externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex 
überführt wurden“ eingefügt. 
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d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Dürfen in den Fällen des § 16 Absatz 1 des Gesetzes oder des Ausgangs 
von Alkoholerzeugnissen in eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie auf-
geführten Gebiete die Alkoholerzeugnisse das Zollgebiet der Europäischen Union 
nicht verlassen, erstellt das zuständige Hauptzollamt ein Ausfalldokument auf der 
Grundlage der von der Ausgangszollstelle übermittelten Informationen. Dies gilt 
auch, wenn Teilmengen das Zollgebiet der Europäischen Union nicht verlassen 
dürfen. Das Hauptzollamt übermittelt das Ausfalldokument über die nicht erfolgte 
Ausfuhr an den Steuerlagerinhaber als Versender im Steuergebiet oder an den 
registrierten Versender im Steuergebiet. Ausfalldokumente über die nicht erfolgte 
Ausfuhr, die von den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermit-
telt wurden, werden an den Versender im Steuergebiet von dem zuständigen 
Hauptzollamt weitergeleitet. Nach Eingang des Ausfalldokuments über die nicht 
erfolgte Ausfuhr annulliert der Versender das Ausfalldokument, solange die Beför-
derung noch nicht begonnen hat oder er ändert den Bestimmungsort oder den 
Empfänger der Alkoholerzeugnisse nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck.“ 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „nach § 33 Absatz 5 Satz 1“ die Wör-
ter „oder eine Meldung nach § 33 Absatz 8“ eingefügt. 

35. § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt kein Nachweis nach § 33 Absatz 6 vor, bestätigt das für den Empfänger 
zuständige Hauptzollamt oder das Hauptzollamt, in dessen Bezirk sich die Ausgangs-
zollstelle befindet, in den Fällen, in denen keine Eingangs- oder Ausfuhrmeldung nach 
§ 39 vorliegt, die Beendigung der Beförderung unter Steueraussetzung, wenn hinrei-
chend belegt ist, dass die Alkoholerzeugnisse 

1. den angegebenen Bestimmungsort erreicht haben oder 

2. das Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das 
externe Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex über-
führt wurden (Ersatznachweis). 

Als hinreichender Beleg im Sinn von Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere ein vom Emp-
fänger vorgelegtes Dokument, das dieselben Angaben enthält wie eine Eingangsmel-
dung und in dem dieser den Empfang der Alkoholerzeugnisse bestätigt. Als hinreichen-
der Beleg im Sinn von Satz 1 Nummer 2 gilt insbesondere ein Sichtvermerk der Aus-
gangszollstelle, der bestätigt, dass die Alkoholerzeugnisse das Verbrauchsteuergebiet 
der Europäischen Union verlassen haben oder in das externe Versandverfahren nach 
Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden. Das Hauptzollamt kann in 
den Fällen von Satz 1 Nummer 2 auch folgende Dokumente akzeptieren: 

1. eine Bescheinigung einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland (dip-
lomatische oder konsularische Vertretung); 

2. ein Einfuhrverzollungsbeleg aus einem EFTA-Land; 

3. folgende unterzeichnete oder authentifizierte Frachtpapiere der Unternehmen, die 
die Alkoholerzeugnisse befördert haben: 
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a) ein vom Verfrachter unterzeichnetes Bordkonnossement, 

b) ein mit Empfangsbestätigung des Empfängers versehener Frachtbrief, 

c) ein internationaler Bahnfrachtbrief (CIM-Frachtbrief) mit Abfertigungsvermerk, 

jeweils im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie und in Verbindung mit den sonst 
üblichen Handelspapieren; 

4. ein Abdruck der Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten über an Bohr- und För-
derplattformen für Erdöl und Erdgas gelieferten Schaumwein; 

5. bei der Lieferung von Schiffs- und Reisebedarf im Seeverkehr eine Ausfertigung des 
Lieferzettels nach § 27 Absatz 12 der Zollverordnung; 

6. bei der Lieferung von Flugzeug- und Reisebedarf im Luftverkehr ein zugelassenes 
Begleitpapier nach § 27 Absatz 13 der Zollverordnung. 

(2) Die Generalzolldirektion wird ermächtigt, festzulegen, welche weiteren Belege 
als Nachweis anerkannt werden, dass die Alkoholerzeugnisse den angegebenen Be-
stimmungsort im Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union erreicht haben, das 
Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Union verlassen haben oder in das externe 
Versandverfahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unionszollkodex überführt wurden.“ 

36. In § 41 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

37. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Werden beim Empfänger im Steuergebiet Abweichungen festgestellt, ent-
scheidet das zuständige Hauptzollamt über die steuerliche Behandlung von Fehl-
mengen. Es kann im Allgemeinen Fehlmengen bis zu 0,5 Prozent der Alkoholer-
zeugnisse als unwiederbringlich verloren gegangen ansehen, sofern es sich nicht 
um Alkoholerzeugnisse in Fertigpackungen handelt.“ 

b) In Absatz 3 werden vor dem Wort „unwiederbringlich“ die Wörter „vollständig oder 
teilweise“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) In den Fällen des § 18 Absatz 4 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 33 und 40 sinngemäß. Die Frist nach § 18 Absatz 4 Satz 4 des 
Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung einer Unre-
gelmäßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 

38. § 43 wird aufgehoben. 

39. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das zuständige Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der 
Überprüfung der Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls. Sofern erforderlich nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung 
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der Steueranmeldung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmelde-
pflichtige weitere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

40. In § 46 Satz 1 wird nach dem Wort „Drittländern“ das Wort „und“ durch das Wort „oder“ 
ersetzt und die Wörter „des § 18 Absatz 3 des Gesetzes“ durch die Wörter „der Einfuhr“ 
ersetzt. 

41. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Wörter „befördert wird“ werden durch die Wör-
ter „geliefert wird (§§ 24 bis 24c des Gesetzes)“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Weitergabe von Alkohol oder Alkohol zu Trinkzwecken, auch wenn sie 
unentgeltlich erfolgt, ist unabhängig von der verbrachten Menge nicht vom Eigen-
bedarf im Sinn des § 23 des Gesetzes umfasst.“ 

42. § 48 wird wie folgt gefasst: 

„§ 48 

Zertifizierter Empfänger 

(1) Wer als zertifizierter Empfänger im Sinn des § 24a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Alkoholerzeugnisse des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gele-
gentlich empfangen will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter 
Ausfertigung beizufügen: 

1. Lagepläne mit den jeweils beantragten Empfangsorten und Angabe der Anschriften, 

2. eine Darstellung der Buchführung über den Empfang und den Verbleib der Al-
koholerzeugnisse. 

Dies gilt auch für das Verbringen oder Verbringenlassen von Alkoholerzeugnissen in 
das Steuergebiet, wenn dieser nach § 24 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des 
Steuergebiets in Empfang genommen wurde. 

(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Empfänger für die beantragten Empfangs-
orte. Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Empfänger eine Verbrauchsteuernum-
mer vergeben. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 24a Absatz 3 des 
Gesetzes für die entstehende Steuer zu leisten. § 7 Satz 2 und § 41 gelten entspre-
chend. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Empfänger, einen weiteren Empfangsort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Empfangsort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 



 - 126 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung des Haupt-
zollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 5 des Gesetzes oder als registrierter Empfänger im Sinn des § 6 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Empfangsorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Empfänger als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben, die anfallende Sicherheit geleistet hat und die 
Formalitäten des § 48b, auch in Verbindung mit § 28 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2und 4 
gelten entsprechend. Beabsichtigt er, einen weiteren Empfangsort als zertifizierter 
Empfänger zu betreiben, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Der zertifizierte Empfänger hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über die 
im Rahmen einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Alkoholerzeug-
nisse zu führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Die 
empfangenen Alkoholerzeugnisse sind vom zertifizierten Empfänger unverzüglich auf-
zuzeichnen. 

(7) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Empfänger im Einzelfall im Sinn des § 24a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Alkoholerzeugnisse des steuerrechtlich freien Verkehrs emp-
fangen will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter An-
gabe von Menge und Art sowie des zertifizierten Versenders der Alkoholerzeugnisse 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dies gilt auch für das Ver-
bringen oder Verbringenlassen von Alkoholerzeugnissen in das Steuergebiet, wenn 
diese nach § 24 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des Steuergebiets in Emp-
fang genommen wurden. Das Hauptzollamt kann weitere Angaben sowie Aufzeichnun-
gen über die im Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken empfangenen Alko-
holerzeugnisse verlangen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für 
die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Für die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte Menge, den an-
gegebenen Versender sowie auf eine Beförderung und auf einen bestimmten Zeitraum 
zu beschränken ist. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit nach § 24a Absatz 4 
des Gesetzes für die entstehende Steuer zu leisten. Eine Erlaubnis als zertifizierter 
Empfänger im Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt werden, die Alkoholerzeug-
nisse empfangen wollen, deren Beförderung nicht unter § 47 (Beförderungen zu priva-
ten Zwecken) oder unter § 50 (Versandhandel) fällt.“ 

43. Nach § 48 werden folgende §§ 48a bis 48g eingefügt: 

„§ 48a 

Zertifizierter Versender 

(1) Wer als zertifizierter Versender im Sinn des § 24b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Gesetzes Alkoholerzeugnisse des steuerrechtlich freien Verkehrs nicht nur gele-
gentlich versenden will, hat die Erlaubnis im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem Antrag sind in doppelter 
Ausfertigung beizufügen: 

1. eine Aufstellung mit den beantragten Versandorten und Angabe der Anschrift, 

2. eine Darstellung der Buchführung über den Versand und den Verbleib der Alkoho-
lerzeugnisse. 
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(2) Auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere An-
gaben zu machen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steuer-
aufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt 
kann auf Anforderungen nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als zertifizierter Versender für die beantragten Versandorte. 
Mit der Erlaubnis wird für den zertifizierten Versender eine Verbrauchsteuernummer 
vergeben. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbestimmungen nach § 120 der Ab-
gabenordnung versehen werden. 

(4) Beabsichtigt der zertifizierte Versender, einen weiteren Versandort zu betrei-
ben, hat er dies dem zuständigen Hauptzollamt spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Beförderung anzuzeigen. Der Versandort gilt als genehmigt, wenn ihm nicht bis 
spätestens eine Woche vor Beginn der Beförderung eine anderslautende Entscheidung 
des Hauptzollamts zugegangen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt für den Inhaber einer Erlaubnis als Steuerlagerin-
haber im Sinn des § 5 des Gesetzes oder als registrierter Versender im Sinn des § 7 
des Gesetzes für die ihm bewilligten Steuerlager oder Versandorte die Erlaubnis als 
zertifizierter Versender als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern dieser beim zustän-
digen Hauptzollamt rechtzeitig vor Beginn einer Beförderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben hat und die Formalitäten des § 48b, auch in 
Verbindung mit § 28 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Beabsichtigt er, 
einen weiteren Versandort als zertifizierter Versender zu betreiben, gilt Absatz 4 ent-
sprechend. 

(6) Der zertifizierte Versender hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen über die im 
Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten versandten 
Alkoholerzeugnisse zu führen. Das zuständige Hauptzollamt kann dazu Anordnungen 
treffen. Die beförderten Alkoholerzeugnisse sind vom zertifizierten Versender unver-
züglich aufzuzeichnen. 

(7) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend. 

(8) Wer als zertifizierter Versender im Einzelfall im Sinn des § 24b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Gesetzes Alkoholerzeugnisse des steuerrechtlich freien Verkehrs ver-
senden will, hat die Erlaubnis im Voraus bei dem zuständigen Hauptzollamt unter An-
gabe von Menge und Art sowie des zertifizierten Empfängers der Alkoholerzeugnisse 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Das Hauptzollamt kann wei-
tere Angaben sowie Aufzeichnungen über die im Rahmen der Lieferung zu gewerbli-
chen Zwecken in andere Mitgliedstaaten versandten Alkoholerzeugnisse verlangen, 
wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforder-
lich erscheinen. Für die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte Menge, den angegebenen Empfänger so-
wie auf eine Beförderung und auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken ist. Eine 
Erlaubnis als zertifizierter Versender im Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt wer-
den, die Alkoholerzeugnisse versenden wollen, deren Beförderung nicht unter § 47 
(Beförderungen zu privaten Zwecken) oder unter § 50 (Versandhandel) fällt. 
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§ 48b 

Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 
und Vereinfachungen 

(1) Die Generalzolldirektion legt durch eine Verfahrensanweisung fest, unter wel-
chen Voraussetzungen und nach welchen Modalitäten Personen, die für Beförderun-
gen von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich freien Verkehrs das vereinfachte 
elektronische Verwaltungsdokument verwenden, mit den Zollbehörden elektronisch 
Nachrichten über das EDV-gestützte Beförderungs-und Kontrollsystem im Sinn des 
§ 24c Absatz 1 des Gesetzes austauschen. Weiter legt sie in der Verfahrensanweisung 
für den Fall, dass das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Ver-
fügung steht, die Voraussetzungen und Modalitäten für die Inanspruchnahme des Aus-
fallverfahrens fest. Im Übrigen gilt § 28. 

(2) Für häufig und regelmäßig stattfindende Beförderungen von Alkoholerzeugnis-
sen des steuerrechtlich freien Verkehrs kann das Bundesministerium der Finanzen mit 
weiteren von den Beförderungen betroffenen Mitgliedstaaten Vereinbarungen schlie-
ßen, um vereinfachte Verfahren festzulegen. Dabei können auch Ausnahmen für die 
verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektronischen Verwaltungsdoku-
ments vorgesehen werden. 

(3) Für die Beförderung von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs kann das zuständige Hauptzollamt auf Antrag und im Benehmen mit den zustän-
digen Steuerbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes Verfahren, 
auch unter Verzicht auf die verpflichtende Verwendung eines vereinfachten elektroni-
schen Verwaltungsdokuments zulassen. Die Zulassung erfolgt im Rahmen der jeweili-
gen Erlaubnis. 

§ 48c 

Erstellen des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 

(1) Sollen Alkoholerzeugnisse des steuerrechtlich freien Verkehrs nach den §§ 48 
bis 48g aus dem Steuergebiet 

1. in einen anderen Mitgliedstaat oder 

2. in das Steuergebiet, wenn die Beförderung durch das Gebiet eines anderen Mitglied-
staats erfolgt, 

befördert werden, hat der zertifizierte Versender dem zuständigen Hauptzollamt vor 
Beginn der Beförderung unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- und 
Kontrollsystems den Entwurf des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

(2) § 29 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Während der Beförderung ist der eindeutige Referenzcode mitzuführen und auf 
Anfrage zu jedem Zeitpunkt der Beförderung mitzuteilen. Dies gilt auch bei der Beför-
derung von Alkoholerzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten. In den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 2 ist ein Ausdruck des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments mitzuführen. 

(4) Der zertifizierte Versender hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
die Alkoholerzeugnisse unverändert vorzuführen. 
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(5) Das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt leitet im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 2 das vereinfachte elektronische Verwaltungsdokument an diesen 
weiter. Ein vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument, das von den zuständi-
gen Behörden eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurde, wird vom zuständigen 
Hauptzollamt an den zertifizierten Empfänger im Steuergebiet weitergeleitet. 

§ 48d 

Änderung des Bestimmungsorts bei Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments 

(1) Während der Beförderung der Alkoholerzeugnisse kann der zertifizierte Ver-
sender den Bestimmungsort in einen, von demselben zertifizierten Empfänger betrie-
benen Lieferort in demselben Mitgliedstaat oder in den Abgangsort ändern. Die Ände-
rung in den Abgangsort ist auch in den Fällen möglich, in denen der zertifizierte Emp-
fänger die Übernahme der Alkoholerzeugnisse ablehnt. 

(2) § 32 Absätze 2, 3 und 6 gelten entsprechend. Die elektronische Änderungs-
meldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

§ 48e 

Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments 

(1) Nach der Aufnahme der Alkoholerzeugnisse, auch von Teilmengen, an einem 
von der Erlaubnis nach § 48 umfassten Bestimmungsort hat der zertifizierte Empfänger 
dem zuständigen Hauptzollamt unter Verwendung des EDV-gestützten Beförderungs- 
und Kontrollsystems unverzüglich, spätestens jedoch fünf Werktage nach Beendigung 
der Beförderung, eine Eingangsmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
übermitteln. Das Verbringen oder Verbringenlassen von Alkoholerzeugnissen in das 
Steuergebiet, wenn diese nach § 24 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des 
Steuergebiets in Empfang genommen wurden, steht der Aufnahme nach Satz 1 gleich. 
Das Hauptzollamt kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag des Empfängers 
die Frist nach Satz 1 verlängern. 

(2) § 33 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der zertifizierte Empfänger hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts 
die Alkoholerzeugnisse unverändert vorzuführen. 

(4) Unbeschadet des § 51 gilt die Eingangsmeldung nach Absatz 1 als Nachweis, 
dass die Beförderung der Alkoholerzeugnisse beendet wurde. 

§ 48f 

Beförderung im Ausfallverfahren 

Steht das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem nicht zur Verfügung, 
gelten für das von den §§ 48c bis 48e abweichende Verfahren die §§ 36, 38 und 39 
entsprechend. In diesen Fällen sind Ausfalldokumente nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu verwenden. 
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§ 48g 

Ersatznachweise für die Beendigung der Beförderung 

(1) Liegt bei einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet kein 
Nachweis nach § 48e Absatz 4 oder § 48f in Verbindung mit § 39 Absatz 1 vor, bestä-
tigt das für den zertifizierten Empfänger zuständige Hauptzollamt durch einen Sichtver-
merk die Beendigung der Beförderung, wenn hinreichend belegt ist, dass die Alkoho-
lerzeugnisse den angegebenen Bestimmungsort erreicht haben (Ersatznachweis). 

(2) Ein Sichtvermerk der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats bei 
einer Beförderung aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat gilt, sofern er 
vom zuständigen Hauptzollamt akzeptiert wird, als hinreichender Nachweis dafür, dass 

1. der zertifizierte Empfänger die dort angefallene Verbrauchsteuer entrichtet hat, 

2. der zertifizierte Empfänger die Alkoholerzeugnisse in ein Steuerlager aufgenommen 
hat oder 

3. die Alkoholerzeugnisse von der Verbrauchsteuer befreit sind.“ 

44. § 49 wird aufgehoben. 

45. § 50 wird wie folgt gefasst: 

„§ 50 

Versandhandel 

(1) Wer als Versandhändler im Sinn des § 25 Absatz 1 des Gesetzes Alkoholer-
zeugnisse an Privatpersonen im Steuergebiet liefern will, hat die Erlaubnis im Voraus 
beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantra-
gen. 

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 gilt als unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sobald das 
Hauptzollamt schriftlich oder elektronisch die Unternehmensnummer mitteilt und der 
Versandhändler die erforderliche Sicherheit nach § 25 Absatz 2 des Gesetzes geleistet 
hat. § 7 Satz 2 und § 41 gelten entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicher-
heitsleistung verzichten, wenn Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden. 

(3) Beauftragt der Versandhändler einen Steuervertreter, hat er diesen vor der ers-
ten Lieferung mittels einer Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem 
für den Steuervertreter zuständigen Hauptzollamt zu benennen. Eines Antrags nach 
Absatz 1 bedarf es in diesem Fall nicht. Ist der Versandhändler bei Benennung des 
Steuervertreters bereits steuerlich in Erscheinung getreten, geht die Zuständigkeit auf 
das für den Steuervertreter zuständige Hauptzollamt über. 

(4) Der Steuervertreter hat vor Aufnahme seiner Tätigkeit für den Versandhändler 
die Erlaubnis beim zuständigen Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat er weitere Angaben zu ma-
chen oder Unterlagen vorzulegen, wenn diese zur Sicherung des Steueraufkommens 
oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 

(5) Das zuständige Hauptzollamt erteilt schriftlich oder elektronisch unter Wider-
rufsvorbehalt die Erlaubnis als Steuervertreter. Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Si-
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cherheit nach § 25 Absatz 2 des Gesetzes zu leisten. § 7 Satz 2 und § 41 gelten ent-
sprechend. Das Hauptzollamt kann auf die Sicherheitsleistung verzichten, wenn Steu-
erbelange dadurch nicht gefährdet werden. Die Erlaubnis kann mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen werden. Die Erlaubnis des 
Steuervertreters wird bei Erteilung auch dem Versandhändler schriftlich oder elektro-
nisch bekanntgegeben. Die Erlaubnis gilt damit auch für den Versandhändler als unter 
Widerrufsvorbehalt erteilt. 

(6) Das zuständige Hauptzollamt kann zu den Aufzeichnungen nach § 25 Absatz 2 
Satz 4 des Gesetzes Anordnungen treffen. Die Anzeige der Lieferung gilt mit dem An-
trag auf Erlaubnis nach Absatz 1 als abgegeben. Bei nicht nur gelegentlichen Lieferun-
gen nach § 25 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes steht die fristgerechte Abgabe der Steu-
eranmeldung der Anzeige gleich. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den Steuervertreter ent-
sprechend. 

(7) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend. Die Erlaubnis des Steuervertreters 
erlischt, wenn die Erlaubnis für den Versandhändler erlischt. Die nach Absatz 5 Satz 7 
als erteilt geltende Erlaubnis des Versandhändlers erlischt, wenn die für den Steuer-
vertreter erteilte Erlaubnis erlischt.“ 

46. § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 

Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Alkoholerzeugnissen des steuer-
rechtlich freien Verkehrs 

Für Fälle vollständiger Zerstörung oder unwiederbringlichen Gesamt- oder Teilver-
lusts von Alkoholerzeugnissen gelten § 11 Absatz 2 und § 42 entsprechend.“ 

47. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: 

„§ 51a 

Steueranmeldung, Kleinbetragsregelung 

(1) Die Steueranmeldung nach § 26b Absatz 1 bis 4 des Gesetzes ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

(2) § 44 Absatz 2 und § 45 gelten entsprechend.“ 

48. In § 52 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

49. In § 53 Absatz 3 wird nach dem Wort „vereinfachten“ das Wort „elektronischen“ einge-
fügt. 

50. § 54 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) In Satz 4 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

51. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Allgemein erlaubt ist auch die gewerbliche Verwendung von Rückständen 
der Alkoholrektifikation, die bezogen auf 100 Liter reinen Alkohol, mindestens 4 
Liter Fuselöl enthalten und die charakteristischen Geruchs- und Geschmacksstoffe 
von Rückständen der Alkoholrektifikation aufweisen für die in § 27 Absatz 1 Num-
mer 4 des Gesetzes genannten Zwecke.“ 

52. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 

„Die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung kann im Rahmen einer Erlaubnis als 
Steuerlagerinhaber erteilt werden, wenn mit dem Antrag die Unterlagen nach 
Satz 2 Nummer 1 und 2 vorgelegt werden.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „weitere Angaben zu machen“ die Wörter 
„oder Unterlagen vorzulegen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

53. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „befristet“ durch die Wörter „mit weiteren Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abgabenordnung versehen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die §§ 7a, 8 und 9 gelten entsprechend.“ 

54. In § 60 Absatz 2 Satz 4 wir das Wort „zuständige“ gestrichen. 

55. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Orten“ die Wörter „empfangen und“ einge-
fügt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Verlust“ durch die Wörter „Gesamt- oder Teilverlust“ 
ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und unversteuerten“ gestrichen und nach dem 
Wort „Alkoholerzeugnisse“ die Wörter „und Alkoholerzeugnisse, die sich in der 
steuerfreien Verwendung befinden,“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Verwender“ ein Komma eingefügt und die Wör-
ter „hat dem zuständigen Hauptzollamt im Voraus anzuzeigen, dass“ durch 
die Wörter „der im Rahmen seiner Erlaubnis“ ersetzt und die Wörter „beziehen 
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will“ durch die Wörter „verarbeiten will, hat dies im Voraus dem zuständigen 
Hauptzollamt anzuzeigen“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „die Verwendung“ durch die Wörter „den Verbleib“ 
ersetzt. 

56. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „nach § 44“ durch die Wörter „nach § 44 
Absatz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „zuständigen“ gestrichen. 

c) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) In den Fällen des § 29 Absatz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich der Nach-
weisführung die §§ 33 und 40 entsprechend. Die Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 3 
des Gesetzes beginnt mit der Bekanntgabe der Feststellung einer Unwirksamkeit 
gegenüber dem Steuerschuldner. 

(7) § 44 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

57. § 64 wird wie folgt gefasst: 

„§ 64 

Steuerentlastung bei der Beförderung von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs 

(1) In den Fällen des § 30 Absatz 1 des Gesetzes ist die Steuerentlastung mit einer 
Entlastungsanmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 
Diese kann einmal im Monat zusammengefasst für die Alkoholerzeugnisse, für die die 
Voraussetzungen für eine Entlastung vorliegen, beim zuständigen Hauptzollamt abge-
geben werden. In ihr sind alle für die Bemessung der Steuerentlastung erforderlichen 
Angaben zu machen und der Entlastungsbetrag selbst zu berechnen. Der Nachweis 
der Versteuerung im Steuergebiet ist der Entlastungsanmeldung beizufügen. 

(2) Mit der Entlastungsanmeldung ist ein Ausdruck der Eingangsmeldung des ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdokuments als Nachweis nach § 30 Absatz 2 
Nummer 1 des Gesetzes vorzulegen. Sofern die Eingangsmeldung mehrere Positio-
nen enthält, ist die Position, für die die Entlastung beantragt wird, zu benennen. Ein 
Ersatznachweis nach § 48g Absatz 2 kann als hinreichender Nachweis in den Fällen 
anerkannt werden, in denen keine Eingangsmeldung abgegeben wurde. In den Fällen 
des § 30 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Gesetzes ist der Versteuerungsnachweis des 
anderen Mitgliedstaats vorzulegen. Der Entlastungsberechtigte hat, sofern er die Alko-
holerzeugnisse nicht selbst versteuert hat, als Nachweis der Versteuerung im Steuer-
gebiet im Sinn des § 30 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes dem zuständigen Hauptzollamt 
eine Versteuerungsbestätigung des Herstellers oder Steuerschuldners oder anderen 
Verkäufers nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck vorzulegen. Der Entlastungsbe-
rechtigte hat bei der Beförderung von inländischem Alkohol zu Trinkzwecken durch 
eine Erklärung des Herstellers auch den Nachweis zu führen, dass der Alkohol keinen 
Abfindungsalkohol enthält. § 63 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Der Antrag auf Erlass oder Erstattung der Steuer nach § 30 Absatz 3 des Ge-
setzes ist mit einer Entlastungsanmeldung nach Absatz 1 Satz 1 bei dem Hauptzollamt 
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zu stellen, das die Steuer nach § 26a Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes erhoben hat. 
Dem Antrag ist der Versteuerungsnachweis des anderen Mitgliedstaats beizufügen. 

(4) § 44 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

58. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 und in Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „zuständige“ gestrichen. 

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Das zuständige Hauptzollamt überprüft regelmäßig, ob die Verpflichtungen 
aus Absatz 4, Absatz 5 Satz 3 und 4 und Absatz 6 erfüllt werden. Überprüfungs-
maßnahmen sind in der Regel spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungs-
maßnahme folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbe-
zogene Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

59. In § 68 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 wird jeweils das Wort „zuständige“ gestri-
chen. 

60. § 70 wird aufgehoben. 

61. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 381 Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen 

a) § 8 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 oder 
2, jeweils auch in Verbindung mit § 16 Absatz 6, § 17 Absatz 6, § 20 Ab-
satz 4, § 26 Absatz 3 Satz 3 oder 4, § 48 Absatz 7, § 50 Absatz 6 Satz 1 
oder § 59 Absatz 4, 

b) § 8 Absatz 5, auch in Verbindung mit § 16 Absatz 6, § 17 Absatz 6, § 21 
Absatz 2, § 48 Absatz 7, § 48a Absatz 7, § 50 Absatz 6 Satz 1 oder § 59 
Absatz 4, 

c) § 11 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 61 Absatz 1 Satz 4, § 48 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 3, § 48a 
Absatz 4 oder Absatz 5 Satz 3, 

d) § 12 Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit § 61 Absatz 3 Satz 2, 

e) § 36 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 38 Absatz 4, oder § 48f in 
Verbindung mit § 36 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 38 Ab-
satz 4, 

f) § 42 Absatz 2 oder 3, § 59 Absatz 2 Satz 2, § 61 Absatz 2 Satz 2, § 65 Ab-
satz 2 oder Absatz 6 oder 

e) § 14 Absatz 4 

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 
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2. entgegen 

a) § 9 Absatz 6 Satz 2, auch in Verbindung mit § 59 Absatz 4, 

b) § 12 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Absatz 2 Satz 2, § 46 Satz 1 oder § 62 Ab-
satz 2, 

c) § 44 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 18 Absatz 6 Satz 4 oder § 51a 
Satz 1 oder 

d) § 65 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 

eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig abgibt, 

3. entgegen 

a) § 10 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder 2 oder Absatz 3 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 60 Absatz 2 Satz 5, § 63 Absatz 1 Satz 2 oder § 63 Ab-
satz 2 Satz 2, 

b) § 13 Absatz 4 Satz 3, § 14 Absatz 3 Satz 1, § 16 Absatz 5 Satz 1 oder 4 
oder 

c) § 17 Absatz 5 Satz 1 oder 3, § 22 Absatz 1 Satz 1, § 48 Absatz 6 Satz 1, 
§ 48 Absatz 6 Satz 3, § 48a Absatz 6 Satz 1, § 48a Absatz 6 Satz 3, § 50 
Absatz 4 Satz 1, § 60 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, § 61 Ab-
satz 2 Satz 3 oder § 65 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 
Satz 4, 

ein Belegheft, ein Lagerbuch, eine Aufzeichnung oder ein Verwendungsbuch nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig führt, 

4. entgegen § 28 Satz 5 und Ziffer 2 Absatz 4 der Verfahrensanweisung EMCS in 
der jeweils geltenden Fassung oder § 48b Absatz 1 in Verbindung mit § 28 
Satz 5 und Ziffer 2 Absatz 4 der Verfahrensanweisung EMCS in der jeweils 
geltenden Fassung die in den EMCS-Teilnehmerinfos veröffentlichten Rege-
lungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig umsetzt oder 
die EMCS-Software nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
aktualisiert, 

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Absatz 2 zuwiderhandelt, 

6. entgegen § 29 Absatz 1, § 29 Absatz 3 Satz 1, § 31 Absatz 2, § 32 Absatz 2, 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, § 36 Absatz 3 Satz 3 oder Ab-
satz 5 Satz 1, § 37 Absatz 3 Satz 1, § 38 Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 3 
Satz 1, § 39 Absatz 3 Satz 1, § 48c Absatz 1, § 48c Absatz 3, § 48d Absatz 2, 
auch in Verbindung mit § 48f oder § 48e Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 48f eine Übermittlung oder Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

7. entgegen § 29 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 30 
Satz 1, § 35 Absatz 2 Satz 3, § 36 Absatz 3 Satz 4, § 48c Absatz 3 oder § 53 
Absatz 3 den eindeutigen Referenzcode, einen Ausdruck oder eine Ausferti-
gung nicht vorlegt oder nicht mitführt, 
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8. entgegen § 29 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 36 Absatz 4 Satz 3, 
entgegen § 33 Absatz 4, § 35 Absatz 6 Satz 1, § 48c Absatz 4, § 48e Absatz 3 
oder § 63 Absatz 5 Satz 2 ein Alkoholerzeugnis nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vorführt, 

9. entgegen § 35 Absatz 2 Satz 1, § 36 Absatz 3 Satz 1, § 37 Absatz 2 Satz 1 oder 
§ 38 Absatz 2 Satz 1, jeweils in Verbindung mit Absatz 1, § 39 Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1, § 48f in Verbindung mit § 36 Absatz 3 
Satz 1, § 38 Absatz 2 Satz 1 oder § 39 Absatz 2 Satz 1 ein Dokument nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig ausfertigt, 

10. entgegen § 29 Absatz 3 Satz 2, § 29 Absatz 3 Satz 3, § 35 Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 4 Satz 2, § 36 Absatz 3 Satz 3 oder Absatz 4 Satz 2 oder Ab-
satz 4a Satz 2, auch in Verbindung mit § 38 Absatz 4, § 38 Absatz 2 Satz 3 
oder § 39 Absatz 1 Satz 1 oder §48f, auch in Verbindung mit § 36 Absatz 3 
Satz 3 oder Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit § 38 Absatz 4, § 38 Ab-
satz 2 Satz 3 oder § 39 Absatz 1 Satz 1 eine Ausfertigung oder ein Dokument 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

11. entgegen § 35 Absatz 3 Satz 3 oder Absatz 4 Satz 4 einen Rückschein oder 
eine Sammelanmeldung nicht oder nicht rechtzeitig zurücksendet, 

12. entgegen § 36 Absatz 2 Satz 1, § 37 Absatz 2 Satz 3, § 38 Absatz 2 Satz 4 
§ 38 Absatz 4 oder § 48f in Verbindung mit § 36 Absatz 2 Satz 1, § 38 Ab-
satz 2 Satz 4 oder § 38 Absatz 4 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt, 

13. entgegen § 36 Absatz 7 Satz 1 oder 2 oder § 38 Absatz 2 Satz 5 oder § 48f in 
Verbindung mit § 36 Absatz 7 Satz 1 oder 2 oder § 38 Absatz 2 Satz 5 eine 
Eintragung oder einen Vermerk nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt oder 

14. entgegen § 59 Absatz 2 Satz 1 einen Erlaubnisschein nicht oder nicht recht-
zeitig zurückgibt.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 35 Absatz 8 Satz 1 oder Absatz 9 Satz 2“ durch 
die Wörter „§ 35 Absatz 8 Satz 5 oder Absatz 9 Satz 6“ ersetzt und vor dem Wort 
„beigibt“ die Wörter „mitführt oder“ eingefügt. 

62. § 78 wird wie folgt gefasst: 

„§ 78 

Übergangsvorschriften 

Für Beförderungen von Alkoholerzeugnissen des steuerrechtlich freien Verkehrs 
mit einem vereinfachten Begleitdokument aus anderen, in andere oder über andere 
Mitgliedstaaten, die vor dem 13. Februar 2023 begonnen worden sind, ist diese Ver-
ordnung in der bis zum 12. Februar 2023 geltenden getroffenen Regelungen und er-
teilten Erlaubnisse bis zum 31. Dezember 2023 fort.“ 
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Artikel 6 

Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung 

Die Stromsteuer-Durchführungsverordnung vom 31. Mai 2000 (BGBl. I S. 794), die zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 14. August 2020 (BGBl. I S. 1960) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 Anmeldung der Steuer und Überprüfung“. 

c) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

d) Nach § 17e wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 9d des Gesetzes“. 

e) Nach der Zwischenüberschrift wird folgende Angabe zu § 17f eingefügt: 

„§ 17f Steuerentlastung für ausländische Streitkräfte und Hauptquartiere (NATO)“. 

f) Nach § 17f wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 9e des Gesetzes“. 

g) Nach der Zwischenüberschrift wird folgende Angabe zu § 17g eingefügt: 

„§ 17g Steuerentlastung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP)“. 

2. In § 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „dieser Verordnung“ die Wörter „oder in der 
Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung“ eingefügt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Neben der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Erlaubnis überprüft 
das Hauptzollamt regelmäßig, ob die Bedingungen und Voraussetzungen, die der 
Inhaber der Erlaubnis erfüllen muss, weiter vorliegen. Überprüfungsmaßnahmen 



 - 138 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

sind spätestens im dritten auf die letzte Überprüfungsmaßnahme oder die Neuer-
teilung folgenden Kalenderjahr durchzuführen, sofern keine frühere anlassbezo-
gene Überprüfungsmaßnahme erforderlich ist.“ 

4. In § 4 Absatz 6 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 5 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Anmeldung der Steuer und Überprüfung“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„Das Hauptzollamt bestimmt risikoorientiert Art und Umfang der Überprüfung 
der Steueranmeldung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. So-
fern erforderlich nimmt es eine vertiefte und umfassende Überprüfung der Steuer-
anmeldung vor. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflichtige wei-
tere Angaben zu machen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen.“ 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 

Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis“. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) § 3 Absatz 2a gilt entsprechend.“ 

7. § 13a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) § 3 Absatz 2a gilt entsprechend.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „§ 4 Absatz 2 bis 4“ die Wörter „und 
§ 5 Absatz 2“ eingefügt. 

8. Nach § 17e wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 9d des Gesetzes“. 

9. Nach der Zwischenüberschrift wird folgender § 17f eingefügt: 
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„§ 17f 

Steuerentlastung für ausländische Streitkräfte und Hauptquartiere (NATO) 

(1) Die Steuerentlastung ist bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzoll-
amt mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für den Strom zu 
beantragen, der innerhalb eines Entlastungsabschnitts geleistet oder zur Erzeugung 
der gelieferten Wärme unmittelbar eingesetzt worden ist. Der Antragsteller hat in der 
Anmeldung alle Angaben zu machen, die für die Bemessung der Steuerentlastung er-
forderlich sind, und die Steuerentlastung selbst zu berechnen. Die Steuerentlastung 
wird nur gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum 31. Dezember des Jahres, das 
auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom geleistet worden ist, beim Hauptzollamt 
gestellt wird. 

(2) Entlastungsabschnitt ist das Kalenderjahr. Hiervon abweichend können Antrag-
steller das Kalenderhalbjahr, das Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat als Ent-
lastungsabschnitt wählen, sofern der Entlastungsbetrag bereits im jeweils ersten ge-
wählten Entlastungsabschnitt eines Kalenderjahres mindestens 10 000 Euro beträgt. 

(3) Dem Antrag sind die Abwicklungsscheine nach § 73 Absatz 1 Nummer 1 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung beizufügen. Das Hauptzollamt kann auf Ab-
wicklungsscheine verzichten, wenn die vorgeschriebenen Angaben anderen Belegen 
und den Aufzeichnungen des Antragstellers eindeutig und leicht nachprüfbar zu ent-
nehmen sind. 

(4) Der Antragsteller hat einen buchmäßigen Nachweis zu führen, dem für jede 
Leistung im Entlastungsabschnitt die Menge, die Herkunft und der Bezieher des Stroms 
bzw. der daraus erzeugten Wärme zu entnehmen sein müssen.“ 

10. Nach § 17f wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„Zu § 9e des Gesetzes“. 

11. Nach der Zwischenüberschrift wird folgender § 17g eingefügt: 

„§ 17g 

Steuerentlastung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (GSVP) 

(1) Die Steuerentlastung ist bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzoll-
amt mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für den Strom zu 
beantragen, der innerhalb eines Entlastungsabschnitts geleistet worden ist. Der An-
tragsteller hat in der Anmeldung alle Angaben zu machen, die für die Bemessung der 
Steuerentlastung erforderlich sind, und die Steuerentlastung selbst zu berechnen. Die 
Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum 31. Dezember 
des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom geleistet worden ist, beim 
Hauptzollamt gestellt wird. 

(2) Entlastungsabschnitt ist das Kalenderjahr. Hiervon abweichend können Antrag-
steller das Kalenderhalbjahr, das Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat als Ent-
lastungsabschnitt wählen, sofern der Entlastungsbetrag bereits im jeweils ersten ge-
wählten Entlastungsabschnitt eines Kalenderjahres mindestens 10 000 Euro beträgt. 
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(3) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die den zeitlichen und räumlichen 
Umfang der begünstigten Maßnahme der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik sowie die vom Antragsteller geleistete Strommenge belegen. Das Haupt-
zollamt kann weitere Unterlagen anfordern, sofern dies zur Beurteilung der Steuerbe-
günstigung erforderlich ist. 

(4) Der Antragsteller hat einen buchmäßigen Nachweis zu führen, dem für jede 
Leistung im Entlastungsabschnitt die Menge, die Herkunft und der Bezieher des Stroms 
zu entnehmen sein müssen. 

(5) Strom, der für zivile Missionen im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik geleistet wird, ist nur dann entlastungsfähig, wenn 
er durch das zivile Begleitpersonal von Streitkräften entnommen wird. Dieses muss 
Aufgaben ausführen, die unmittelbar mit einer Verteidigungsanstrengung im Zusam-
menhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik außerhalb ihres 
Mitgliedstaates zusammenhängen. Aufgaben, zu deren Erfüllung ausschließlich Zivil-
personal oder zivile Fähigkeiten eingesetzt werden, sind nicht als Verteidigungsan-
strengungen zu betrachten.“ 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 13. Februar 2023 in 
Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe d, Nummer 4 bis 19, Num-
mer 12, Nummer 13, Nummer 14 Buchstabe a bis c, Buchstabe d Doppelbuchstabe bb und 
Buchstabe e, Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b, Nummer 20 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und Buchstabe d, 
Nummer 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und Buchstabe b, Nummer 22, Nummer 23 
Buchstabe b bis d und Buchstabe f, Nummer 24, Nummer 26 Buchstabe d, Nummer 29 
Buchstabe a, Nummer 32, Nummer 33, Nummer 35 Buchstabe a und Buchstabe c, Num-
mer 40 bis 44 und Nummer 45 Buchstabe a und Buchstabe b, Artikel 2 Nummer 1 Buch-
stabe b, Nummer 2 Buchstabe e, Nummer 4 bis 11, Nummer 12 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe bb, Nummer 13, Nummer 15, Nummer 16 Buchstabe a bis c, Buchstabe d Doppel-
buchstabe bb und Buchstabe e, Nummer 17 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe 
b und Buchstabe c, Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe d, Num-
mer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und Buchstabe b, Nummer 24, Nummer 25 Buch-
stabe b bis d und Buchstabe f, Nummer 26, Nummer 28 Buchstabe b, Nummer 31 Buch-
stabe b, Nummer 32, Nummer 36 Buchstabe b, Nummer 45, Nummer 46, Nummer 48 
Buchstabe a, Nummer 53 Buchstabe b, Nummer 56, Nummer 58 und Nummer 59, Artikel 
3 Nummer 1 bis 12, Nummer 13 Buchstabe a und Buchstabe b und Nummer 14 bis 31, 
Artikel 4 Nummer 1 Buchstaben a bis d, Nummer 1 Buchstaben s bis z, Nummer 1 Doppel-
buchstabe aa, Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 bis 5, Nummer 7 bis 17, Nummer 19 
Buchstabe b, Nummer 20, Nummer 21 Buchstabe b bis d und f, Nummer 47 bis 51, Nummer 
52 Buchstabe b, Nummer 53 bis 56, Nummer 58 bis 60, Nummer 62, Nummer 64, Artikel 5 
Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe h Doppelbuchstabe aa und Doppelbuch-
stabe bb, Nummer 3 bis 8, Nummer 9 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, Buchstabe c Dop-
pelbuchstabe aa bis cc, Nummer 10 bis 12, Nummer 14, Nummer 15 Buchstabe a bis c, 
Buchstabe d Doppelbuchstabe bb und Buchstabe e, Nummer 16 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb, Buchstabe b und Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 18 bis 20, Nummer 
22, Nummer 25 Buchstabe d, Nummer 28 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe b 
und Buchstabe e, Nummer 29 Buchstabe c, Nummer 30, Nummer 31 Buchstabe b bis d 
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und Buchstabe f, Nummer 32, Nummer 34 Buchstabe b, Nummer 36, Nummer 39, Nummer 
40, Nummer 41 Buchstabe b, Nummer 48, Nummer 50, Nummer 52 bis 54, Nummer 56 
Buchstabe a und Buchstabe b, Nummer 58 und Nummer 59 und Artikel 6 Nummer 1 Buch-
stabe a bis c, Nummer 2 bis 7 treten am 1. Juli 2021 in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe d und Buchstabe u, Nummer 14, Nummer 52 Buch-
stabe b und Nummer 57 sowie Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe c, Nummer 13, Nummer 17, 
Nummer 21, Nummer 23 und Nummer 51 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(4) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe e, Nummer 15 Buchstabe c und Nummer 30, Artikel 
2 Nummer 17 Buchstabe c, Artikel 3 Nummer 13 c, Artikel 4 Nummer 1 Doppelbuchstabe 
bb bis gg, Nummer 22, Nummer 65 bis 70, Artikel 5 Nummer 16 Buchstabe c und Artikel 6 
Nummer 1 Buchstabe d bis g, Nummer 8 bis 11 treten am 1. Juli 2022 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Verbrauchsteuerverordnungen konkretisieren bereichsspezifisch die Verbrauchsteuer-
gesetze. Durch das 7. Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen wurden mit Aus-
nahme des Biersteuergesetzes alle Verbrauchsteuergesetze geändert. Anlass war im We-
sentlichen die Umsetzung der Richtlinie 2020/262 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur 
Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems (Neufassung) (ABl. L 58 vom 27. 
Februar 2020, S. 4-42) – im Weiteren Systemrichtlinie – sowie der Richtlinie (EU) 
2020/1151 des Rates vom 29. Juli 2020 zur Änderung der Richtlinie 92/83/EWG zur Har-
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (Abl. 
L 256 vom 5. August 2020, S 1-9) - im Weiteren Alkoholstrukturrichtlinie - in nationales 
Recht. 

Darüber hinaus wurden in den Verbrauchsteuergesetzen folgende Änderungen vorgenom-
men, für die ein rechtlicher oder praktischer Handlungsbedarf bestand und die Erleichte-
rungen für die Wirtschaft bringen. 

Bei geringfügigen Verfahrensabweichungen im Rahmen des Steueraussetzungsverfahrens 
wurde bei weiteren Verbrauchsteuerarten die Möglichkeit geschaffen, eine entstandene 
Steuer zu erstatten bzw. zu erlassen. 

Des Weiteren wurde ein Steuerbefreiungstatbestand für wissenschaftliche Versuche und 
Untersuchungen auch außerhalb des Steuerlagers aus dem Tabaksteuerrecht auf die übri-
gen Genussmittelsteuern übertragen. 

Im Energiesteuergesetz wurde die Fiktion, dass keine Energiesteuer entsteht, wenn nach-
gewiesen wird, dass ein Energieerzeugnis in einen anderen Mitgliedstaat verbracht wurde, 
aufgenommen und so die Wirtschaft entlastet. Um die missbräuchliche Verwendung von 
steuerfreien Energieerzeugnissen als Kraftstoff oder Heizstoff zu verhindern, wurde zusätz-
lich eine Regelung zur Steuerentstehung für den Fall eingefügt, dass der Verbleib der Ener-
gieerzeugnisse nicht nachgewiesen werden kann. Die bisher in der Energiesteuerverord-
nung verortete Steuerentlastung für NATO-Streitkräfte wurden aus rechtssystematischen 
Gründen als Anspruchsnorm in das Energiesteuergesetz überführt. Parallel wurde die Steu-
erentlastung für NATO-Streitkräfte auch in das Stromsteuergesetz aufgenommen. 

Als Folge dieser Gesetzesänderungen sowie in Umsetzung der verbrauchsteuerrechtlichen 
Richtlinien der Europäischen Union müssen durch den Verordnungsentwurf die Ver-
brauchsteuerverordnungen geändert werden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Die Systemrichtlinie regelt das Verfahren zur Besteuerung, Beförderung und Lagerung von 
Tabakwaren, Alkohol und alkoholischen Getränken sowie von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom. Wesentliche Neuerung der Systemrichtlinie sind Regelungen zur Ab-
wicklung von Beförderungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren im steuerrechtlich freien 
Verkehr über das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuer-
pflichtige Waren – Excise Movement and Control System (EMCS). Bislang fanden diese 
Beförderungen auf Grundlage von Begleitdokumenten in Papierform statt. Ferner entfällt 
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aufgrund einer Änderung in der Systemrichtlinie die gesetzliche Pflicht für Versandhändler 
in anderen Mitgliedstaaten, einen Steuervertreter im Inland zu benennen. 

Die Verbrauchsteuerverordnungen präzisieren die vorgenommenen Änderungen in den 
Verbrauchsteuergesetzen, die aufgrund der Umsetzung der Systemrichtlinie erfolgten. An-
knüpfend an die Gesetze treffen sie Regelungen zur Beförderung von verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs in, durch oder aus anderen Mitglied-
staaten unter Nutzung von EMCS. Zudem wird der verfahrensrechtliche Rahmen vorgege-
ben, der gelten soll, falls EMCS aus technischen Gründen nicht zur Verfügung steht (Aus-
fallverfahren). Die Vorgaben für Versandhändler in anderen Mitgliedstaaten werden in den 
Verbrauchsteuerverordnungen gleichfalls präzisiert. Aus Gründen der Verwaltungsökono-
mie und zur Förderung des grenzüberschreitenden Handels werden dabei Ausnahmen zu 
regelmäßigen Mitwirkungspflichten, wie beispielsweise der Anzeige jeder Lieferung oder 
der Leistung einer Sicherheit im Einzelfall, zugelassen. 

Aufgrund der Systemrichtlinie sind die Regelungen zu Beförderungen von Wein in, durch 
oder aus anderen Mitgliedstaaten umfassend zu überarbeiten. Wein ist Gegenstand des 
europäischen Verbrauchsteuerrechts und unterliegt insofern der Harmonisierung. Im Ge-
gensatz zu anderen Mitgliedstaaten belastet Deutschland Wein indessen nicht mit einer 
Verbrauchsteuer. Die Systemrichtlinie ordnet an, dass Beförderungen von Wein im steuer-
rechtlich freien Verkehr ab dem 13. Februar 2023 über EMCS abgewickelt werden müssen. 
Aus diesem Grund werden Lieferungen von Wein des steuerrechtlichen freien Verkehrs in 
oder aus anderen Mitgliedstaaten ab diesem Zeitpunkt nur von einem zertifizierten Versen-
der zu einem zertifizierten Empfänger zulässig sein. Entsprechend der Vorgaben aus der 
Systemrichtlinie bedürfen zertifizierte Empfänger und zertifizierte Versender einer Erlaubnis 
des Hauptzollamts. 

Die Alkoholstrukturrichtlinie regelt die Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern 
auf Alkohol und alkoholische Getränke. Durch die Alkoholstrukturrichtlinie wird unionsweit 
ein Zertifizierungssystem für rechtlich und wirtschaftlich unabhängige (Klein-)Produzenten 
zur Inanspruchnahme eines ermäßigten Steuersatzes in einem anderen Mitgliedstaat ein-
geführt. Die Alkoholsteuerverordnung und die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteu-
erverordnung sollen künftig bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Hauptzolläm-
ter solche Bescheinigungen auszustellen haben. Zudem wird in diesem Zusammenhang 
geregelt, unter welchen Voraussetzungen auch kleine nationale Hersteller von Wein sich 
ihren Status bescheinigen lassen können, um in den Genuss von Steuerermäßigungen in 
anderen Mitgliedstaaten zu kommen. 

Neben den Regelungen, die als Folge von Änderungen in den Verbrauchsteuergesetzen 
oder der Umsetzung von Systemrichtlinie und Alkoholstrukturrichtlinie in den Ver-
brauchsteuerverordnungen anzupassen oder zu ergänzen sind, sollen auch zusätzliche Än-
derungen vorgenommen werden, für die ein rechtlicher oder praktischer Handlungsbedarf 
besteht: 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus wird in den Verbrauchsteuerverordnungen des Ge-
nussmittelbereichs in verschiedenen Antragsverfahren die Verpflichtung gestrichen, obliga-
torisch einen aktuellen Auszug aus dem Handels- oder dem Genossenschaftsregister ein-
zureichen, gestrichen. 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung des Steueraufkommens wird in den 
Verordnungen kodifiziert, dass die Hauptzollämter dazu angehalten sind, erteilte verbrauch-
steuerrechtliche Erlaubnisse regelmäßig auf das Fortbestehen der Erteilungsvoraussetzun-
gen zu prüfen. Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des 
IT-Verfahrens MoeVe von elementarer Bedeutung. Zudem erfolgt aus den gleichen Grün-
den die Aufnahme der Prüfung der eingehenden Steueranmeldungen durch die Hauptzoll-
ämter unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung zu intensivieren. 
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Zur Entlastung der Wirtschaft entfällt die zwingende Rechtsfolge im Anwendungsbereich 
der Genussmittelsteuern, dass verbrauchsteuerrechtliche Erlaubnissen erlöschen, sofern 
die Verlegung eines Betriebssitzes nicht fristgemäß angezeigt wird. 

Zur Klarstellung wird in den Verbrauchsteuerverordnungen des Genussmittelbereichs auf-
genommen, dass der verbrauchsteuerrechtliche Begriff des Eigenbedarfs eine Weitergabe 
der verbrauchsteuerpflichtigen Ware nach dem Verbringen in das Steuergebiet an Dritte, 
auch wenn sie unentgeltlich erfolgt, nicht umfasst. 

Durch eine Änderung der Alkoholsteuerverordnung wird für Stoffbesitzer die grundsätzliche 
Möglichkeit eröffnet, die Stoffbesitzeigenschaft wiederzuerlangen, auch wenn diese nach 
einem Verlust wegen eines Gesetzesverstoßes verloren gegangen ist. 

Der Übergang eines landwirtschaftlichen Betriebs mit Abfindungsbrennerei wird durch eine 
Anpassung in der Alkoholsteuerverordnung erleichtert. 

Die amtlich festgesetzten Ausbeutesätze sollen regelmäßig evaluiert und aktuell gehalten 
werden. Unter anderem durch Kontrollbrände soll die übliche Alkoholausbeute aus den ver-
schiedenen, zugelassenen Rohstoffe überprüft werden. Für diese Aufgabe der Bundesfi-
nanzverwaltung wird in der Alkoholsteuerverordnung eine Ermächtigungsgrundlage ge-
schaffen.  

Zur Vereinheitlichung der verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen im Genussmittelbreich 
wird die Herstellung von Schaumwein außerhalb eines Steuerlagers erlaubnispflichtig. 

Zum Bürokratieabbau wird bei der Besteuerung von Genussmitteln der sogenannte Entlas-
tungsabschnitt gestrichen. Bislang ist im Grundsatz vorgesehen, dass Wirtschaftsunterneh-
men Entlastungsanmeldungen zur Beantragung von Steuerentlastungen nach der Beförde-
rung der verbrauchsteuerpflichtigen Waren in einen anderen Mitgliedstaat nur kalendervier-
teljährlich abgeben können. Künftig können Entlastungsanmeldungen ohne bürokratische 
Hemmnisse monatlich abgegeben werden. 

In den letzten Jahren war zu beobachten, dass die illegale Herstellung und der Handel mit 
unversteuertem Wasserpfeifentabak vermehrt zum Betätigungsfeld der organisierten Krimi-
nalität wurden. Daher wird zur Stärkung der Steueraufsicht sowie zur Unterstützung der 
Bekämpfung der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung die Größe von Kleinverkaufspa-
ckungen von Wasserpfeifentabak auf 25 Gramm begrenzt, um so die Größe der Verpa-
ckungen den einzelnen Konsumeinheiten anzunähern. 

In der Energiesteuerverordnung wird für die Kennzeichnung von Energieerzeugnissen eine 
vereinfachende Regelung für Unterschreitungen des vorgeschriebenen Gehaltes an Kenn-
zeichnungsstoffen (analog zu der bereits bestehenden Regelung bei Überschreitungen) so-
wie Regelungen zum Erlöschen von Zulassungen und Bewilligungen von Kennzeichnungs-
einrichtungen und -betrieben aufgenommen. 

III. Alternativen 

Die Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union ist grundsätzlich zwingend. Auf 
Grund der inhaltlichen Ausgestaltung der Richtlinien bestehen bei einzelnen Regelungen 
Handlungsoptionen, wie die Richtlinienumsetzung erfolgt. Beispielsweise stellt die System-
richtlinie in Artikel 44 den Mitgliedstaaten frei, Versandhändlern in anderen Mitgliedstaaten 
die Benennung eines Beauftragten im Steuergebiet optional anzubieten. In dem Siebten 
Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen ist für alle Verbrauchsteuergesetze 
vorgesehen, diese Handlungsoption umzusetzen, um Versandhändlern in anderen Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit zu eröffnen, das Besteuerungsverfahren durch einen Vertreter 
im Steuergebiet vereinfacht abzuwickeln. Insofern werden hierzu auch in allen Ver-
brauchsteuerverordnungen ergänzende Regelungen getroffen. 
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IV. Regelungskompetenz 

Die Regelungskompetenz folgt gemäß Artikel 80 Absatz1 Satz 1 Grundgesetz aus den Ver-
ordnungsermächtigungen in den einzelnen Verbrauchsteuergesetzen.  

Eine Beteiligung des Bundesrates ist nicht erforderlich. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die Systemrichtlinie und die Alkoholstrukturrichtlinie sind nach den unionsrechtlichen Vor-
gaben zulässig. Die Richtlinien wurden auf der Grundlage des Artikels 113 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erlassen, um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts in Bezug auf verbrauchsteuerpflichtige Waren zu gewähr-
leisten. Beide Richtlinien werfen keine Probleme hinsichtlich der Subsidiarität auf. 

Der Verordnungsentwurf dient der Umsetzung der System- und der Alkoholstrukturrichtlinie 
und konkretisiert die entsprechenden Regelungen in den Verbrauchgesetzen. 

VI. Regelungsfolgen 

Die Verordnung regelt für Verwaltung und Beteiligte im Interesse der erforderlichen Rechts-
sicherheit und Praktikabilität die erforderlichen Details bei der Umsetzung des Tabaksteu-
ergesetzes, des Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetzes, des Kaffeesteuer-
gesetzes, des Energiesteuergesetzes, des Alkoholsteuergesetzes sowie des Stromsteuer-
gesetzes. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Mit dem Verordnungsentwurf werden gesetzliche Regelungen zur Verwaltungsvereinfa-
chung insbesondere durch die elektronische Abwicklung der Beförderung von verbrauch-
steuerpflichtigen Waren im steuerrechtlich freien Verkehr konkretisiert. 

Darüber hinaus umfasst der Verordnungsentwurf weitere Maßnahmen zur Rechts- und Ver-
waltungsvereinfachung. Insbesondere werden Vorlagepflichten im Verfahren auf Erteilung 
von verbrauchsteuerrechtlichen Erlaubnisse im Anwendungsbereich der Genussmittelbe-
steuerung aufgehoben. Zudem wird den Hauptzollämtern die Möglichkeit gegeben, durch 
Einzelfallentscheidung die gesetzlich vorgesehenen, verfahrensrechtlichen Mitwirkungs-
pflichten von Versandhändler mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten zu reduzieren. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung 
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Syste-
matik an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) der Vereinten Nationen orientieren. Die Verordnung dient der nachhaltigen Entwick-
lung, da es die europäischen Regelungen zur Herstellung, Besteuerung und Überwachung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren umsetzt und sicherstellt. 

Die Verordnung steht in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes-
regierung (Aktualisierung 2021) und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele. 

Im Einzelnen trägt die Verordnung wie folgt zur Verwirklichung der Schlüsselindikatoren der 
globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie der Prinzipien einer nachhaltigen Entwick-
lung als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei: 
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- zu SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen (Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.): Mit der Verordnung werden verfah-
rensrechtliche Vorgaben bei der Herstellung und Beförderung von verbrauchsteuerpflichti-
gen Genussmitteln wie beispielsweise Tabakwaren und Alkoholerzeugnisse weiter konkre-
tisiert. Dadurch wird unterstützt, dass diese Genussmittel außerhalb der steuerlichen Über-
wachung keinen Marktzugang finden. Damit wird die Bevölkerung vor besonders gesund-
heitsgefährdenden Genussmittelkonsum geschützt (zum Beispiel illegal hergestellte Tabak-
waren oder Schwarzbrände). 

- zu SDG 4 Hochwertige Bildung (Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung ge-
währleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern): Durch die wei-
tere verfahrensrechtliche Ausgestaltung eines Steuerbefreiungstatbestandes für die Ver-
wendung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren zu Untersuchungs- und Forschungszwe-
cken werden Wissenschaft und Forschung gefördert. 

- zu SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und moderner Energie für alle sichern), Indikatorenbereich 7.1.a Ressourcenscho-
nung: Das Regelungsvorhaben hat Auswirkungen auf den Bereich Ressourcenschonung 
der Nachhaltigkeitsstrategie, indem die Beförderung von verbrauchssteuerpflichtigen Wa-
ren im steuerrechtlich freien Verkehr künftig innerhalb der Europäischen Union ausschließ-
lich elektronisch abgewickelt wird. Damit entfallen die bisher vorgeschriebenen Begleitdo-
kumente für alle Transporte in den Bereichen Energieprodukte, Alkoholerzeugnis-se, Ta-
bakwaren. 

- zu SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (Dauerhaftes, inklusives 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwür-
dige Arbeit für alle fördern), Indikatorenbereich 8.2.a Staatsverschuldung: Das Reglungs-
vorhaben bewirkt in Kombination mit den Regelungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen eine verbesserte Überwachung von verbrauchsteuerpflichti-
gen Waren und trägt insofern zur Sicherung der Staatseinnahmen bei. 

- zu SDG 10 Weniger Ungleichheiten (Ungleichheit in und zwischen Staaten verringern): 
Mit dem Regelungsvorhaben wird der innergemeinschaftliche Warenverkehr von ver-
brauchsteuerpflichtigen Gütern innerhalb der Europäischen Union weitergehend harmoni-
siert. Die Regelungen tragen daher dazu bei, wirtschaftliche Ungleichheiten in der Europä-
ischen Union zu reduzieren. 

- zu SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (Friedliche und inklusive Ge-
sellschaften für nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermög-
lichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen), Indikatorenbereich 16.1 Kriminalität: Mit dem Regelungsvorhaben wird die 
Überwachung des Warenverkehrs verbessert. Dies führt zu einer effektiven Kontrolle der 
Warenbewegungen durch die Bundeszollverwaltung und sichert ein hohes Maß an Steuer-
gerechtigkeit. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bei der Zollverwaltung entstehen durch die Verordnung folgende Haushaltsmittelbedarfe im 
Einzelplan 08: 

Kapitel 
HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 

Titel in T€ 

              

0813 Tit. 422 01 

78 156 156 156 156 

  191 382 382 382 

    1.536 3.073 3.073 



 - 147 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

Summe 422 01 78 347 2.075 3.612 3.611 

Tit. 511 01 

25 50 50 50 50 

  66 133 133 133 

    456 911 911 

Summe 511 01 25 116 638 1.093 1.094 

Tit. 812 01 

12 25 25 25 25 

  33 66 66 66 

    228 456 456 

Summe 812 01 12 58 319 547 547 

Tit. 427 09   1.157 2.314     

Tit. 511 01   5       

Tit. 511 01   7 17 17 17 

Tit. 532 01   132       

Tit. 533 01   1.463 1.463 1.463 1.463 

            

            

Summe   115 3.285 6.826 6.732 6.732 

0816 

Tit. 422 01           

Tit. 511 01            

Tit. 812 01           

Tit. XXXX           

Tit. XXXX           

Tit. XXXX           

Tit. XXXX           

Summe   0 0 0 0 0 

0811 (Zoll) 
0811 (ITZ-
Bund) 

Tit. 634 03 21 42 42 42 42 

Tit. 634 03   50 100 100 100 

Tit. 634 03     420 840 840 

Summe   21 92 562 982 982 

Summe Epl. 
08 / HH-

Jahr 
  136 3.377 7.388 7.714 7.714 

anteiliger 
Umstel-
lungsauf-
wand 

  0 1.294 2.314 0 0 

anteiliger 
laufender 
Aufwand 

  136 2.083 5.074 7.714 7.714 

 

Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch die Verordnung im Jahr 2021 jährliche Ausga-
ben in Höhe von rund 0,1 Mio. Euro, im Jahr 2022 einmalige Ausgaben in Höhe von rund 
1,3 Mio. Euro sowie jährliche Ausgaben in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro, im Jahr 2023 



 - 148 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

einmalige Ausgaben in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro sowie jährliche Ausgaben in Höhe von 
rund 5,1 Mio. Euro und sowie ab dem Jahr 2024 jährliche Ausgaben in Höhe von rund 
7,7 Mio. Euro. 

Durch die Verordnung ergibt sich in den Jahren 2021 – 2023 ein Bedarf im Personalhaus-
halt der Zollverwaltung (Kapitel 0813) von insgesamt 66 Planstellen (30 AK mD und 36 AK 
gD).  

Im Einzelnen: 

Die Systemrichtlinie ordnet neben anderem an, dass Beförderungen von Wein im steuer-
rechtlich freien Verkehr ab dem 13. Februar 2023 über EMCS abgewickelt werden müssen. 
Aus diesem Grund werden Lieferungen von Wein des steuerrechtlichen freien Verkehrs in 
oder aus anderen Mitgliedstaaten ab diesem Zeitpunkt nur von einem zertifizierten Versen-
der zu einem zertifizierten Empfänger zulässig sein. Entsprechend der Vorgaben aus der 
Systemrichtlinie bedürfen zertifizierte Empfänger und zertifizierte Versender einer Erlaubnis 
des Hauptzollamts. Im Jahr 2023 ist geschätzt 1.500 Versendern von Wein und ca. 5.720 
Empfängern von Wein eine solche Dauererlaubnis zu erteilen. Für die Bearbeitung der Ver-
fahren auf Erteilung einer Dauererlaubnis besteht ein einmaliger Personalbedarf in Höhe 
von rund 30 AK gD. 

Die Vorgaben für die Herstellung von Genussmitteln außerhalb eines Steuerlagers werden 
vereinheitlicht. Daher wird die Herstellung von Schaumwein und Kaffee außerhalb eines 
Steuerlagers künftig erlaubnispflichtig. Für die Bearbeitung der Erlaubnisverfahren besteht 
ein einmaliger Personalmehrbedarf in Höhe von rund 1 AK gD. 

Durch erforderliche Anpassungsarbeiten an den Vordrucken und Formularen zur Erfassung 
von Kommunikationsstammdaten in EMCS sowie auf Grund von technischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen entsteht darüber hinaus ein einmaliger Aufwand im Jahr 2023 in Höhe 
von rund 2 AK mD. 

Für die Erteilung von Erlaubnissen für zertifizierte Empfänger und zertifizierte Versender 
von Wein im Einzelfall entsteht ein jährlicher Personalbedarf von ca. 25 AK gD. Ab dem 
Jahr 2023 ist geschätzt 1.900 Versendern von Wein und ca. 8.580 Empfängern von Wein 
eine Erlaubnis zum Versand bzw. Empfang im Einzelfall zu erteilen. 

In Umsetzung der Strukturrichtlinie wird auch für kleine nationale Hersteller von Wein die 
Möglichkeit geschaffen, sich ihren Status bescheinigen lassen zu können, um in den Ge-
nuss von Steuerermäßigungen in anderen Mitgliedstaaten zu kommen. Für die Bearbeitung 
der geschätzt 15.500 Anträge auf Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung besteht ab 
dem Jahr 2022 ein jährlicher Personalbedarf von rund 3 AK mD. 

In allen Verbrauchsteuerverordnungen wird aus Gründen der Steueraufsicht und zur Siche-
rung des Steueraufkommens erstmalig kodifiziert, dass die Hauptzollämter die erteilten ver-
brauchsteuerrechtlichen Erlaubnisse regelmäßig auf das Fortbestehen der Erteilungsvo-
raussetzungen zu prüfen haben. Zudem erfolgt aus den gleichen Gründen die Aufnahme 
der Prüfung der eingehenden Steueranmeldungen durch die Hauptzollämter unter Ge-
sichtspunkten der Risikoorientierung zu intensivieren. Für die jährlich insgesamt ca. 8.300 
Überprüfungsmaßnahmen besteht ab dem Jahr 2023 ein Personalbedarf von rund 9 AK 
mD und rund 3 AK gD. 

Durch den Wegfall der sogenannten Entlastungsabschnitte im Genussmittelbereich ist mit 
einer Zunahme der Entlastungsanmeldungen in einem Umfang von jährlich 1.500 Fällen zu 
rechnen. Daher besteht ein dauerhafter Personalbedarf an Planstellen von insgesamt 3 AK 
mD und 1 AK gD.  
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Für die regelmäßige Evaluierung und Aktualisierung der amtlich festgesetzten Ausbeute-
sätze und die insofern erforderlichen ca. 674 Kontrollbrände besteht ab dem Jahr 2022 ein 
Personalbedarf von rund 4 AK mD. 

Für die laufende Anpassung von Kommunikationsstammdaten in EMCS sowie auf Grund 
von technischen Unterstützungsmaßnahmen entsteht darüber hinaus ab dem Jahr 2023 
ein jährlicher Personalbedarf in Höhe von rund 3 AK mD. 

Durch die Umsetzung der Systemrichtlinie und insbesondere aufgrund der Schaffung der 
neuen Rechtsfiguren der zertifizierten Empfänger und zertifizierten Versender ergeben sich 
für die Beteiligten auch neue Anzeige- und Meldepflichten. Verstöße gegen diese Oblie-
genheiten stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die über entsprechende Tatbestände in den 
Verbrauchsteuerverordnungen geahndet werden können. Insgesamt werden jährlich rund 
250.000 zusätzliche Anzeigen und Meldungen erwartet, von denen erwartungsgemäß 
durchschnittlich rund 1 Prozent in ordnungswidriger Weise abgegeben werden. Für die ab-
schließende Bearbeitung dieser rund 2.500 zusätzlich Ordnungswidrigkeitenverfahren be-
steht ab dem Jahr 2023 ein Personalbedarf von rund 4 AK mD und rund 6 AK gD. 

Für den vorstehend genannten Gesamtpersonalbedarf von 60 AK ergibt sich für Quer-
schnittsaufgaben ab dem Jahr 2023 ein zusätzlicher Personalbedarf von 4 AK mD und 2 
AK gD. 

Hieraus ergeben sich im Jahr 2021 Personalausgaben (Jahresbrutto, Personalnebenkos-
ten und Rücklagen für den Versorgungsfonds) in Höhe von rund 100.000 Euro, im Jahr 
2022 in Höhe von rund 400.000 Euro, im Jahr 2023 in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro und ab 
dem Jahr 2024 in Höhe von jährlich rund 4,6 Mio. Euro. 

Zusätzlich fallen für die Beamten personalbezogene Sachausgaben (aus der Sachkosten-
pauschale) im Jahr 2021 in Höhe von rund 37.000 Euro, im Jahr 2022 in Höhe von rund 
174.000 Euro, im Jahr 2023 in Höhe von rund 1 Mio. Euro und ab dem Jahr 2024 in Höhe 
von jährlich rund 1,6 Mio. Euro an. 

Mit dem Inkrafttreten der Änderungen ist die einmalige Erteilung neuer Erlaubnisse sowie 
weitere einmalige Anpassungsarbeiten in der Zollverwaltung erforderlich. Hierfür soll in den 
Jahren 2022 und 2023 externes Personal befristet eingestellt werden (31 AK gD und 2 AK 
mD). Die Ausgaben hierfür betragen im Jahr 2022 einmalig rund 1,2 Mio. Euro und im Jahr 
2023 einmalig rund 2,3 Mio. Euro. Für die Versendung der Dauererlaubnisse fallen im Jahr 
2022 rund 5.000 Euro Porto an. Im Jahr 2022 fallen für die Inanspruchnahme externer 
Dienstleistungen (Anpassung des IT-Verfahrens MoeVE) einmalige IT-Ausgaben in Höhe 
von rund 132.000 Euro an.  

Für die Versendung einmaliger Erlaubnisse fallen ab dem Jahr 2022 jährlich rund 
7.000 Euro und für die Wartung des IT-Verfahrens MoeVe ab dem Jahr 2023 jährlich rund 
10.000 Euro an. 

Für die Herstellung, Konfektionierung, Bestellabwicklung und Transport zusätzlicher Tabak-
steuerzeichen, die aufgrund der Begrenzung der Verpackungsgrößen von Wasserpfeifen-
tabak ausgegeben werden, fallen ab dem Jahr 2022 jährlich rund 1,5 Mio. Euro an Sach-
ausgaben an. 

Durch die Schaffung neuer Ordnungswidrigkeitentatbestände ergibt sich ab dem Jahr 2024 
voraussichtlich eine jährliche Erhöhung der Einnahmen aus Verwarnungsgeldern und Geld-
bußen in Höhe von 128.000 Euro. Daraus folgend erhöhen sich ab dem Jahr 2024 voraus-
sichtlich auch die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhebung nach § 107 Abs. 1 OWiG in 
Höhe von jährlich rund 12.000 Euro.  
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Durch die Gebührenerhöhung für den Erlass bzw. die Erstattung von nicht bzw. bereits 
entwerteten Tabaksteuerzeichen ergeben sich ab dem Jahr 2023 voraussichtlich jährliche 
Mehreinnahmen in Höhe von rund 197.000 Euro.  

Den Mehrausgaben im Einzelplan 08 ab dem Jahr 2023 stehen voraussichtliche höhere 
Mehreinnahmen aus der Erhebung von Erstattungsgebühren und der Vereinnahmung von 
Verwarnungsgebühren und Bußgeldern im Bundeshaushalt gegenüber. Die Mehrbedarfe 
sollen finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 eingespart werden. 

4. Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung: 

Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes der Verwaltung wurden die Lohnkosten für Mit-
arbeiter des gehobenen Dienstes der Tarifgruppe E 9b bis E 12 sowie für Mitarbeiter des 
mittleren Dienstes der Tarifgruppe E 5 bis E 9a entsprechend den Angaben zu den Perso-
nal- und Sachkosten in der Bundesverwaltung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und 
Kostenberechnungen des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. April 2019, II A 3 – H 
1012-10/07/0001:015 zugrunde gelegt. 

Für den Bund entsteht einmaliger sowie jährlich wiederkehrender Erfüllungsaufwand im Be-
reich der Zollverwaltung. Daneben entsteht ein jährlicher Minderaufwand. 

Durch die Neuerteilung von Erlaubnissen als zertifizierter Empfänger und zertifizierter Ver-
sender von Wein entsteht ein einmaliger Aufwand in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro im Jahr 
2023. 

Ausweislich der Statistik Deutscher Wein 2021 des Deutschen Weinbauverbandes wurden 
im Jahr 2019 rund 12 Mio. Hektoliter Wein aus anderen Mitgliedstaaten in das Steuergebiet 
befördert. Diese Lieferungen verteilen sich auf rund 14.300 Empfänger, die zukünftig einer 
Erlaubnis als zertifizierter Empfänger bedürfen. Bezüglich dieses Personenkreises wird da-
von ausgegangen, dass 60 Prozent der Erlaubnisse im Einzelfall (8.580 Erlaubnisverfah-
ren) und 40 Prozent als Dauererlaubnisse (5.720 Erlaubnisverfahren) ausgestellt werden. 
Für die Erteilung der Dauererlaubnisse für zertifizierte Empfänger bedarf es eines Zeitauf-
wands von 31.460 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes und insofern eines ein-
maligen Erfüllungsaufwands von 1,36 Mio. Euro. Es wird davon ausgegangen, dass 1.500 
Beteiligte eine Erlaubnis als zertifizierter Versender von Wein (Dauererlaubnis) beantragen 
werden. Für die Lieferungen von Schaumwein in das Steuergebiet bestehen aktuell rund 
328 erteilte Dauererlaubnisse. Ausgehend von der Tatsache, dass der grenzüberschrei-
tende Handel mit Wein in größerem Umfang stattfindet, wurde auf dieser Grundlage die 
Anzahl der erwarteten Verfahren geschätzt. Für die Erteilung der 1.500 Dauererlaubnisse 
für zertifizierte Versender bedarf es eines Zeitaufwands von 16.725 Stunden für Mitarbeiter 
des gehobenen Dienstes und insofern eines einmaligen Erfüllungsaufwands von 725.600 
Euro. 

Die Herstellung von Schaumwein und Kaffee außerhalb eines Steuerlagers wird künftig zur 
Vereinheitlichung der verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen im Genussmittelbereich er-
laubnispflichtig. Dies betrifft ca. 1.828 Fälle und bedarf eines Zeitaufwandes von 
1.828 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes, was einen einmaligen Aufwand in 
Höhe von rund 79.000 Euro auslöst. 

Durch erforderliche Anpassungsarbeiten an den Vordrucken und Formularen, durch die 
notwendige Erfassung von Kommunikationsstammdaten in EMCS und auf Grund von tech-
nischen Unterstützungsmaßnahmen entsteht ein einmaliger Aufwand im Jahr 2023 in Höhe 
von rund 110.000 Euro. Durch notwendige Änderungen in dem IT-Verfahren MoeVe ent-
steht beim ITZ-Bund im Jahr 2023 ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
10.400 Euro. 
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Wegen notwendiger Anpassungen des IT-Verfahrens MoeVe durch Aufnahme von Über-
wachungsgegenständen für zertifizierte Empfänger und Versender entstehen einmalige 
Sachkosten in Höhe von 132.000 Euro im Jahr 2023. Daneben entstehen zusätzliche Por-
tokosten bei der Versendung der Mitteilungsreports und BIN-Briefe im Rahmen der Regist-
rierung in Höhe von 5.000 Euro im Jahr 2023. 

Insofern ist mit einmaligem Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,44 Mio. Euro zu rechnen. 
Dieser ergibt sich aus einmaligem Personalaufwand im Jahr 2023 in Höhe von rund 2,31 
Mio. Euro und einmaligem Sachaufwand im Jahr 2023 in Höhe von rund 137.000 Euro. 

Aus der Bearbeitung der geschätzt 8.580 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis als zertifi-
zierter Empfänger von Wein im Einzelfall folgt ein Gesamtpersonalaufwand von 32.890 
Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes jährlich und führt insofern zu einem Erfül-
lungsaufwand ab dem Jahr 2023 von rund 1,43 Mio. Euro. 

Der Umfang der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis als zertifizierter Versender von Wein 
im Einzelfall wird auf 1.900 Fälle pro Jahr geschätzt. Daraus ergibt sich ein Gesamtperso-
nalaufwand von 6.587 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes und ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand ab dem Jahr 2023 von rund 286.000 Euro. 

Weiterhin fällt ab dem Jahr 2022 ein jährlicher Personalaufwand in Höhe von insgesamt 
rund 171.000 Euro an. Dieser Erfüllungsaufwand ergibt sich auf Grund der ca. 15.500 An-
träge auf Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung für kleine Erzeuger von Wein und des 
Gesamtpersonalaufwandes in Höhe von rund 5.404 Stunden für Mitarbeiter des mittleren 
Dienstes. 

Durch die vorgesehene Prüfpflicht von erteilten Dauererlaubnissen und der Intensivierung 
der Prüfungen der eingehenden Steueranmeldungen unter Gesichtspunkten der Risikoori-
entierung entsteht ab dem Jahr 2023 ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 
662.000 Euro für 14.074 Stunden für Mitarbeiter des mittleren Dienstes und für 3.489 Stun-
den für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. Es ist davon auszugehen, dass jährlich rund 
9.558 Vorgänge einer vertieften Prüfung zu unterziehen sind. 

Auf Grund der Streichung der sogenannten Entlastungsabschnitte werden geschätzt 1.500 
mehr Entlastungsanmeldungen zur Bearbeitung eingehen. Daraus ergibt sich ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand von rund 179.000 Euro für 3.860 Stunden für Mitarbeiter des mittleren 
Dienstes und 1.216 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. 

Für die regelmäßige Evaluierung und Aktualisierung der amtlich festgesetzten Ausbeute-
sätze und die insofern erforderlichen ca. 674 Kontrollbrände entsteht ab dem Jahr 2022 ein 
jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 236.000 Euro für 6.953 Stunden für Mitarbeiter 
des mittleren Dienstes und 345 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. 

Für die laufende Anpassung von Kommunikationsstammdaten in EMCS sowie auf Grund 
von technischen Unterstützungsmaßnahmen entsteht darüber hinaus ab dem Jahr 2023 
ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 147.000 Euro für 4.422 Stunden für Mit-
arbeiter des mittleren Dienstes und 146 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. 

Die Anzahl der Verstöße gegen neue Anzeige- und Meldepflichten, die sich insbesondere 
durch die Schaffung der neuen Rechtsfiguren der zertifizierten Empfänger und zertifizierten 
Versender ergeben, werden auf ca. 2.954 Fälle geschätzt. Für 5.612 Stunden für Mitarbeiter 
des mittleren Dienstes und 8.936 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes, die zur 
Verfolgung entsprechender Ordnungswidrigkeiten erforderlich sind, ergibt sich ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 566.000 Euro ab dem Jahr 2023. 

Zusätzlich fallen jährliche Sachkosten in Höhe von rund 1,48 Mio. Euro an. Diese verteilen 
sich auf Wartung und Pflege im IT-Verfahren MoeVe aufgrund der neuen Überwachungs-
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gegenstände in Höhe von 10.000 Euro, auf Portokosten für die Versendung von Mitteilungs-
reports und BIN-Briefen bei der Stammdatenpflege in EMCS und für zusätzliche Vollstre-
ckungsankündigungen in Höhe von 7.000 Euro. Daneben entfallen auf die Herstellung, 
Konfektionierung und Bestellabwicklung sowie für Verpackungs- und Transportkosten für 
die Auslieferung der für Wasserpfeifentabak vorgesehenen Tabaksteuerzeichen insgesamt 
1,46 Mio. Euro. 

Durch die Vereinfachung von Steueranmeldungen bei der Abgabe von gasförmigen Koh-
lenwasserstoffen werden geschätzt 1.820 Steueranmeldungen weniger eingehen. Dies 
führt zu einem Minderaufwand in Höhe von ca. 16.000 Euro jährlich bei zugrunde gelegten 
516 Stunden für Mitarbeiter des mittleren Dienstes. 

 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger: 

Der Gesetzentwurf wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bür-
ger aus. 

 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 

Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft wurde insbesondere auf die Zeit- 
und Lohnkostensätze aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Dezember 2018 zurückgegriffen. 

Der Wirtschaft entsteht durch den Verordnungsentwurf ein geschätzter einmaliger Erfül-
lungsaufwand in Höhe von rund 898.000 Euro und ein geschätzter laufender Erfüllungsauf-
wand in Höhe von rund 6,55 Mio. Euro. 

Durch die vorgegebene Erlaubnispflicht für den Versand und den Empfang von Wein des 
steuerrechtlich freien Verkehrs anderer Mitgliedstaaten entsteht der Wirtschaft ein Erfül-
lungsaufwand von einmalig 426.000 Euro ab dem Jahr 2023. Es wird von 7.220 Anträgen 
auf Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis (Dauererlaubnis) ausgegangen. Je Antrag 
wird ein Zeitaufwand von 120 Minuten und Lohnkosten von 29,50 Euro je Stunde angesetzt. 

Die Herstellung von Schaumwein und Kaffee außerhalb eines Steuerlagers unterliegt künf-
tig gleichfalls einem Erlaubnisvorbehalt. Es wird mit 1.828 Antragsverfahren gerechnet, für 
die jeweils 60 Minuten Zeitaufwand und 40,70 Euro je Stunde an Lohnkosten angesetzt 
werden. Es wird insofern von einem einmaligen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in 
Höhe von rund 74.000 Euro ausgegangen. 

Für die Teilnahme am EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystem ist eine einmalige 
Anmeldung erforderlich. Es wird geschätzt, dass 6.721 Beteiligte eine solche Anmeldung 
anstreben werden. Bei einem Zeitaufwand von 75 Minuten pro Anmeldung und einem Lohn-
kostenansatz von 29,50 Euro pro Stunde ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 
248.000 Euro im Jahr 2023. 

Durch die Begrenzung der Verpackung von Wasserpfeifentabak auf Gebinde von maximal 
25 Gramm werden Betriebe, die Wasserpfeifentabak im Steuergebiet produzieren und ver-
packen etwaige Umrüstungskosten ihrer Herstellungsanlage zu tragen haben. Bei ge-
schätzt 30 Herstellungsbetrieben im Steuergebiet und 5.000 Euro Umrüstungskosten pro 
Unternehmen ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand im Jahr 2022 in Höhe von 
150.000 Euro. 

Es entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft für die Beantragung von Erlaub-
nissen für zertifizierte Empfänger und zertifizierte Versender von Wein im Einzelfall ab dem 
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Jahr 2023. Bei geschätzt 8.580 Anträgen auf Erlass einer Erlaubnis als zertifizierter Emp-
fänger von Wein im Einzelfall und 1.900 Anträgen auf Erlass einer Erlaubnis als zertifizierter 
Versender von Wein im Einzelfall ergibt sich bei einem Zeitaufwand von 120 Minuten je 
Antrag und einem Lohnkostenansatz von 29,50 Euro je Stunde ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft in Höhe von rund 618.000 Euro. 

Die Herstellung von Kaffee und Schaumwein außerhalb eines Steuerlagers unterliegt künf-
tig einem Erlaubnisvorbehalt. Aus Gründen der Steueraufsicht hat der Erlaubnisinhaber 
Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Ausgehend von einer geschätzten Fallzahl von 1.828 
Erlaubnisinhabern und einem Zeitaufwand von 40 Minuten sowie einem Lohnkostenansatz 
von 40,70 Euro je Stunde folgt hieraus ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
50.000 Euro. 

Durch den Wegfall der Entlastungsabschnitte können die Unternehmen künftig die Steu-
erentlastungen monatlich beantragen. Sofern die Unternehmen von dieser Option Ge-
brauch machen, würde die Anzahl der Entlastungsanmeldungen ansteigen. Bei geschätzt 
zusätzlich 1.544 abzugebenden Entlastungsanmeldungen und einem Zeitaufwand von 121 
Minuten je Anmeldung ergibt sich bei einem Lohnkostenansatz von 29,50 Euro die Stunde 
ein jährlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 92.000 Euro. 

Unternehmen, die im Einzelfall als zertifizierter Empfänger oder zertifizierter Versender auf-
treten wollen, müssen sich einmalig in EMCS anmelden. Bei geschätzt 10.480 Anmelde-
vorgängen, einem Zeitansatz von 75 Minuten je Anmeldung und einem Lohnkostenansatz 
von 29,50 Euro ist ein jährlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 
386.000 Euro ab dem Jahr 2023. 

Auf Grund der Begrenzung der Verpackungsgrößen für Wasserpfeifentabak haben die Her-
steller solcher Produkte ihr Verpackungsportfolio umzustellen. Die Hersteller werden in grö-
ßerem Umfang Verpackungen benötigen, um die gleiche Menge Wasserpfeifentabak abzu-
setzen. Im Jahr 2020 wurden durch die Zollverwaltung insgesamt rund 19 Mio. Steuerzei-
chen für Wasserpfeifentabak an Unternehmen im Steuergebiet ausgegeben. In Anbetracht 
der Tatsache, dass Wasserpfeifentabak überwiegend außerhalb des Steuergebiets herge-
stellt und verpackt wird, ist von einem geschätzten jährlichen Erfüllungsaufwand ab dem 
Jahr 2022 für die Wirtschaft für die zusätzliche Bereitstellung von Verpackungsmaterial für 
Wasserpfeifentabak in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro auszugehen. Aktuell wird Wasserpfei-
fentabak überwiegend in Packungen zu 200 Gramm und zu einem geschätzten Durch-
schnittspreis von 18 Euro an den Endverbraucher veräußert. Für den Absatz von 200 
Gramm Wasserpfeifentabak würde sich der Aufwand für Verpackungen um geschätzt 0,38 
Euro erhöhen und sich insofern auf rund 2 Prozent des angenommenen durchschnittlichen 
Endverkaufspreises belaufen. 

Dem gegenüber ergibt sich für die Wirtschaftsbeteiligten ein jährlicher Minderaufwand in 
Höhe von rund 113.000 Euro ab dem Jahr 2023. Diese Minderaufwände ergeben sich zum 
einen aus dem Verzicht auf die Vorlage von Handelsregisterauszügen bei der Beantragung 
von Erlaubnissen sowie aus der künftigen elektronischen Abwicklung des bisherigen pa-
piergestützten Beförderungsverfahrens im freien Verkehr. 

5. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, können dann eintreten, sofern Hersteller von Wasserpfeifentabak die gestiegenen 
Verpackungskosten an den Endverbraucher weitergeben. 
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6. Weitere Regelungsfolgen 

Keine. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die Verordnung ist nicht befristet, da die Regelungen dauerhaft wirken sollen und die um-
zusetzende System- und Alkoholstrukturrichtlinie ebenfalls nicht befristet sind. 

Das Vorhaben wird innerhalb von maximal fünf Jahren nach Inkrafttreten evaluiert. Insbe-
sondere soll die elektronische Abwicklung der Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren im steuerrechtlich freien Verkehr auf mögliche Schwachstellen und sich eventuell 
ergebende Verbesserungspotentiale evaluiert werden. Die Anzahl und Art der technischen 
Probleme bei der Einrichtung und dem Betrieb des elektronischen Verfahrens, der Anzahl 
der elektronisch abgewickelten Fälle sollen beispielsweise als Kriterien dienen. Für die Eva-
luation wird auf die Erfahrungen und Daten des Bundesministeriums der Finanzen und der 
Generalzolldirektion, der Hauptzollämter und der Zollämter zurückgegriffen. 

Die Ergebnisse werden nach der Konzeption der Bundesregierung zur Evaluierung neuer 
Regelungsvorgaben an den Nationalen Normenkontrollrat übermittelt. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Tabaksteuerverordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird auf Grund der folgenden Änderungen dieser Verordnung ange-
passt. 

Zu Nummer 2 

§ 1 

Zu Buchstabe a 

§ 1 Nummer 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird gestrichen und durch eine zitierfähige Begriffsbe-
stimmung der EMCS-Durchführungsverordnung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

§ 1 Nummer 2 

Die Definition des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems wird konkretisiert 
und um den steuerrechtlich freien Verkehr in Umsetzung von Artikel 35 ff. der Systemricht-
linie erweitert. 

Zu Buchstabe c 

§ 1 Nummer 5 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung in Umsetzung von Artikel 35 ff. der System-
richtlinie. 
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§ 1 Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

Zu Buchstabe d 

§ 1 Nummer 9 

Aus Gründen der Verordnungsökonomie wird das zuständige Hauptzollamt in die Begriffs-
bestimmungen aufgenommen. 

Zu Buchstabe e 

§ 1 Nummer 10 

Wasserpfeifentabak unterliegt der Begriffsdefinition von Pfeifentabak. Wasserpfeifentabak 
weist besondere Merkmale auf und weist sowohl hinsichtlich Warenspezifik und Marktprä-
senz eigenständige Eigenschaften, Verbreitungskreise und damit im Vergleich zu anderem, 
klassischen Pfeifentabak Besonderheiten auf. Um diesen Besonderheiten gezielt begegnen 
zu können, ist eine trennscharfe Definition erforderlich. 

Zu Nummer 3 

Abschnitt 3 

Die Überschrift zu Abschnitt 3 wird an die Änderungen dieser Verordnung angepasst. 

Zu Nummer 4 

§ 4 

Zu Buchstabe a 

§ 4 Absatz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 4 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 4 Absatz 5 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 5 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
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Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 5 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2 

Zu Buchstabe d 

§ 5 Absatz 4 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Buchstabe e 

§ 5 Absatz 5 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe f 

§ 5 Absatz 6 

Der Verweis wird aktualisiert. 

Zu Nummer 6 

§ 6 

Zu Buchstabe a 

§ 6 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 6 Absatz 1 Satz 3 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 6 Absatz 1 Satz 5 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 
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Zu Buchstabe b 

§ 6 Absatz 2 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 7 

§ 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 8 

§ 7a 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 9 

§ 8 

Aus Gründen der Klarstellung und zur Schaffung von Rechtssicherheit wird die Pflicht zur 
Anzeige von geänderten Verhältnissen konkretisiert. 

Zu Nummer 10 

§ 9 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird das zwin-
gende Erlöschen der Erlaubnis durch die nicht angezeigte Verlegung des Betriebssitzes 
gestrichen. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 11 

§ 11 

Zu Buchstabe a 

Überschrift 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an die Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe b 

§ 11 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an Artikel 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 
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Zu Nummer 12 

§ 12 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

§ 12 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 13 

§ 13 

Zu Buchstabe a 

§ 13 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung und um eine Folgeänderung zu § 1 Num-
mer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 2 Nummer 1 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 13 Absatz 2 Satz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 13 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 3 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 
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Zu Buchstabe c 

§ 13 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 4 Satz 4 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 13 Absatz 4 Satz 5 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 13 Absatz 7 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Buchstabe e 

§ 13 Absatz 8 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 8 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung und um eine Folgeänderung zu § 1 Num-
mer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 8 Satz 2 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 13 Absatz 2 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 14 

§ 14 

Zu Buchstabe a 

§ 14 Absatz 1 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung und um eine Folgeänderung zu § 1 Num-
mer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 1 Satz 2 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 14 Absatz 1 Satz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 14 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 2 Satz 1 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 14 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 3 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 14 Absatz 4 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 4 Satz 1 

Der Verweis auf Unionszollrecht wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe e 

§ 14 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 15 

§ 15 

Zu Buchstabe a 

§ 15 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 15 Absatz 1 Satz 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 15 Absatz 2 Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 15 Absatz 6 

Um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Regelung zur Steuerbegünstigung zu ver-
hindern, wird klargestellt, dass die Steuer entsteht, sofern die Ware an einen unberechtigten 
Dritten abgegeben wird. 

Zu Nummer 16 

§ 16 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird an die Änderungen der Verordnung angepasst. 
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Zu Buchstabe b 

§ 16 Satz 1 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe c 

§ 16 Satz 3 

Es wird eine Regelung für eine Verfahrensanweisung für das Ausfallverfahren aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe d 

§ 16 Satz 5 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 17 

§ 17 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 17 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 17 Absatz 1 Nummer 3 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 17 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 17 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 17 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 17 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 
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Zu Nummer 18 

§ 20 Absatz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Nummer 19 

§ 21 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst 

Zu Buchstabe b 

§ 21 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe c 

§ 21 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 20 

§ 22 

Zu Buchstabe a 

§ 22 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 22 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 22 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 22 Absatz 5 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 22 Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 
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Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 

§ 22 Absatz 5 Satz 2 und 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 22 Absatz 6 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 22 Absatz 6 Satz 1 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 22 Absatz 6 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Buchstabe d 

§ 22 Absatz 7 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 22 Absatz 8 

Der Absatz 8 dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es werden 
Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das Zoll-
gebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Nummer 21 

§ 23 

Zu Buchstabe a 

§ 23 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 

§ 23 Absatz 2 Satz 1 und Nummer 1 

Es handelt sich um Anpassungen an Unionszollrecht. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 23 Absatz 1 Nummer 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 
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Zu Buchstabe b 

§ 23 Absatz 3 

Es handelt sich um die Streichung einer ausgelaufenen Regelung 

Zu Nummer 22 

§ 24 

Zu Buchstabe a 

§ 24 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 24 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um die Konkretisierung einer bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe c 

§ 24 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe d 

§ 24 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 

§ 24 Absatz 4 Satz 1 und 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe cc undDoppelbuchstabe dd 

§ 24 Absatz 4 Satz 4 und 5 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 24 Absatz 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe f 

§ 24 Absatz 6 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 23 

§ 25 
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Zu Buchstabe a 

§ 25 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 25 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Zuständigkeitsanpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 25 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 25 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 25 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe d 

§ 25 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe e 

§ 25 Absatz 4a 

Eine Regelung entsprechend des Artikels 26 Absatz 5 der Systemrichtlinie wird aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe f 

§ 25 Absatz 7 Satz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 24 

§ 26 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 25 

§ 27 
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Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 27 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 27 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 

§ 27 Absatz 2 Satz 1 und 3 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 27 Absatz 2 Satz 5 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe d 

§ 27 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 

Zu Buchstabe e 

§ 27 Absatz 4 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine sprachliche Anpassung und die Anpassung der Verweises. 

Zu Nummer 26 

§ 28 

Zu Buchstabe a 

§ 28 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 28 Absatz 2 Satz 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 
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Zu Buchstabe c 

§ 28 Absatz 4 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9 sowie um eine Anpassung an 
das Unionszollrecht. 

Zu Buchstabe d 

§ 28 Absatz 4a 

Der Absatz 4a dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es wer-
den Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das 
Zollgebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Buchstabe e 

§ 28 Absatz 5 Satz 1 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 27 

§ 29 

Es handelt sich um Anpassungen an geänderte Regelungen des Unionszollrechts sowie 
um Konkretisierungen der alternativen Nachweisführung für die Beendigung der Beförde-
rung. 

Zu Nummer 28 

Die Überschrift zum Abschnitt wird angepasst. 

Zu Nummer 29 

§ 30 

Zu Buchstabe a 

§ 30 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 30 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe c 

§ 30 Absatz 3 

Der Absatz 3 dient der Konkretisierung der Regelungen des § 15 Absatz 5 des Gesetzes. 

Zu Nummer 30 

§ 31 Absatz 4 
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Als einzige Tabakwarengruppe wird Wasserpfeifentabak in großem Umfang in öffentlichen 
Gaststätten zum dortigen Konsum angeboten. Gängige Praxis ist hierbei die portionsweise 
Abgabe an die Konsumenten. Hierbei dient eine Kleinverkaufspackung nicht als Konsum-
einheit des Endkonsumenten, sondern vielmehr als Vorratspackung des Gaststättenbetrei-
bers, aus der die Abgabe an zahlreiche Konsumenten erfolgt. Dadurch kann des Weiteren 
auch die tabaksteuerrechtliche Vorgabe der Abgabe von Tabakwaren zum auf dem Steu-
erzeichen angegebenen Kleinverkaufspreis nicht mehr nachgehalten werden. Beides steht 
im Widerspruch zu den entsprechenden Bestimmungen des Tabaksteuergesetzes. Die Ein-
haltung ist aus steuersystematischen Gründen erforderlich, da der Kleinverkaufspreis Teil 
der steuerlichen Bemessungsgrundlage und damit nicht veränderbar ist. Die Einführung 
einer Begrenzung des maximalen Inhalts derartiger Tabakwaren je Kleinverkaufspackung 
ist somit angezeigt, dient der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und sorgt für die Ein-
haltung der tabaksteuerrechtlichen Bestimmungen. Bei der Bemessung der Höchstmenge 
wurde auf die Ausmaße gängiger Wasserpfeifen abgestellt, welche im Allgemeinen den 
Konsum von maximal 25 Gramm Wasserpfeifentabak ermöglichen. 

Zu Nummer 31 

§ 32 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 32 

§ 36 

Zu Buchstabe a 

§ 36 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 36 Absatz 2 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 33 

§ 37 Absatz 3 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 34 

§ 38 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Nummer 35 

§ 39 
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

§ 39 Absatz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 39 Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Weitergabe verbrauchsteuerpflichtiger Ware nicht von 
dem Begriff des Eigenbedarfs erfasst ist und konkretisiert die Norm insoweit in unions-
rechtskonformer Weise. 

Zu Nummer 36 

§ 40 

Der § 40 wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Empfän-
gers neu gefasst und an die Regelungen der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des 
§ 23a des Gesetzes angepasst. Er umfasst Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisver-
fahren sowie zur Sicherheitsleistung. 

Zu Nummer 37 

§ 40a 

Der § 40a wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Versen-
ders neu eingefügt. Er umfasst die Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren im 
Sinn der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des § 23b des Gesetzes. 

§ 40b 

Der § 40b wurde auf Grund der Aufnahme von Beförderungen des verbrauchsteuerrechtlich 
freien Verkehrs in das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem eingefügt. Er um-
fasst die Regelungen zur Ermächtigung zur Ausgestaltung einer Verfahrensanweisung so-
wie zu Vereinfachungen des Regelverfahrens der Artikel 35 und 36 der Systemrichtlinie und 
des § 23c des Gesetzes. 

§ 40c 

Der § 40c umfasst die Regelungen zur Erstellung des vereinfachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments im Sinn des Artikels 36 der Systemrichtlinie und des § 23c des Gesetzes. 

§ 40d 

Der § 40d umfasst die Regelungen zur Änderung des Bestimmungsorts bei Beförderungen 
des steuerrechtlich freien Verkehrs unter Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 36 Absatz 5 der Systemrichtlinie und des § 23c 
des Gesetzes. 

§ 40e 

Der § 40e umfasst die Regelungen zur Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfach-
ten elektronischen Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 37 der Systemrichtlinie und 
des § 23c des Gesetzes. 

§ 40f 
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Der § 40f beinhaltet den gesetzlichen Verweis mit dem Ziel, die bereits etablierten Rege-
lungen zum Ausfallverfahren bei Beförderungen unter Steueraussetzung auch für ver-
gleichbare Sachverhalte im Rahmen von Beförderungen im steuerrechtlich freien Verkehr 
zur Anwendung zu bringen. Insoweit dient die Regelung der Umsetzung der Artikel 36 bis 
40 der Systemrichtlinie. 

§ 40g 

Der § 40g dient der Umsetzung von Artikel 40 der Systemrichtlinie im Hinblick auf die Vor-
lage von Ersatznachweisen für die Beendigung der Beförderung. 

§ 40h 

Der § 40h dient der Regelung von Unregelmäßigkeiten während der Beförderung im steu-
errechtlich freien Verkehr. 

Zu Nummer 38 

Es wird eine neue Abschnittsüberschrift eingefügt. 

Zu Nummer 39 

§ 40i 

Die Regelung enthält Vorgaben zur Abgabe von Steueranmeldungen in den Fällen des 
§ 23g des Gesetzes. 

Zu Nummer 40 

§ 43 

Zu Buchstabe a 

§ 43 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 43 Absatz 2 

Die Regelung enthält Vorgaben zur Abgabe von Steueranmeldungen in den Fällen des § 28 
des Gesetzes. 

Zu Nummer 41 

§ 44 Absatz 5 

Ein Verweis wird eingefügt. 

Zu Nummer 42 

§ 45 

Zu Buchstabe a 

§ 45 Absatz 1 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 45 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 45 Absatz 2 Nummer 1 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 45 Absatz 1 Satz 3 

Die Regelung dient der Entlastung der Wirtschaft und verschlankt das Verfahren, indem die 
Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung mit der Steuerlagererlaubnis verknüpft werden 
kann. 

Zu Buchstabe b 

§ 45 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Nummer 43 

§ 46 

Zu Buchstabe a 

§ 46 Absatz 1 Satz 2 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe b 

§ 46 Absatz 3 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 44 

§ 47 Absatz 2 

Ein entsprechender Verweis wird aufgenommen. 

Zu Nummer 45 

§ 48 
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Zu Buchstabe a 

§ 48 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 48 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 48 Absatz 3 Satz 2 

Ein entsprechender Verweis wird aufgenommen. 

Zu Buchstabe b 

§ 48 Absatz 4 Satz 1 

Es handelt sich um die Konkretisierung einer bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe c 

§ 48 Absatz 6 

Der Absatz 6 dient der Konkretisierung der Regelungen des § 32 Absatz 2 des Gesetzes. 

Zu Nummer 46 

§ 49 Absatz 1 

Zu Buchstabe a 

§ 49 Absatz 1 Nummer 1 

Der seit 1996 gültige Gebührensatz wird nach interner Überprüfung und unter Anwendung 
aktueller Kostensätze angepasst.  

Zu Buchstabe b 

§ 49 Absatz 1 Nummer 2 

Der seit 1996 gültige Gebührensatz wird nach interner Überprüfung und unter Anwendung 
aktueller Kostensätze angepasst. 

Zu Nummer 47 

§ 60 

Die Verweise werden auf Grund der Änderungen der Verordnung entsprechend angepasst. 

Zu Nummer 48 

§ 61 
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Die Übergangsregelung schafft Rechtssicherheit für Beförderungen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs, die vor Inkrafttreten der Verordnung begonnen haben, jedoch erst nach 
Inkrafttreten der Verordnung enden. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerverordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird auf Grund der folgenden Änderungen dieser Verordnung ange-
passt. 

Zu Nummer 2 

§ 1 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 1 Nummer 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird gestrichen und durch eine zitierfähige Begriffsbe-
stimmung der EMCS-Durchführungsverordnung ersetzt. 

Zu Buchstabe c 

§ 1 Nummer 2 

Die Definition des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems wird konkretisiert 
und um den steuerrechtlich freien Verkehr in Umsetzung von Artikel 35 ff. der Systemricht-
linie erweitert. 

Zu Buchstabe d 

§ 1 Nummer 5 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung in Umsetzung von Artikel 35 ff. der System-
richtlinie. 

§ 1 Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

Zu Buchstabe e 

§ 1 Nummer 9 

Aus Gründen der Verordnungsökonomie wird das zuständige Hauptzollamt in die Begriffs-
bestimmungen aufgenommen. 

Zu Nummer 3 

Abschnitt 3 

Die Überschrift zu Abschnitt 3 wird an die Änderungen dieser Verordnung angepasst. 
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Zu Nummer 4 

§ 3 

Zu Buchstabe a 

§ 3 Absatz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 3 Absatz 4 Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 5 

§ 4 

Zu Buchstabe a 

§ 4 Absatz 1 Nummer 1 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Buchstabe d 

Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Nummer 6 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

§ 5 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 5 Absatz 1 Satz 3 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 5 Absatz 1 Satz 5 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 2 Nummer 1 

Es handelt sich um eine klarstellende Ergänzung. 

Zu Buchstabe c 

§ 5 Absatz 4 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu Absatz 2. 

Zu Nummer 7 

§ 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 8 

§ 6a 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 9 

§ 7 

Aus Gründen der Klarstellung und zur Schaffung von Rechtssicherheit wird die Pflicht zur 
Anzeige von geänderten Verhältnissen konkretisiert. 

Zu Nummer 10 

§ 8 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird das zwin-
gende Erlöschen der Erlaubnis durch die nicht angezeigte Verlegung des Betriebssitzes 
gestrichen. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 11 

§ 9 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 
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Zu Nummer 12 

§ 10 

Zu Buchstabe a 

Überschrift 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an die Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe b 

§ 10 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an Artikel 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe c 

§ 10 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 10 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Bezugnahme auf die entsprechende gesetzliche Regelung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 10 Absatz 2 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 10 Absatz 2 Satz 5 bis 7 

Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 45 Absatz 3 der Systemrichtlinie sowie um 
eine Bezugnahme auf die entsprechende gesetzliche Regelung. 

Zu Nummer 13 

§ 11 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 14 

§ 11a 

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 23a der Alkoholstrukturrichtlinie und wird als 
Folgeänderung zu § 2 Absatz 3 Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz  aufge-
nommen. Auf Antrag des Beteiligten haben die zuständigen Hauptzollämter die Möglichkeit 
eine Bescheinigung für rechtlich und wirtschaftlich unabhängige (Klein-)Produzenten aus-
zustellen, welche die Inanspruchnahme ermäßigter Steuersätze in einem anderen Mitglied-
staat ermöglicht. 
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Zu Nummer 15 

§ 12 

Zu Buchstabe a 

§ 12 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Buchstabe b 

§ 12 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 12 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 3 Satz 4 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 12 Absatz 3 Satz 5 
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Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 12 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Buchstabe e 

§ 12 Absatz 7 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 7 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 7 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 12 Absatz 7 Satz 4 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

§ 12 Absatz 7 Satz 5 

Aus Gründen der Verordnungssystematik wird der Verweis gestrichen. 

Zu Nummer 16 

§ 13 

Zu Buchstabe a 

§ 13 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung und eine Folgeänderung § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 



 - 180 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

Zu Buchstabe b 

§ 13 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 13 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 3 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 13 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 4 Satz 1 

Der Verweis auf Unionszollrecht wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe e 

§ 13 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 17 

§ 14 
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Zu Buchstabe a 

§ 14 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 14 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 14 Absatz 6 

Um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Regelung zur Steuerbegünstigung zu ver-
hindern, wird klargestellt, dass die Steuer entsteht, sofern die Ware an einen unberechtigten 
Dritten abgegeben wird. 

Zu Nummer 18 

§ 15 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 15 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 15 Satz 3 

Es wird eine Regelung für eine Verfahrensanweisung für das Ausfallverfahren aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe d 

§ 15 Satz 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
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Zu Nummer 19 

§ 16 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 16 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 16 Absatz 1 Nummer 3 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 16 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 16 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 16 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 16 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 20 

§ 19 Absatz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Nummer 21 

§ 20 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 20 Absatz 1 Satz 1 
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Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 22 

§ 21 

Zu Buchstabe a 

§ 21 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 21 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 21 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Folge von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 21 Absatz 5 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 21 Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 21 Absatz 5 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 21 Absatz 5 Satz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 21 Absatz 6 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht. 

Zu Buchstabe d 

§ 21 Absatz 7 Satz 1 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 21 Absatz 8 

Der Absatz 8 dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es werden 
Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das Zoll-
gebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Nummer 23 

§ 22 

Zu Buchstabe a 

§ 22 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 22 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 22 Absatz 2 Nummer 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 22 Absatz 2 Nummer 2 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 22 Absatz 3 

Es handelt sich um die Streichung einer ausgelaufenen Regelung. 

Zu Nummer 24 

§ 23 

Zu Buchstabe a 

§ 23 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 23 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 
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Zu Buchstabe c 

§ 23 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 

§ 23 Absatz 3 Satz 1 und Satz 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe d 

§ 23 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa undDoppelbuchstabe bb 

§ 23 Absatz 4 Satz 1 und 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe cc undDoppelbuchstabe dd 

§ 23 Absatz 4 Satz 4 und 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 23 Absatz 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe f 

§ 23 Absatz 6 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 25 

§ 24 

Zu Buchstabe a 

§ 24 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 24 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Zuständigkeitsanpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 24 Absatz 3 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 24 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 24 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe d 

§ 24 Absatz 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe e 

§ 24 Absatz 4a 

Eine Regelung entsprechend des Artikels 26 Absatz 5 der Systemrichtlinie wird aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe f 

§ 24 Absatz 7 Satz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 26 

§ 25 Absatz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 27 

§ 26 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 26 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 26 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 26 Absatz 2 Satz 1 
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Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 26 Absatz 2 Satz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 26 Absatz 2 Satz 5 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe d 

§ 26 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 

Zu Buchstabe e 

§ 26 Absatz 4 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 28 

§ 27 

Zu Buchstabe a 

§ 27 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 27 Absatz 2 Satz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 27 Absatz 4 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionsrecht. 

Zu Buchstabe d 

§ 27 Absatz 4a 

Der Absatz 4a dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es wer-
den Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das 
Zollgebiet nicht mehr verlassen dürfen. 
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Zu Buchstabe e 

§ 27 Absatz 5 Satz 1 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 29 

§ 28 

Es handelt sich um Anpassungen an geänderte Regelungen des Unionszollrechts sowie 
um Konkretisierungen der alternativen Nachweisführung für die Beendigung der Beförde-
rung. 

Zu Nummer 30 

Die Überschrift zu Abschnitt 8 wird angepasst. 

Zu Nummer 31 

§ 29 

Zu Buchstabe a 

§ 29 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 29 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 29 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe d 

§ 29 Absatz 4 

Der Absatz 4 dient der Konkretisierung der Regelungen des § 14 Absatz 4 des Gesetzes. 

Zu Nummer 32 

§ 30 

Zu Buchstabe a 

§ 30 Absatz 1 

Es handelt ich um eine Folgeanpassung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 30 Absatz 2 
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Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 33 

§ 30a 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung der Regelungen im Genussmittelbereich und 
schafft insofern einen Regelungsrahmen für die Herstellung von Schaumwein außerhalb 
eines Steuerlagers. 

Zu Nummer 34 

Die Angabe zu Abschnitt 11 wird angepasst. 

Zu Nummer 35 

§ 32 

Zu Buchstabe a 

§ 32 Satz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an Unionszollrecht. 

Zu Buchstabe b 

§ 32 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 36 

§ 33 

Zu Buchstabe a 

§ 33 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu Absatz 2 sowie um eine redaktionelle Anpas-
sung. 

Zu Buchstabe b 

§ 33 Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Weitergabe verbrauchsteuerpflichtiger Ware nicht von 
dem Begriff des Eigenbedarfs erfasst ist und konkretisiert die Norm insoweit in unions-
rechtskonformer Weise. 

Zu Nummer 37 

Die Angabe zu Abschnitt 13 wird angepasst. 

Zu Nummer 38 

§ 34 
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Der § 34 wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Empfän-
gers neu gefasst und an die Regelungen der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des 
§ 20a des Gesetzes angepasst. Er umfasst Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisver-
fahren sowie zur Sicherheitsleistung. 

Zu Nummer 39 

§ 34a 

Der § 34a wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Versen-
ders neu eingefügt. Er umfasst die Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren im 
Sinn der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des § 20b des Gesetzes. 

§ 34b 

Der § 34b wurde auf Grund der Aufnahme von Beförderungen des verbrauchsteuerrechtlich 
freien Verkehrs in das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem eingefügt. Er um-
fasst die Regelungen zur Ermächtigung zur Ausgestaltung einer Verfahrensanweisung so-
wie zu Vereinfachungen des Regelverfahrens der Artikel 35 und 36 der Systemrichtlinie und 
des § 20c des Gesetzes. 

§ 34c 

Der § 34c umfasst die Regelungen zur Erstellung des vereinfachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments im Sinn des Artikels 36 der Systemrichtlinie und des § 20c des Gesetzes. 

§ 34d 

Der § 34d umfasst die Regelungen zur Änderung des Bestimmungsorts bei Beförderungen 
des steuerrechtlich freien Verkehrs unter Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 36 Absatz 5 der Systemrichtlinie und des § 20c 
des Gesetzes. 

§ 34e 

Der § 34e umfasst die Regelungen zur Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfach-
ten elektronischen Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 37 der Systemrichtlinie und 
des § 20c des Gesetzes. 

§ 34f 

Der § 34f beinhaltet den gesetzlichen Verweis mit dem Ziel, die bereits etablierten Rege-
lungen zum Ausfallverfahren bei Beförderungen unter Steueraussetzung auch für ver-
gleichbare Sachverhalte im Rahmen von Beförderungen im steuerrechtlich freien Verkehr 
zur Anwendung zu bringen. Insoweit dient die Regelung der Umsetzung der Artikel 36 bis 
40 der Systemrichtlinie. 

§ 34g 

Der § 34g dient der Umsetzung von Artikel 40 der Systemrichtlinie im Hinblick auf die Vor-
lage von Ersatznachweisen für die Beendigung der Beförderung. 

Zu Nummer 40 

§ 35 
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Auf Grund der neu geschaffenen Regelung in § 20c Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes und 
den diesbezüglichen verfahrensrechtlichen Vorgaben ist § 35 nicht mehr erforderlich und 
wird gestrichen. 

Zu Nummer 41 

§ 36 

In Umsetzung der Systemrichtlinie sind die Regelungen zum Versandhandel neu gefasst 
worden. § 36 konkretisiert insofern den gesetzlichen Regelungsrahmen aus § 21 des Ge-
setzes. 

Zu Nummer 42 

§ 37 

Durch die vorgenommenen Verweise auf die zweckentsprechenden Regelungen zur Unre-
gelmäßigkeiten im Steuerlager bzw. bei der Beförderung unter Steueraussetzung können 
die bisherigen Absätze gestrichen werden. 

Zu Nummer 43 

Die Angabe zu Abschnitt 15 wird angepasst. 

Zu Nummer 44 

§ 37a 

Die Regelung enthält Vorgaben zur Abgabe von Steueranmeldungen in den Fällen des 
§ 22b des Gesetzes. 

Zu Nummer 45 

§ 38 

Zu Buchstabe a 

§ 38 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 38 Absatz 1 Satz 2 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 38 Absatz 1 Satz 5 und 6 

Die Regelung dient der Entlastung der Wirtschaft, indem die Möglichkeit geschaffen wird, 
in bestimmten Fällen von der Vergällung abzusehen und verschlankt das Verfahren, indem 
die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung mit der Steuerlagererlaubnis verknüpft werden 
kann. 
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Zu Buchstabe b 

§ 38 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 38 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 38 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 46 

§ 38a 

Zu Buchstabe a 

§ 38a Absatz 1 Satz 2 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden.] 

Zu Buchstabe b 

§ 38a Absatz 4 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Nummer 47 

§ 38c 

Zu Buchstabe a 

§ 38c Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 38ca Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Klarstellung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 38c Absatz 1 Satz 4 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an Artikel 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe b 

§ 38c Absatz 2 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 38c Absatz 2 Satz 1 

Die Änderung erweitert den Anwendungsbereich der Norm auf die Fälle des § 22a Absatz 2 
Nummer 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 

§ 38c Absatz 2 Satz 2 und 3 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Nummer 48 

§ 39 

Zu Buchstabe a 

§ 39 Absatz 1 Satz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 39 Absatz 5 und 6 

Die Absätze 5 und 6 dienen der Konkretisierung der Regelungen des § 24 Absatz 2 des 
Gesetzes. 

Zu Nummer 49 

§ 40 

Die verfahrensrechtlichen Vorschriften zur Steuerentlastung werden auf Grund der Erwei-
terung des Anwendungsbereichs des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems 
auf Beförderungen des steuerrechtlich freien Verkehrs angepasst. 

Zu Nummer 50 

Die Angabe zu Abschnitt 20 wird gestrichen. 

Zu Nummer 51 

§ 42 

Auf Grund der Erweiterung des Anwendungsbereichs des EDV-gestützten Beförderungs- 
und Kontrollsystems auf Beförderungen des steuerrechtlich freien Verkehrs ist die Rege-
lung entbehrlich und wird gestrichen. 

Zu Nummer 52 

§ 43 

Zu Buchstabe a 

§ 43 Satz 1 
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Die Verweise wurden auf Grund der Änderungen der Verordnung angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 43 Satz 2 

Der Verweis auf die amtliche Bescheinigung wurde eingefügt. 

Zu Nummer 53 

§ 44 

Zu Buchstabe a 

§ 44 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2 und eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 44 Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Weitergabe verbrauchsteuerpflichtiger Ware nicht von 
dem Begriff des Eigenbedarfs erfasst ist und konkretisiert die Norm insoweit in unions-
rechtskonformer Weise. 

Zu Nummer 54 

§ 45 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 30a. Im Bereich der Zwischenerzeugnisse 
wird auf die entsprechende Regelung für Schaumwein verwiesen 

Zu Nummer 55 

Die Angabe zu Abschnitt 22 wird angepasst. 

Zu Nummer 56 

§ 46 

Zu Buchstabe a 

§ 46 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung sowie um eine Folgeanpassung zu § 1 
Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 46 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 46 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu § 1 Nummer 9. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 46 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 46 Absatz 2 Satz 3 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

§ 46 Absatz 2 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Nummer 57 

§ 47a 

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 23a der Alkoholstrukturrichtlinie und wird als 
Folgeänderung zu § 30 Absatz 4 Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz und 
§ 32 Absatz 2 Nummer 2 Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz aufgenom-
men. Auf Antrag des Beteiligten haben die zuständigen Hauptzollämter die Möglichkeit eine 
Bescheinigung für rechtlich und wirtschaftlich unabhängige (Klein-)Produzenten auszustel-
len, welche die Inanspruchnahme ermäßigter Steuersätze in einem anderen Mitgliedstaat 
ermöglicht. 

Zu Nummer 58 

§ 48 

Zu Buchstabe a 

§ 48 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung sowie um eine Folgeanpassung zu § 1 
Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 48 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 48 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 48 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 
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Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 48 Absatz 2 Satz 3 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

§ 48 Absatz 2 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe c 

§ 48 Absatz 3 

Als Verfahrenserleichterung für die Wirtschaft wird mit der Regelung die Möglichkeit ge-
schaffen, dass die Aufnahme von Wein in ein Steuerlager mit der Besitzerlangung fingiert 
wird. 

Zu Buchstabe d 

§ 48 Absatz 4 und 5 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 3. 

Zu Nummer 59 

§ 49 

Zu Buchstabe a 

§ 49 Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung sowie um eine Folgeanpassung zu § 1 
Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 49 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 49 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 49 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 49 Absatz 2 Satz 3 
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Die Verweise werden angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

§ 49 Absatz 2 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Nummer 60 

§ 50 

§ 50 regelt das Verfahren für die Beförderung von Wein unter Steueraussetzung und ver-
weist auf die entsprechenden Regelungen aus Schaumwein. 

Zu Nummer 61 

Die Angabe zu Abschnitt 23 wird angepasst. 

Zu Nummer 62 

§ 51 

Der § 51 wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Empfän-
gers neu eingefügt und an die Regelungen der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und 
des § 32 Absatz 2 in Verbindung mit § 20a des Gesetzes angepasst. Er umfasst Regelun-
gen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren. 

Zu Nummer 63 

§ 51a 

Der § 51a wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Versen-
ders neu eingefügt. Er umfasst die Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren im 
Sinn der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des § 32 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 20b des Gesetzes. 

§ 51b 

Der § 51b wurde auf Grund der Aufnahme von Beförderungen des verbrauchsteuerrechtlich 
freien Verkehrs in das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem eingefügt. Er ver-
weist auf die Regelungen zur Ermächtigung zur Ausgestaltung einer Verfahrensanweisung 
sowie zu Vereinfachungen des Regelverfahrens der Artikel 35 und 36 der Systemrichtlinie 
und des § 32 Absatz 2 in Verbindung mit § 20c des Gesetzes. 

Zu Nummer 64 

§ 52 

Über die Regelung in Absatz 1 wird für Weinversandhändler mit Sitz in anderen Mitglied-
staaten die Möglichkeit eröffnet, sich ihre Lieferungen in das Steuergebiet von dem zustän-
digen Hauptzollamt bestätigen zu lassen und auf dieser Grundlage eine Erstattung in dem 
anderen Mitgliedstaat eine Steuererstattung zu erlangen. 

Die Norm in Absatz 2 ist Element der Steueraufsicht und soll die Steuererhebung im Be-
stimmungsmitgliedstaat absichern. 
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Zu Nummer 65 

§ 53 

Die Verweise werden auf Grund der verschiedenen Änderungen in der Verordnung ent-
sprechend angepasst. 

Zu Nummer 66 

§ 54 

Die Übergangsregelung schafft Rechtssicherheit für Beförderungen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs, die vor Inkrafttreten der Verordnung begonnen haben, jedoch erst nach 
Inkrafttreten der Verordnung enden. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Kaffeesteuerverordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird auf Grund der Änderungen der Verordnung entsprechend ange-
passt. 

Zu Nummer 2 

§ 1 

Zu Buchstabe a 

§ 1 Nummer 1 

Die Definition der Systemrichtlinie ist bereits im Gesetz verankert und wird daher gestri-
chen. 

Zu Buchstabe b 

§ 1 Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 1 Nummer 2 und 3 

In Nummer 2 wird eine zitierfähige Begriffsbestimmung der EMCS-Durchführungsverord-
nung aufgenommen. 

In Nummer 3 wird die Ausgangszollstelle definiert. 

Zu Buchstabe d 

§ 1 Nummer 4 

Aus Gründen der Verordnungsökonomie wird das zuständige Hauptzollamt in die Begriffs-
bestimmungen aufgenommen. 

Zu Nummer 3 

§ 3 
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Zu Buchstabe a 

§ 3 Absatz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 3 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Nummer 4 

§ 4 

Zu Buchstabe a 

§ 4 Absatz 1 Satz 2 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird die regelmä-
ßige Vorgabe gestrichen, bei der Beantragung von Erlaubnissen einen aktuellen Register-
auszug vorzulegen. 

Zu Buchstabe b 

§ 4 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe c 

§ 4 Absatz 3 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Buchstabe d 

§ 4 Absatz 4 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 5 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

§ 5 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 5 Absatz 1 Satz 3 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 5 Absatz 1 Satz 4 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 5 Absatz 1 Satz 5 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 6 

§ 6 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Nummer 7 

§ 6a 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 8 

§ 7 

Aus Gründen der Klarstellung und zur Schaffung von Rechtssicherheit wird die Pflicht zur 
Anzeige von geänderten Verhältnissen konkretisiert. 

Zu Nummer 9 

§ 8 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird das zwin-
gende Erlöschen der Erlaubnis durch die nicht angezeigte Verlegung des Betriebssitzes 
gestrichen. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 10 

§ 10 
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Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 10 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an Artikel 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 11 

§ 11 

Zu Buchstabe a 

§ 11 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 11 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 

§ 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 11 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Nummer 12 

§ 12 

Zu Buchstabe a 

§ 12 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung sowie um eine Folgeänderung zu § 1 Num-
mer 4. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

Der Verweis wird angepasst. 
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Zu Buchstabe b 

§ 12 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe c 

§ 12 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 3 Satz 3 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 12 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 12 Absatz 4 Satz 1 

Der Verweis auf Unionszollrecht wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 12 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 12 Absatz 6 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Nummer 13 

§ 13 
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Zu Buchstabe a 

§ 13 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 13 Absatz 1 Satz 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 13 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 13 Absatz 2 Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe c 

§ 13 Absatz 6 

Um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Regelung zur Steuerbegünstigung zu ver-
hindern, wird klargestellt, dass die Steuer entsteht, sofern die Ware an einen unberechtigten 
Dritten abgegeben wird. 

Zu Nummer 14 

§ 14 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Nummer 15 

§ 17 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 17 Absatz 1 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Buchstabe c 

§ 17 Absatz 2 Satz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
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Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 

Der Verweis wird aktualisiert. 

Zu Nummer 16 

§ 19 

Zu Buchstabe a 

§ 19 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 19 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 17 

§ 20 

Zu Buchstabe a 

§ 20 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 20 Absatz 2 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 18 

§ 20a 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung der Regelungen im Genussmittelbereich und 
schafft insofern einen Regelungsrahmen für die Herstellung von Kaffee außerhalb eines 
Steuerlagers. 

Zu Nummer 19 

Die Angabe zum Abschnitt wird angepasst. 

Zu Nummer 20 

§ 22 Satz 1 und Satz 2 
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Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 21 

§ 23 

Zu Buchstabe a 

§ 23 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 23 Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Weitergabe verbrauchsteuerpflichtiger Ware nicht von 
dem Begriff des Eigenbedarfs erfasst ist und konkretisiert die Norm insoweit in unions-
rechtskonformer Weise. 

Zu Nummer 22 

§ 24 

Zu Buchstabe a 

§ 24 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 24 Satz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 23 

§ 25 

Zu Buchstabe a 

§ 25 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 25 Absatz 4 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 24 

§ 27 
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In Umsetzung der Systemrichtlinie sind die Regelungen zum Versandhandel neu gefasst 
worden. § 27 konkretisiert insofern den gesetzlichen Regelungsrahmen aus § 18 des Ge-
setzes. 

Zu Nummer 25 

§ 28 

Zu Buchstabe a 

§ 28 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe b 

§ 28 Absatz 2 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 26 

§ 30 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 27 

§ 31 

Zu Buchstabe a 

§ 31 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Buchstabe b 

§ 31 Absatz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 31 Absatz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 28 

§ 32 

Zu Buchstabe a 

§ 32 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 
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Zu Buchstabe b 

§ 32 Absatz 4 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Buchstabe c 

§ 32 Absatz 5 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe d 

§ 32 Absatz 6 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 29 

§ 33 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 33 Absatz 1 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Buchstabe c 

§ 33 Absatz 2 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 30 

§ 36 

Zu Buchstabe a 

§ 36 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 36 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 4. 

Zu Nummer 31 

§ 44 
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Der § 44 wird auf Grund der Änderungen dieser Verordnung angepasst. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Inhaltsübersicht 

Aufgrund der folgenden Änderungen in dieser Verordnung wird das Inhaltsverzeichnis so-
weit erforderlich angepasst. 

Zu Nummer 2 

§ 1 

Zu Buchstabe a 

§ 1 Nummer 4 

Streichung der Impfstellen und Behälter für Kennzeichnungslösung aus der Aufzählung der 
als wesentliche Bauteile einer Kennzeichnungseinrichtung geltenden Komponenten, für die 
eine Bauteilzulassung erforderlich ist. Die Impfstellen sind als Teil der Regel- und Messein-
richtung anzusehen und mithin vom Wortlaut der Regelung bereits ohne explizite Nennung 
mitumfasst. Bei Kennzeichnungsbehältern wiederum wird eine vorherige Bauteilzulassung 
als nicht erforderlich angesehen. 

Zu Buchstabe b 

§ 1 Nummer 8 

Die Definition des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems wird konkretisiert 
und um den steuerrechtlich freien Verkehr in Umsetzung von Artikel 35 ff. der Systemricht-
linie erweitert. 

Zu Buchstabe c 

§ 1 Nummer 8a 

Aufnahme der EMCS-Durchführungsverordnung in die Begriffsbestimmung. 

Zu Buchstabe d 

§ 1 Nummer 10 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

Zu Buchstabe e 

§ 1 Nummer 11 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

§ 1 Nummer 12 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung in Umsetzung von Artikel 35 ff. der System-
richtlinie 
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§ 1 Nummer 13 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

Zu Nummer 3 

§ 1a 

Durch die Aufnahme des Verweises auf die Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung wird 
die örtliche Zuständigkeit bei Zuständigkeitsübertragungen einzelner Aufgabenbereiche 
klargestellt. 

Zu Nummer 4 

Zwischenüberschrift vor § 1b 

Redaktionelle Änderung infolge der Zusammenführung der §§ 53a und 53b des Energies-
teuergesetzes durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299). 

Zu Nummer 5 

§ 1b 

Zu Buchstabe a 

§ 1b Absatz 4 

Redaktionelle Änderung infolge der Neufassung des § 2 Absatz 4 des Energiesteuergeset-
zes durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergeset-
zes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299). 

Zu Buchstabe b 

§ 1b Absatz 5 

Redaktionelle Änderung infolge der Zusammenführung der §§ 53a und 53b des Energies-
teuergesetzes durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299). 

Zu Nummer 6 

§ 2 Absatz 2 und 3 

Sprachliche Anpassung an den Wortlaut der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 7 

§ 3 Absatz 3 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Nummer 8 

§ 5 Absatz 3 
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Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Nummer 9 

§ 7 

Eine Regelung für Unterschreitungen des vorgeschriebenen Gehaltes an Kennzeichnungs-
stoffen (analog zu der bereits bestehenden Regelung bei Überschreitungen) wurde seiner-
zeit nicht getroffen. Dies führt zu einer Vielzahl von Anzeigen von Kennzeichnungsbetrieben 
in Fällen marginaler Abweichungen. Deshalb soll eine entsprechende Ausnahme von der 
Anzeigepflicht im Falle des Unterschreitens des Mindestgehalts an Kennzeichnungsstoffen 
bis zu einer noch zu definierenden Grenze zugelassen werden, sofern steuerliche Belange 
nicht gefährdet sind. 

Zu Nummer 10 

§ 8a Absatz 1 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

§ 8a Absatz 2 bis 6 

Aufnahme von Regelungen zum Erlöschen einer Zulassung einer Kennzeichnungseinrich-
tung nach § 4, einer Bewilligung eines Kennzeichnungsbetriebes nach § 6 oder einer Zu-
lassung nach § 8. Die Erlöschensvorschriften für die Zulassung oder Bewilligung entspre-
chen dabei grundsätzlich denen anderer Verbrauchsteuervorschriften. 

Zu Nummer 11 

§ 14 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 14 Absatz 1a 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Buchstabe c 

§ 14 Absatz 1b 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Buchstabe d und Buchstabe e 

§ 14 Absatz 2 bis 7 
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In Absatz 2 ff. werden die Erlöschensvorschriften für die Erlaubnis neugefasst. Sie entspre-
chen dabei grundsätzlich denen anderer Verbrauchsteuervorschriften. Zum Bürokratieab-
bau werden die Übergangszeiträume in bestimmten Fällen auf drei Monate nach dem maß-
gebenden Ereignis, das zum Erlöschen der Erlaubnis führt, verlängert und an die Regelun-
gen des § 3 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung angeglichen. 

Zu Nummer 12 

§ 15 

Zu Buchstabe a 

§ 15 Absatz 4 

Aufnahme einer klarstellenden Regelung, dass der Inhaber eines Herstellungsbetriebes zu 
Mengenabweichungen vom Sollbestand im Rahmen der Bestandsanmeldung unmittelbar 
Stellung zu nehmen hat. Angleichung an den Wortlaut der Durchführungsvorschriften zu 
den Verbrauchsteuern auf Genussmittel. 

Zu Buchstabe b 

§ 15 Absatz 10 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 2 bis 7. 

Zu Nummer 13 

§ 18 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 18 Absatz 1a 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Buchstabe c 

§ 18 Absatz 2 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b und Absatz 2 bis 7. 

Zu Nummer 14 

§ 19 

Zu Buchstabe a 

§ 19 Absatz 4 

Aufnahme einer klarstellenden Regelung, dass der Inhaber eines Lagers zu Mengenabwei-
chungen vom Sollbestand im Rahmen der Bestandsanmeldung unmittelbar Stellung zu 
nehmen hat. Angleichung an den Wortlaut der Durchführungsvorschriften zu den genieß-
baren Verbrauchsteuern. 
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Zu Buchstabe b 

§ 19 Absatz 10 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 2 bis 7. 

Zu Nummer 15 

§ 21 

Zu Buchstabe a 

§ 21 Absatz 2 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b und Absatz 2 bis 7. 

Zu Buchstabe b 

§ 21 Absatz 3 

Folgeänderung zu der Änderung in § 19 Absatz 10. 

Zu Nummer 16 

§ 22 

Folgeänderung zu der Änderung in § 18 Absatz 2. 

Zu Nummer 17 

§ 23 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit. Die Frist von vier Monaten für die Vorlage des 
Nachweises, dass die Energieerzeugnisse in der Annahme befördert wurden, dass für 
diese ein Steueraussetzungsverfahren nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes wirk-
sam eröffnet worden sei, soll erst mit der schriftlichen Bekanntgabe der Feststellung der 
Unwirksamkeit gegenüber dem Steuerschuldner beginnen. 

Zu Nummer 18 

Zwischenüberschrift vor § 23a 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 19 

§ 23a 

Zu Buchstabe a 

§ 23a Absatz 1 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 
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Zu Buchstabe b 

§ 23a Absatz 2 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 20 

§ 26 

Zu Buchstabe a 

§ 26 Absatz 2 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Buchstabe b 

§ 26 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Buchstabe c 

§ 26 Absatz 3a 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b. 

Zu Buchstabe d 

§ 26 Absatz 7 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 2 bis 6. 

Zu Nummer 21 

§ 27 

Zu Buchstabe a 

§ 27 Absatz 1 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

§ 27 Absatz 2 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Buchstabe c 

§ 27 Absatz 3 
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Es handelt sich um eine Streichung aus redaktionellen Gründen. 

Zu Buchstabe d 

§ 27 Absatz 3a 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b. 

Zu Buchstabe e 

§ 27 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 27 Absatz 4 Satz 1 

Der Verweis auf Unionszollrecht wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 27 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe f 

§ 27 Absatz 7 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 2 bis 6. 

Zu Nummer 22 

§ 28 

Zu Buchstabe a 

§ 28 Absatz 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird aktualisiert. 

Zu Buchstabe b 

§ 28 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zu Absatz 2 Nummer 4. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 28 Absatz 2 Nummer 4 

Die Erweiterung der Vorschrift dient der Definition des zuständigen Hauptzollamtes. 

Zu Nummer 23 

§ 28a 
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Zu Buchstabe a 

§ 28a Satz 1 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 28a Satz 3 

Es wird eine Regelung für eine Verfahrensanweisung für das Ausfallverfahren aufgenom-
men. Im Übrigen redaktionelle Anpassungen. 

Zu Buchstabe c 

§ 28a Satz 5 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 24 

§ 28b 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 28b Absatz 1 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. Im Übrigen Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Num-
mer 8a. 

Zu Buchstabe c 

§ 28b Absatz 3 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 25 

§ 30 Absatz 2 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Nummer 26 

§ 31 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 27 

§ 32 Absatz 1 bis 3 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 
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Zu Nummer 28 

§ 33 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 29 

§ 34 

Zu Buchstabe a 

§ 34 Absatz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Buchstabe b 

§ 34 Absatz 5 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 34 Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 34 Absatz 5 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 34 Absatz 5 Satz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 34 Absatz 6 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Buchstabe d 

§ 34 Absatz 7 

Der Absatz 7 dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es werden 
Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das Zoll-
gebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Nummer 30 

§ 36 
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Zu Buchstabe a 

§ 36 Absatz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Buchstabe b 

§ 36 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Zuständigkeitsanpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 36 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe d 

§ 36 Absatz 4a 

Eine Regelung entsprechend des Artikels 26 Absatz 5 der Systemrichtlinie wird aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe e 

§ 36 Absatz 7 Satz 3 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 31 

§ 36b 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 36b Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Buchstabe c 

§ 36b Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 36b Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 36b Absatz 2 Satz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 36b Absatz 2 Satz 5 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe d 

§ 36b Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 

Zu Buchstabe e 

§ 36b Absatz 4 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 32 

§ 36c 

Zu Buchstabe a 

§ 36c Absatz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Buchstabe b 

§ 36c Absatz 2 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 33 

§ 36d 

Zu Buchstabe a 

§ 36d Absatz 1 Satz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 8a. 

Zu Buchstabe b 

§ 36d Absatz 2 Satz 4 

Redaktionelle Änderung. 
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Zu Buchstabe c 

§ 36d Absatz 4 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an das Unionsrecht. 

Zu Buchstabe d 

§ 36d Absatz 4a 

Der Absatz 4a dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es wer-
den Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das 
Zollgebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Buchstabe e 

§ 36d Absatz 5 Satz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 34 Absatz 7. 

Zu Nummer 34 

§ 37 

Es handelt sich um Anpassungen an geänderte Regelungen des Unionszollrechts sowie 
um Konkretisierungen der alternativen Nachweisführung für die Beendigung der Beförde-
rung. 

Zu Nummer 35 

§ 37a 

Zu Buchstabe a 

§ 37a Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe b 

§ 37a Absatz 4 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit. Die Frist von vier Monaten für die Vorlage des 
Nachweises, dass die Energieerzeugnisse an berechtigte Personen abgegeben oder ord-
nungsgemäß ausgeführt worden sind, soll erst mit der schriftlichen Bekanntgabe der Fest-
stellung der Unregelmäßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner beginnen. 

Zu Nummer 36 

Die Zwischenüberschrift wird angepasst. 

Zu Nummer 37 

§ 38 

Der § 38 wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Empfän-
gers neu gefasst und an die Regelungen der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des 
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§ 15a des Gesetzes angepasst. Er umfasst Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisver-
fahren sowie zur Sicherheitsleistung. 

Zu Nummer 38 

§ 38a 

Der § 38a wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Versen-
ders neu eingefügt. Er umfasst die Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren im 
Sinn der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des § 15b des Gesetzes. 

§ 38b 

Der § 38b wurde auf Grund der Aufnahme von Beförderungen des verbrauchsteuerrechtlich 
freien Verkehrs in das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem eingefügt. Er um-
fasst die Regelungen zur Ermächtigung zur Ausgestaltung einer Verfahrensanweisung so-
wie zu Vereinfachungen des Regelverfahrens der Artikel 35 und 36 der Systemrichtlinie und 
des § 15c des Gesetzes. 

§ 38c 

Der § 38c umfasst die Regelungen zur Erstellung des vereinfachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments im Sinn des Artikels 36 der Systemrichtlinie und des § 15c des Gesetzes. 

§ 38d 

Der § 38d umfasst die Regelungen zur Änderung des Bestimmungsorts bei Beförderungen 
des steuerrechtlich freien Verkehrs unter Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 36 Absatz 5 der Systemrichtlinie und des § 15c 
des Gesetzes. 

§ 38e 

Der § 38e umfasst die Regelungen zur Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfach-
ten elektronischen Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 37 der Systemrichtlinie und 
des § 15c des Gesetzes  

§ 38f 

Der § 38f beinhaltet den gesetzlichen Verweis mit dem Ziel, die bereits etablierten Rege-
lungen zum Ausfallverfahren bei Beförderungen unter Steueraussetzung auch für ver-
gleichbare Sachverhalte im Rahmen von Beförderungen im steuerrechtlich freien Verkehr 
zur Anwendung zu bringen. Insoweit dient die Regelung der Umsetzung der Artikel 36 bis 
40 der Systemrichtlinie. 

§ 38g 

Der § 38g dient der Umsetzung von Artikel 40 der Systemrichtlinie im Hinblick auf die Vor-
lage von Ersatznachweisen für die Beendigung der Beförderung. 

Zu Nummer 39 

§ 39 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Durchführungsvorschriften von Lieferungen 
zu gewerblichen Zwecken in §§ 38 bis 38g. 

§ 40 
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Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Durchführungsvorschriften von Lieferungen 
zu gewerblichen Zwecken in §§ 38 bis 38g. 

Zu Nummer 40 

Zwischenüberschrift nach § 39 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 41 

§ 41 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 42 

§ 42 

In Umsetzung der Systemrichtlinie sind die Regelungen zum Versandhandel neu gefasst 
worden. § 42 konkretisiert insofern den gesetzlichen Regelungsrahmen aus § 18 des Ge-
setzes. 

Zu Nummer 43 

Zwischenüberschrift vor § 42a 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 44 

§ 42a 

Anpassungen der Regelungen an § 37a Absatz 1. 

Zu Nummer 45 

Zwischenüberschrift vor § 44 

Anpassung des Verweises infolge der Änderungen des Siebten Gesetzes zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 46 

§ 44 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Durchführungsvorschriften von Lieferungen 
zu gewerblichen Zwecken in §§ 38 bis 38g. 

§ 45 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Durchführungsvorschriften von Lieferungen 
zu gewerblichen Zwecken in §§ 38 bis 38g. 
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Zu Nummer 47 

§ 49 

Zu Buchstabe a 

§ 49 Absatz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 7 Absatz 2 und § 14 Absatz 1b. 

Zu Buchstabe b 

§ 49 Absatz 2 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b. 

Zu Buchstabe c 

§ 49 Absatz 4 

Folgeänderung zu der Änderung in § 7 Absatz 2. 

Zu Nummer 48 

§ 49a 

Gasförmige Kohlenwasserstoffe, die aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen 
gewonnen werden und bei der Lagerung von Abfällen oder bei der Abwasserreinigung an-
fallen, sind nur steuerbefreit, wenn sie entweder nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes in Stromerzeugungsanlagen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
oder nach § 26 des Gesetzes zur Herstellung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen auf 
dem Betriebsgelände, auf dem sie gewonnen wurden, eingesetzt werden. In Betrieben, in 
denen solche gasförmigen Kohlenwasserstoffe eingesetzt werden (z. B. Kläranlagen), wer-
den sie neben der Stromerzeugung und der Gewinnung der gasförmigen Kohlenwasser-
stoffe, aber regelmäßig auch zu anderen nichtbegünstigten Zwecken, wie z.B. zur Wärme-
gewinnung oder als Kraftstoff in Motoren, die nicht der Stromerzeugung oder der unmittel-
baren Herstellung dieser Energieerzeugnisse dienen, verwendet.  

In diesen Fällen entsteht die Steuer nach der Systematik des Energiesteuerrechts nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes. Die Regelungen und Fristen für Anmeldung, 
Entrichtung und Fälligkeit der Steuer ergeben sich aus § 8 Absatz 3 bis 6 des Gesetzes.  

Die Anwendung dieser Regelung hat seit der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 in der 
Praxis dazu geführt, dass insbesondere kleine Anlagenbetreiber monatliche Steueranmel-
dungen mit geringfügigen Summen (zum Teil unter einem Euro) abgeben mussten. Insoweit 
hat sich gezeigt, dass die derzeit bestehenden Regelungen und Fristen für Anmeldung, 
Entrichtung und Fälligkeit hier zu einem mit Blick auf die Steuereinnahmen nicht im Verhält-
nis stehenden Aufwand für Wirtschaft und Verwaltung führen. 

Um weder die beteiligten Steuerschuldner noch die Hauptzollämter mit der Bearbeitung 
dieser geringfügigen Steueranmeldungen weiter zu belasten, soll aus Gründen des Büro-
kratieabbaus in diesen Fällen eine jährliche Steueranmeldung mit einer entsprechend ge-
regelten Fälligkeit eingeführt und der Aufwand auf beiden Seiten minimiert werden. 

Zu Nummer 49 

§ 49b 
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Die Regelung dient der Umsetzung von § 23 Absatz 1b des Gesetzes und präzisiert, welche 
Unterlagen geeignet sind, um den Nachweis der Vorversteuerung zu führen. 

Zu Nummer 50 

§ 54 Absatz 1 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung.  

§ 54 Absatz 2 bis 7 

In Absatz 2 ff. werden die Erlöschensvorschriften für die Erlaubnis neugefasst. Sie entspre-
chen grundsätzlich denen anderer Verbrauchsteuervorschriften. Zum Bürokratieabbau wer-
den die Übergangszeiträume in bestimmten Fällen auf drei Monate nach dem maßgeben-
den Ereignis, das zum Erlöschen der Erlaubnis führt, verlängert und an die Regelungen des 
§ 3 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung angeglichen. 

Zu Nummer 51 

§ 56 Absatz 6 

Aufnahme einer klarstellenden Regelung, dass der Inhaber einer Erlaubnis zur Verwendung 
oder Verteilung von steuerfreien Energieerzeugnissen zu Mengenabweichungen vom Soll-
bestand im Rahmen der Bestandsanmeldung unmittelbar Stellung zu nehmen hat. Anglei-
chung an den Wortlaut der Durchführungsvorschriften zu den Verbrauchsteuern auf Ge-
nussmittel. 

Zu Nummer 52 

§ 57 

Zu Buchstabe a 

§ 57 Absatz 1 

Folgeänderung zu der Änderung in § 45. 

Zu Buchstabe b 

§ 57 Absatz 8 

Folgeänderung zu der Änderung in § 14 Absatz 1b. 

Zu Buchstabe c 

§ 57 Absatz 10 

Sprachliche Anpassung an den Wortlaut der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe d 

§ 57 Absatz 11 

Sprachliche Anpassung an den Wortlaut der Systemrichtlinie sowie Aktualisierung des Ver-
weises auf die Durchführungsverordnung zum Zollkodex. 
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Zu Nummer 53 

§ 61 Absatz 5 

Folgeänderung zu der Änderung in § 23a Absatz 2. 

Zu Nummer 54 

§ 66 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 66 Absatz 2 

Folgeänderungen zu den Änderungen in § 14 Absatz 1b und Absatz 2 bis 7. 

Zu Nummer 55 

Zwischenüberschrift vor § 69a 

Redaktionelle Ergänzung. 

Zu Nummer 56 

§ 69a 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 57 

§ 70 

Folgeänderungen aufgrund der Streichung von § 40. 

Zu Nummer 58 

§ 73 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 73 Absatz 2 

Folgeänderungen zu der Änderung in § 54. 

Zu Nummer 59 

§ 80 Absatz 2 Nummer 3 und 4 
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Redaktionelle Änderung infolge der Zusammenführung der §§ 53a und 53b des Energies-
teuergesetzes durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299). 

Zu Nummer 60 

§ 80a 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 61 

§ 81 

Folgeänderungen aufgrund der Streichung in § 40. 

Zu Nummer 62 

§ 84 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 84 Absatz 2 

Folgeänderungen zu der Änderung in § 54. 

Zu Nummer 63 

§ 87 Absatz 3 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Durchführungsvorschriften von Lieferungen 
zu gewerblichen Zwecken in §§ 38 bis 38g. 

Zu Nummer 64 

§ 102b Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung 

Zu Nummer 65 

Zwischenüberschrift vor § 103a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 66 

§ 103a 

Die Regelungen bilden die Umsetzungsvorschriften zu § 58 des Gesetzes ab und entspre-
chen dabei im Wesentlichen dem Wortlaut des § 105a a. F. 
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Zu Nummer 67 

Zwischenüberschrift vor § 103b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 68 

§ 103b 

Die Regelungen bilden die Umsetzungsvorschriften zu § 58a des Gesetzes ab. Dabei wer-
den in Absatz 1 die Grenzen der Begünstigung für GSVP-Streitkräfte näher definiert. In 
diesem Zusammenhang wird insbesondere dem Erwägungsgrund 8 der Richtlinie (EU) 
2019/2235 Rechnung getragen und klargestellt, dass eine Verwendung der Energieerzeug-
nisse durch zivile Missionen im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik nicht begünstigt ist und ziviles Begleitpersonal von Streitkräften nur 
dann in den Genuss der Steuerbefreiung kommt, wenn es mit der Ausführung von Aufgaben 
betraut ist, die unmittelbar mit einer Verteidigungsanstrengung außerhalb des eigenen Mit-
gliedstaates zusammenhängen. Dabei wird ein verwaltungsökonomisches Verfahren (in 
Anlehnung an § 104) hinsichtlich der Begünstigung von Kraftstoffen eingerichtet, die aus 
öffentlichen Tankstellen erworben werden. 

Zu Nummer 69 

Zwischenüberschrift vor § 105a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 70 

§ 105a 

Mit der Überführung der Regelungen des bisherigen § 105a in § 58 des Gesetzes und in 
§ 103a kann § 105a zukünftig entfallen. 

Zu Nummer 71 

§ 111 

Die Verweise werden auf Grund der verschiedenen Änderungen in der Verordnung ent-
sprechend anzupassen. 

Zu Nummer 72 

§ 112 

Die Übergangsregelung schafft Rechtssicherheit für Beförderungen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs, die vor Inkrafttreten der Verordnung begonnen haben, jedoch erst nach 
Inkrafttreten der Verordnung enden. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Alkoholsteuerverordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird auf Grund der folgenden Änderungen dieser Verordnung ange-
passt. 
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Zu Nummer 2 

§ 1 

Zu Buchstabe a 

§ 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

§ 1 Nummer 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird gestrichen und durch eine zitierfähige Begriffs-
bestimmung der EMCS-Durchführungsverordnung ersetzt. 

Zu Buchstabe c 

§ 1 Nummer 2 

Die Definition des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems wird konkretisiert 
und um den steuerrechtlich freien Verkehr in Umsetzung von Artikel 35 ff. der Systemricht-
linie erweitert. 

Zu Buchstabe d 

§ 1 Nummer 4 und 5 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung in Umsetzung von Artikel 35 ff. der System-
richtlinie. 

Zu Buchstabe e 

§ 1 Nummer 6 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung in Umsetzung von Artikel 35 ff. der System-
richtlinie. 

Zu Buchstabe f und Buchstabe g 

§ 1 Nummer 7 und 8 

Es handelt sich um eine inhaltliche Anpassung auf Grund von Änderungen des Unionszoll-
rechts. 

Zu Buchstabe h 

§ 1 Nummer 9 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 3 

§ 5 
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Zu Buchstabe a 

§ 5 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 5 Absatz 3 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 5 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 5 Absatz 4 

Die bestehende Regelung wird konkretisiert. 

Zu Nummer 4 

§ 6 

Zu Buchstabe a 

§ 6 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 6 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 6 Absatz 1 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe b 

§ 6 Absatz 5 

Es handelt sich um eine klarstellende Ergänzung. 

Zu Nummer 5 

§ 7 Satz 3 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 6 

§ 7a 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 7 

§ 8 

Aus Gründen der Klarstellung und zur Schaffung von Rechtssicherheit wird die Pflicht zur 
Anzeige von geänderten Verhältnissen konkretisiert. 

Zu Nummer 8 

§ 9 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus und zur Entlastung der Wirtschaft wird das zwin-
gende Erlöschen der Erlaubnis durch die nicht angezeigte Verlegung des Betriebssitzes 
gestrichen. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Formulierung in der Alkoholsteu-
erverordnung zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts im Genussmittelbereich. 

Zu Nummer 9 

§ 11 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 11 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 11 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an Artikel 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 11 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 11 Absatz 2 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 11 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine klarstellende Ergänzung. 

Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 

§ 11 Absatz 2 Satz 3 und 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

§ 11 Absatz 2 Satz 6 bis 8 

Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 45 Absatz 3 der Systemrichtlinie sowie um 
eine Bezugnahme auf die entsprechende gesetzliche Regelung. 

Zu Nummer 10 

§ 12 

§ 12 Absatz 1 und 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 11 

§ 14 

Zu Buchstabe a 

§ 14 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 14 Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 14 Absatz 4 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 12 

§ 15 Absatz 2 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 
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Zu Nummer 13 

§ 15a 

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 23a der Alkoholstrukturrichtlinie und wird als 
Folgeänderung zu § 2 Absatz 3 Alkoholsteuergesetz aufgenommen. Auf Antrag des Betei-
ligten haben die zuständigen Hauptzollämter die Möglichkeit eine Bescheinigung für recht-
lich und wirtschaftlich unabhängige (Klein-)Produzenten auszustellen, welche die Inan-
spruchnahme ermäßigter Steuersätze in einem anderen Mitgliedstaat ermöglicht. 

Zu Nummer 14 

§ 16 

Zu Buchstabe a 

§ 16 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 16 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 16 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 16 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 16 Absatz 3 Satz 4 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 16 Absatz 3 Satz 5 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe c 

§ 16 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Buchstabe d 

§ 16 Absatz 7 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 16 Absatz 7 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 16 Absatz 7 Satz 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 15 

§ 17 

Zu Buchstabe a 

§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

Es handelt sich um eine klarstellende Änderung. 

Zu Buchstabe b 

§ 17 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 17 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 17 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 17 Absatz 3 Satz 4 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Buchstabe d 

§ 17 Absatz 4 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 17 Absatz 4 Satz 1 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 17 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe e 

§ 17 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 16 

§ 18 

Zu Buchstabe a 

§ 18 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 18 Absatz 1 Satz 1 

Der Verweis auf die Systemrichtlinie wird aktualisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 18 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 18 Absatz 2 Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 18 Absatz 6 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 17 

§ 19 Absatz 3 

Die Anpassung der Vorgaben zu den Mindestgrößen von landwirtschaftlichen 
Betrieben mit angeschlossener Abfindungsbrennerei soll die Wirtschaft entlasten 
und den Übergang dieser Unternehmen erleichtern. 

Zu Nummer 18 

§ 20 

Zu Buchstabe a 

§ 20 Absatz 1 
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Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 20 Absatz 1 Satz 2 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Steuerlagererlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 20 Absatz 1 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 20 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 20 Absatz 4 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Buchstabe d 

§ 20 Absatz 5 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 19 

§ 21 Absatz 2 

Die Verweise werden aktualisiert. 

Zu Nummer 20 

§ 23 Absatz 1 Satz 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 21 

§ 24 Absatz 3a 

Zur erstmaligen Festsetzung sowie zur Evaluierung bereits bestehender amtlicher 
Ausbeutesätze ist die Aufnahme einer entsprechenden Ermächtigung zur 
Durchführung von Kontrollbränden durch die Steueraufsicht erforderlich. 

Zu Nummer 22 

§ 26 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 
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Zu Nummer 23 

§ 27 Absatz 3 

Für Personen wird grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, die Stoffbesitzeigenschaft wieder-
zuerlangen, auch wenn diese nach einem Verlust wegen eines Gesetzesverstoßes verloren 
gegangen ist. Die Änderung erfolgt, um eine rechtliche Gleichstellung zu den bereits vor-
handenen Regelungen für Abfindungsbrennereien zu schaffen. 

Zu Nummer 24 

§ 28 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 28 Satz 1 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe c 

§ 28 Satz 3 

Es wird eine Regelung für eine Verfahrensanweisung für das Ausfallverfahren aufgenom-
men. 

Zu Buchstabe d 

§ 28 Satz 5 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 25 

§ 29 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 29 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 29 Absatz 1 Nummer 3 

Der Wortlaut wird an den Unionszollkodex angepasst und die Regelung zum externen Ver-
sandverfahren aufgenommen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 29 Absatz 1 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 29 Absatz 3 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 29 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 29 Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund Artikel 20 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe d 

§ 29 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 26 

§ 31 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 1. 

Zu Nummer 27 

§ 32 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund von Artikel 20 Absatz 7 der Systemrichtlinie. 

Zu Nummer 28 

§ 33 

Zu Buchstabe a 

§ 33 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 33 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 33 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 33 Absatz 3 Satz 2 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 33 Absatz 5 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 33 Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 

§ 33 Absatz 5 Satz 2 und 4 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe d 

§ 33 Absatz 6 Satz 2 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Buchstabe e 

§ 33 Absatz 7 Satz 1 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe f 

§ 33 Absatz 8 

Der Absatz 8 dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es werden 
Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das Zoll-
gebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Nummer 29 

§ 34 

Es handelt sich um eine Anpassung an Unionszollrecht, bei der das externe Versandver-
fahren aufgenommen wird. 

Zu Nummer 30 

§ 35 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

§ 35 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 
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Zu Buchstabe c und Buchstabe d 

§ 35 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe e 

§ 35 Absatz 5 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe f 

§ 35 Absatz 6 Satz 2 

E handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe g 

§ 35 Absatz 8 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Buchstabe h 

§ 35 Absatz 8 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bestehenden Regelung. 

Zu Nummer 31 

§ 36 

Zu Buchstabe a 

§ 36 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 36 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Zuständigkeitsanpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 36 Absatz 3 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe d 

§ 36 Absatz 4 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 
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Zu Buchstabe e 

§ 36 Absatz 4a 

Es handelt sich um Anpassungen an geänderte Regelungen des Unionszollrechts sowie 
um Konkretisierungen der alternativen Nachweisführung für die Beendigung der Beförde-
rung 

Zu Buchstabe f 

§ 36 Absatz 7 Satz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 32 

§ 37 Absatz 1 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Nummer 33 

3 38 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 38 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie eine Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe c 

§ 38 Absatz 2 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe d 

§ 38 Absatz 3 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtli-
nie. 

Zu Buchstabe e 

§ 38 Absatz 4 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 26 Absatz 4 der Systemrichtlinie 
sowie um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 34 

§ 39 
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Zu Buchstabe a 

§ 39 Absatz 1 Satz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 1. 

Zu Buchstabe b 

§ 39 Absatz 2 Satz 4 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 39 Absatz 4 Satz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an das Unionsrecht. 

Zu Buchstabe d 

§ 39 Absatz 4a 

Der Absatz 4a dient der Umsetzung des Artikels 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie. Es wer-
den Regelungen aufgenommen für die Fälle, in denen Waren unter Steueraussetzung das 
Zollgebiet nicht mehr verlassen dürfen. 

Zu Buchstabe e 

§ 39 Absatz 5 Satz 1 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Nummer 35 

§ 40 

Es handelt sich um Anpassungen an geänderte Regelungen des Unionszollrechts sowie 
um Konkretisierungen der alternativen Nachweisführung für die Beendigung der Beförde-
rung. 

Zu Nummer 36 

§ 41 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 37 

§ 42 

Zu Buchstabe a 

§ 42 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Konkretisierung bereits bestehender Regelungen. 
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Zu Buchstabe b 

§ 42 Absatz 3 

Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Artikels 6 Absatz 5 der Systemrichtlinie. 

Zu Buchstabe c 

§ 42 Absatz 4 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit. Die Frist von vier Monaten für die Vorlage des 
Nachweises, dass die Energieerzeugnisse an berechtigte Personen abgegeben oder ord-
nungsgemäß ausgeführt worden sind, soll erst mit der schriftlichen Bekanntgabe der Fest-
stellung der Unregelmäßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner beginnen. 

Zu Nummer 38 

§ 43 

Im Zuge der Evaluierung der Alkoholsteuerverordnung zeigte sich, dass die Gewinnung von 
Abfindungsalkohol unter Steueraussetzung in der Praxis kaum Anwendung fand. Daher 
wird – auch um einer Anregung des Bundesrechnungshofes Rechnung zu tragen – die Re-
gelung gestrichen. 

Zu Nummer 39 

§ 44 

Zu Buchstabe a 

§ 44 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 44 Absatz 2 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 40 

§ 46 Satz 1 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen und um eine Anpassung des Verweises. 

Zu Nummer 41 

§ 47 

Zu Buchstabe a 

§ 47 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2 und um eine sprachliche Anpassung. 
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Zu Buchstabe b 

§ 47 Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Weitergabe verbrauchsteuerpflichtiger Ware nicht von 
dem Begriff des Eigenbedarfs erfasst ist und konkretisiert die Norm insoweit in unions-
rechtskonformer Weise. 

Zu Nummer 42 

§ 48 

Der § 48 wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Empfän-
gers neu gefasst und an die Regelungen der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des 
§ 24a des Gesetzes angepasst. Er umfasst Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisver-
fahren sowie zur Sicherheitsleistung. 

Zu Nummer 43 

§ 48a 

Der § 48a wurde auf Grund der neu eingeführten Rechtsperson des zertifizierten Versen-
ders neu eingefügt. Er umfasst die Regelungen zum Antrags- und Erlaubnisverfahren im 
Sinn der Artikel 33 bis 35 der Systemrichtlinie und des § 24b des Gesetzes. 

§ 48b 

Der § 48b wurde auf Grund der Aufnahme von Beförderungen des verbrauchsteuerrechtlich 
freien Verkehrs in das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem eingefügt. Er um-
fasst die Regelungen zur Ermächtigung zur Ausgestaltung einer Verfahrensanweisung so-
wie zu Vereinfachungen des Regelverfahrens der Artikel 35 und 36 der Systemrichtlinie und 
des § 24c des Gesetzes. 

§ 48c 

Der § 48c umfasst die Regelungen zur Erstellung des vereinfachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments im Sinn des Artikels 36 der Systemrichtlinie und des § 24c des Gesetzes. 

§ 48d 

Der § 48d umfasst die Regelungen zur Änderung des Bestimmungsorts bei Beförderungen 
des steuerrechtlich freien Verkehrs unter Verwendung des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 36 Absatz 5 der Systemrichtlinie und des § 24c 
des Gesetzes. 

§ 48e 

Der § 48e umfasst die Regelungen zur Eingangsmeldung bei Verwendung des vereinfach-
ten elektronischen Verwaltungsdokuments im Sinn des Artikels 37 der Systemrichtlinie und 
des § 24c des Gesetzes. 

§ 48f 

Der § 48f beinhaltet den gesetzlichen Verweis mit dem Ziel, die bereits etablierten Rege-
lungen zum Ausfallverfahren bei Beförderungen unter Steueraussetzung auch für ver-
gleichbare Sachverhalte im Rahmen von Beförderungen im steuerrechtlich freien Verkehr 
zur Anwendung zu bringen. Insoweit dient die Regelung der Umsetzung der Artikel 36 bis 
40 der Systemrichtlinie. 
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§ 48g 

Der § 48g dient der Umsetzung von Artikel 40 der Systemrichtlinie im Hinblick auf die Vor-
lage von Ersatznachweisen für die Beendigung der Beförderung. 

Zu Nummer 44 

§ 49 

Auf Grund der neu geschaffenen Regelung in § 24c Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes und 
den diesbezüglichen verfahrensrechtlichen Vorgaben ist § 49 nicht mehr erforderlich und 
wird gestrichen. 

Zu Nummer 45 

§ 50 

In Umsetzung der Systemrichtlinie sind die Regelungen zum Versandhandel neu gefasst 
worden. § 50 konkretisiert insofern den gesetzlichen Regelungsrahmen aus § 25 des Ge-
setzes. 

Zu Nummer 46 

§ 51 

Durch die vorgenommenen Verweise auf die zweckentsprechenden Regelungen zur Unre-
gelmäßigkeiten im Steuerlager bzw. bei der Beförderung unter Steueraussetzung können 
die bisherigen Absätze gestrichen werden. 

Zu Nummer 47 

§ 51a 

Die Regelung enthält Vorgaben zur Abgabe von Steueranmeldungen in den Fällen des 
§ 26b des Gesetzes. 

Zu Nummer 48 

§ 52 Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 49 

§ 53 Absatz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 

Zu Nummer 50 

§ 54 Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 51 

§ 57 
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Zu Buchstabe a 

§ 57 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 

§ 57 Absatz 2 

Als Maßnahme des Bürokratieabbaus wird der bisher bestehende Erlaubnisvorbehalt für 
die Verwendung von vergälltem Alkohol zu anderen Zwecken durch eine allgemeingeltende 
Erlaubnis ersetzt. 

Zu Nummer 52 

§ 58 

Zu Buchstabe a 

§ 58 Absatz 1 Satz 4 

Die Regelung dient der Entlastung der Wirtschaft und verschlankt das Verfahren, indem die 
Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung mit der Steuerlagererlaubnis verknüpft werden 
kann. 

Zu Buchstabe b 

§ 58 Absatz 2 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 58 Absatz 2 Satz 1 

Es wird für die Hauptzollämter die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall Unterlagen vom An-
tragsteller nachzufordern, sofern dies im Antragsverfahren erforderlich sein sollte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 58 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 53 

§ 59 

Zu Buchstabe a 

§ 59 Absatz 1 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 59 Absatz 1 Satz 2 

Aus Gründen der Steueraufsicht wird für die Hauptzollämter eine Ermächtigung geschaffen, 
Erlaubnisse mit Nebenbestimmungen zu verbinden. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 59 Absatz 1 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 59 Absatz 4 

Die Verweise werden angepasst. 

Zu Nummer 54 

§ 60 Absatz 2 Satz 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 55 

§ 61 

Zu Buchstabe a 

§ 61 Absatz 1 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Buchstabe b 

§ 61 Absatz 2 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen. 

Zu Nummer 56 

§ 63 

Zu Buchstabe a 

§ 63 Absatz 1 Satz 3 

Der Verweis wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 63 Absatz 5 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe c 

§ 63 Absatz 6 und 7 

Die Absätze 5 und 6 dienen der Konkretisierung der Regelungen des § 29 Absatz 2 des 
Gesetzes, 



 - 246 - Bearbeitungsstand: 28.04.2021  9:43 Uhr 

Zu Nummer 57 

§ 64 

Die verfahrensrechtlichen Vorschriften zur Steuerentlastung werden auf Grund der Erwei-
terung des Anwendungsbereichs des EDV-gestützten Beförderungs- und Kontrollsystems 
auf Beförderungen des steuerrechtlich freien Verkehrs angepasst. 

Zu Nummer 58 

§ 65 

Zu Buchstabe a 

§ 65 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe b 

§ 65 Absatz 7 

Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 59 

§ 68 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund von § 1 Nummer 9. 

Zu Nummer 60 

§ 70 

Auf Grund der Erweiterung des Anwendungsbereichs des EDV-gestützten Beförderungs- 
und Kontrollsystems auf Beförderungen des steuerrechtlich freien Verkehrs ist die Rege-
lung entbehrlich und wird gestrichen. 

Zu Nummer 61 

§ 77 

Der § 77 wird auf Grund der Änderungen der Verordnung angepasst. 

Zu Nummer 62 

§ 78 

Die Übergangsregelung schafft Rechtssicherheit für Beförderungen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs, die vor Inkrafttreten der Verordnung begonnen haben, jedoch erst nach 
Inkrafttreten der Verordnung enden. 
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Zu Artikel 6 (Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Inhaltsübersicht 

Aufgrund der folgenden Änderungen in dieser Verordnung wird das Inhaltsverzeichnis so-
weit erforderlich angepasst. 

Zu Nummer 2 

§ 1 

Durch die Aufnahme des Verweises auf die Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung wird 
die örtliche Zuständigkeit bei Zuständigkeitsübertragungen einzelner Aufgabenbereiche 
klargestellt. 

Zu Nummer 3 

§ 3 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 3 Absatz 2a 

Aus Gründen der Steueraufsicht und zur Sicherung der Steuereinnahmen wird für die 
Hauptzollämter die Aufgabe kodifiziert, die erteilten Erlaubnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Die Aktualität der Erlaubnisse ist im Zusammenhang mit der Einführung des IT-Verfahrens 
MoeVe von elementarer Bedeutung. 

Zu Nummer 4 

§ 4 Absatz 6 Satz 3 

Folgeänderung zu der Änderung in § 5 Absatz 2. 

Zu Nummer 5 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 5 Absatz 1 

Folgeänderung zu Absatz 2. 

Zu Buchstabe c 

§ 5 Absatz 2 
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Die Regelung bezweckt eine Kodifizierung der Prüfung der Steueranmeldungen durch die 
Hauptzollämter insbesondere unter Gesichtspunkten der Risikoorientierung in Zusammen-
spiel mit der Implementierung des IT-Verfahrens MoeVe. 

Zu Nummer 6 

§ 9 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 9 Absatz 1a 

Folgeänderung zu der Änderung in § 3 Absatz 2a. 

Zu Nummer 7 

§ 13a 

Zu Buchstabe a 

§ 13a Absatz 2a 

Folgeänderung zu der Änderung in § 3 Absatz 2a. 

Zu Buchstabe b 

§ 13a Absatz 3 

Folgeänderung zu der Änderung in § 5 Absatz 2. 

Zu Nummer 8 

Eine Zwischenüberschrift wird eingefügt. 

Zu Nummer 9 

§ 17f 

Die Regelungen dienen der Umsetzung von § 9d des Gesetzes. 

Zu Nummer 10 

Eine Zwischenüberschrift wirf eingefügt. 

Zu Nummer 11 

§ 17g 

Die Regelungen dienen der Umsetzung von § 9e des Gesetzes. Dabei werden in Absatz 5 
die Grenzen der Begünstigung für GSVP-Streitkräfte näher definiert. In diesem Zusammen-
hang wird insbesondere dem Erwägungsgrund 8 der Richtlinie (EU) 2019/2235 Rechnung 
getragen und klargestellt, dass eine Verwendung von Strom durch zivile Missionen im Zu-
sammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht begünstigt 
ist und ziviles Begleitpersonal von Streitkräften nur dann in den Genuss der Steuerbefreiung 
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kommt, wenn es mit der Ausführung von Aufgaben betraut ist, die unmittelbar mit einer 
Verteidigungsanstrengung außerhalb des eigenen Mitgliedstaates zusammenhängen. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Absatz 1 

Die Regelung zum Inkrafttreten folgt den Vorgaben aus Artikel 55 der Systemrichtlinie. 

Absatz 2 

Die Änderungen der Regelungen in der Kaffeesteuerverordnung treten zum 1. Juli 2021 in 
Kraft. Zudem treten Änderungen, die nicht unmittelbar aus der Umsetzung europäischer 
Richtlinien folgen ebenfalls bereits zum 1. Juli 2021 in Kraft. Dabei handelt es sich u. a. um 
die Erleichterungen für die Wirtschaft, bei der Beantragung von Erlaubnissen im Genuss-
mittelbereich einen Registerauszug nicht mehr vorlegen zu müssen. 

Absatz 3 

Die Regelungen zum Inkrafttreten folgen den Vorgaben aus Artikel 2 Absatz 1 der Alkohol-
strukturrichtlinie und treten am 1. Januar 2022 in Kraft. Zudem treten Änderungen, die nicht 
unmittelbar aus der Umsetzung der Alkoholstrukturrichtlinie folgen ebenfalls zum 1. Januar 
2022 in Kraft. Dabei handelt es sich um Regelungen zu Ausbeutesätzen, zu Abfindungs-
brennern und Stoffbesitzern. 

Absatz 4 

Die Änderungen der Regelungen zu Artikel 11 der Systemrichtlinie treten auf Grund des 
Artikels 2 der Richtlinie (EU) 2019/2235 des Rates vom 16. Dezember 2019 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 
2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsan-
strengungen im Rahmen der Union am 1. Juli 2022 in Kraft. 

 

 


